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1. Zusammenfassung 

Im vorliegenden PGA wurden die Aufgaben rund um den Transferaufwand (KoA 36) des Am-
tes für Gesundheit betreffend die stationären Spitalkosten im Bereich Akutsomatik von Ba-
selbieter Patientinnen und Patienten überprüft. Die Prüfung umfasste die folgenden Aufga-
bengebiete:  
 

1. Die finanziellen Aspekte der Möglichkeit für Baselbieter und Baselstädtische Patientinnen 
und Patienten, sich ohne Zusatzosten in allen Spitälern behandeln zu lassen, die entwe-
der auf der Spitalliste Basel-Stadt, der Spitalliste Basel-Landschaft oder der gleichlauten-
den Spitalliste beider Kantone aufgeführt sind (Volle Patientenfreizügigkeit).  

2. Die prozessualen und finanziellen Aspekte der Festlegung und Abgeltung von Gemein-
wirtschaftlichen und besonderen Leistungen (GWL) bei Baselbieter Spitälern.  

3. Die finanziellen Aspekte im Zusammenhang mit dem Beitritt des Kantons Basel-Land-
schaft zur interkantonalen Vereinbarung betreffend die Finanzierung der ärztlichen Wei-
terbildung (WFV). 

4. Die prozessualen und finanziellen Aspekte bei der Vergabe von Aufträgen für stationäre 
Behandlungsleistungen an Spitäler. 

 
In die Prüfungen einbezogen wurde – soweit anwendbar – die Evaluation («Wirkungsanalyse 
GGR») der Zusammenarbeit mit dem Kanton Basel-Stadt in der gemeinsamen Gesundheits-
region (GGR) sowie eine mögliche Reorganisation innerhalb des Amts für Gesundheit.  
 
Ziel der vorliegenden PGA ist die Erarbeitung einer Einschätzung dazu, dass bei der korrek-
ten Ausführung der genannten Aufgaben unter den Aspekten Effektivität, Effizienz und Wirt-
schaftlichkeit «nicht zu viel und nicht zu wenig bezahlt wird» sowie die Präsentation von all-
fälligen Verbesserungsmassnahmen in dieser Hinsicht.  
 
Die Arbeiten und deren Dokumentation wurden streng entlang des «Handbuchs PGA 23–
26» (Version 1.1 vom 28. September 2023) durchgeführt. Die aus den gewonnenen Erkennt-
nissen abgeleiteten möglichen zukünftigen Massnahmen lassen sich – teilweise in Anleh-
nung an das Rahmenkonzept «Gesundheit BL 2030» – wie folgt zusammenfassen: 
 

1. Volle Patientenfreizügigkeit: Hohe Gewichtung des Parameters «Wirtschaftlichkeit» bei 
der Vergabe von Leistungsaufträgen an Spitäler vor dem Hintergrund der Erkenntnis, 
dass die volle Freizügigkeit einer wirtschaftlichen Leistungserbringung bei vergleichbar 
guter Qualität teilweise entgegensteht.  

2. GWL: Zweistufiges Verfahren. (1) Verlängerung bisheriger GWL vor dem Hintergrund der 
Finanzstrategie des Regierungsrates. (2) Neuverhandlungen ab 2026, wobei allfällige 
GWL auf das Vorliegen des tatsächlichen Versorgungsbedarfs hin überprüft und auch 
konzeptionell weiterentwickelt werden. 

3. WFV: Bei einem Beitritt BL können im Vergleich zu den Kostenschätzungen der GDK 
Kostenreduktion durch vorgehende Verhandlungen mit BS erzielt werden. Alternativ fal-
len die Kosten für die pauschale, interkantonale WFV weg oder die Mittel werden für ge-
zielte Fördermassnahmen eingesetzt.  

4. Vergabe von Aufträgen: Es wird unterschieden in Massnahmen betreffend die stationäre 
Versorgung und betreffend die ambulante Versorgung. Im stationären Bereich bietet sich 
die Nichtvergabe oder eingeschränkte Vergabe von Leistungsaufträgen in überversorg-
ten Fachgebieten an oder an Spitäler mit wirtschaftlicheren Angeboten bei vergleichbar 
guter Qualität. Im ambulanten Bereich bietet sich eine gezielte Verschiebung in dezent-
rale, stationär-ersetzende Strukturen an. Die Verschiebung soll volkswirtschaftlich einen 
dämpfenden Effekt auf die Kostenentwicklung haben, auch wenn der Kanton in einigen 
Fällen Zusatzfinanzierungen gewähren müsste. 

  

https://bl-api.webcloud7.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/download-newsletter/241125-gesundheit-bl-2030.pdf
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2. Programm generelle Aufgabenüberprüfung 

2.1 Rechtsgrundlagen PGA 

§ 129 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Basel-Landschaft (SGS 100) verlangt, dass alle 
Aufgaben und Ausgaben vor der entsprechenden Beschlussfassung und in der Folge perio-
disch auf ihre Notwendigkeit und Zweckmässigkeit sowie auf ihre finanziellen Auswirkungen 
und deren Tragbarkeit hin zu prüfen sind. Der Aufgaben- und Finanzplan (AFP), die finanz-
haushaltsrechtliche Prüfung und die Ausgabenbewilligung setzen diesen Verfassungsauftrag 
in Bezug auf neue Aufgaben und Ausgaben stringent um. Die generelle Aufgabenüberprü-
fung gemäss § 11 FHG (SGS 310) ermöglicht die systematische Umsetzung in Bezug auf 
bestehende Aufgaben und Ausgaben. 

2.2 Zielsetzungen PGA 

Mit der generellen Aufgabenüberprüfung gemäss § 11 FHG soll der in den letzten Jahren 
wiedererlangte finanzpolitische Handlungsspielraum langfristig gesichert werden. Der Kan-
tonshaushalt steht auf der Ausgabenseite auch weiterhin unter Druck wegen exogener Ein-
flüsse (z.B. die konjunkturelle Abkühlung, durch demografische Entwicklung oder durch Vor-
gaben des Bundes). Um – im Sinne einer Entwicklungsstrategie – neue Aufgaben finanzie-
ren zu können, müssen bestehende Aufgaben bezüglich Notwendigkeit und Zweckmässig-
keit kritisch hinterfragt und nach Potenzial zur Effizienzsteigerung, Ertragssteigerung und 
Senkung des Ausgabenwachstums gesucht werden. Ohne diese vorausschauende Dämp-
fung des Ausgabenwachstums drohen dem Kanton früher oder später wieder Sparpro-
gramme. Die Aufgabenüberprüfungen sollen ergebnisoffen sein, es sind keine Sparpro-
gramme. Im Einzelfall kann eine Aufgabenüberprüfung auch zur Erkenntnis führen, dass 
eine ungenügende Qualität oder zu hohe Gebühren vorliegen und es können darauf basie-
rend Massnahmen vorgeschlagen werden. 

2.3 Organisation PGA 23–26 

Das 4-jährige PGA 23–26 weist nachstehende Organisation auf: 

Abbildung 1: Programmorganisation generelle Aufgabenüberprüfung 2023–2026. 

 

https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/100
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/100
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/310/versions/3299
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/310
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/310/versions/3299
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2.4 Prüfplan PGA 23–26 

Der Prüfplan für das PGA 23–26 wurde vom Regierungsrat ursprünglich beschlossen: 

Direktion, be-

sondere kan-

tonale Behör-

den 

Organisationseinheit für das Programm generelle Aufgabenüberprüfung 

2023–2026 

2023 2024 2025 2026 

FKD Steuerverwal-

tung 

Finanzverwal-

tung 

Personalamt Kantonales Sozi-

alamt 

VGD Amt für Wald bei-

der Basel 

Amt für Gesund-

heit 

Landwirtschaftszent-

rum Ebenrain  

Standortförderung 

BUD Öffentlicher Ver-

kehr 

Hochbaumt Bauinspektorat Denkmalpflege 

SID Erbschaftsamt  Passbüro Opferhilfe Bürgerrechtswe-

sen 

BKSD Gymnasien Sonderschulung  Sekundarschulen Generalsekreta-

riat 

Landeskanzlei Noch zu bestimmen. Die Landeskanzlei überprüft im 4-Jahreszeitraum eine ihrer 

Aufgaben. 

Übrige beson-

dere kantonale 

Behörden 

Die übrigen besonderen kantonalen Behörden sind eingeladen, im 4-Jahreszeit-

raum eine ihrer Aufgaben zu überprüfen. 

Abbildung 2: Prüfplan für das PGA 23–26. 

 

3. Definition der zu überprüfenden Aufgabe 

Prüfobjekt ist der Transferaufwand (KoA 36) des Amtes für Gesundheit betreffend stationäre 

Spitalkosten im Bereich «Akutsomatik» der Abteilung Spitäler und Therapieeinrichtungen im 

«Profit Center (PC) 22140» gemäss Prüfplan RRB Nr. 2022-1278 vom 23. August 2022 bzw. 

gemeldetem Änderungswunsch zum Prüfplan der BKSD und der VGD.  

3.1 Kurzbeschreibung der Aufgabe 

Es sollen die Aufgaben rund um den Transferaufwand (KoA 36) des Amts für Gesundheit be-

treffend die stationären Spitalkosten im Bereich Akutsomatik von Baselbieter Patientinnen 

und Patienten überprüft werden. Darin eingeschlossen sind Evaluationen der mit der Zusam-

menarbeit der Kantone BS und BL in der gemeinsamen Gesundheitsregion (GGR) einherge-

henden vollen Patientenfreizügigkeit, der Vergabe von gemeinwirtschaftlichen und besonde-

ren Leistungen (GWL), der Umsetzung von Vorgaben des Landrats in Bezug auf die Verein-

barung zur Finanzierung der ärztlichen Weiterbildung (WFV) sowie der Herleitungen zur 

Vergabe von Leistungsaufträgen an Spitäler im Generellen und die Entrichtung von Beiträ-

gen in den genannten Bereichen im Speziellen. Konkret geht es darum zu prüfen, dass die 

Aufgaben korrekt ausgeführt werden und dass bei der Erfüllung der Aufgaben «nicht zu viel 

und nicht zu wenig bezahlt wird» (Effektivität, Effizienz, Wirtschaftlichkeit). 

Auf Basis der Rechnung 2022 entspricht der Gesamtbetrag der entsprechenden Aufwendun-

gen in der Höhe von 322 Millionen Franken rund 76 % des Transferaufwands des Amts für 

Gesundheit, bzw. rund 72 % des Transferaufwandes der gesamten VGD. 
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3.2 Rechtliche Aspekte 

3.2.1 Rechtsgrundlagen 

Rechtsgrund-

lage  

 

Bestimmungen aus-

formuliert  

 

Kann- 

oder 

Muss- 

Formulie-

rung  

 

Kommentar 

Bundesrechtliche Grundlagen 

Bundesgesetz 

über die Kran-

kenversicherung 

(KVG) 

SR 832.10 

Art. 25a Abs. 2 

Art. 39 Abs.1 Bst. e 

und Abs. 2 

Art. 41 Abs. 1bis  

Art. 41 Abs. 3 

 

Art 49a Abs. 1 – 3 

Muss (M) 

M 

 

M 

M 

 

M 

Akut- und Übergangspflege 

Spitalplanung und Spitalliste 

 

freie Spitalwahl 

ausserkantonale Spitalbehand-

lung 

Abgeltung von stationären Leis-

tungen 

Verordnung über 

die Krankenversi-

cherung (KVV) 

SR 832.102 

Art. 58a – 58f M  Kriterien der Spitalplanung 

Interkantonalrechtliche Grundlagen 

Vereinbarung zur 

Finanzierung der 

ärztlichen Weiter-

bildung (WFV) 

Gesamter Erlass (M) Beitritt Kanton BL pendent; im 

Fall eines Beitritts zwingend um-

zusetzen 

Kantonalrechtliche Grundlagen 

Verfassung des 

Kantons Basel-

Landschaft (KV) 

SGS 100 

§ 110 Abs. 3 und 4 

§ 111 Abs. 1 und 2 

M 

M 

Aufgaben des Kantons in der 

stationären Versorgung 

Staatsvertrag 

zwischen den 

Kantonen Basel-

Stadt und Basel-

Landschaft be-

treffend Planung, 

Regulation und 

Aufsicht in der 

Gesundheitsver-

sorgung (SV) 

SGS 930.001 

§ 2 Abs. 1 

§ 3 Abs. 1 und 2 

§ 4 Abs. 1  

§ 4 Abs. 2 Bst. a, g, h 

und i 

§ 15 Abs. 1, SV 

§ 16 Abs. 1, SV 

M 

M 

M 

M 

 

M 

M 

Zweck 

Gegenstand 

Ziele 

Inhalte 

 

Evaluation der Spitallisten 

Periodizität der Spitallisten 

Spitalversor-

gungsgesetz 

(SpiVG)  

§ 1 Abs. 2  

§ 2 Abs. 1 

§ 11 

M 

M 

M 

Umfang der Spitalversorgung 

Massnahmen 

Spitalplanung 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/1328_1328_1328/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/3867_3867_3867/de
https://www.gdk-cds.ch/de/gesundheitsberufe/medizinalberufe/aerzte
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/100
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/930.001
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Rechtsgrund-

lage  

 

Bestimmungen aus-

formuliert  

 

Kann- 

oder 

Muss- 

Formulie-

rung  

 

Kommentar 

SGS 931 § 12 Abs. 1 – 3 

§ 17 

M 

M 

Spitalliste 

Gemeinwirtschaftliche und be-

sondere Leistungen 

Allfällig wahrgenommene Aufgabenteile für die keine Rechtsgrundlagen bestehen 

(bitte in Textform darlegen) 

GWL-Prinzipien (siehe z.B. Kapitel 6 der Vorlage an den Landrat Nr. 2022/5) 

3.2.2 Rechtlicher Spielraum 

Innerhalb des beschriebenen Fokus besteht Handlungsspielraum in folgenden Bereichen: 

• Umsetzung des Staatsvertrags zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Land-

schaft betreffend Planung, Regulation und Aufsicht in der Gesundheitsversorgung; 

• Umsetzung der Vorgaben bezüglich Spitalplanung und Spitallisten; 

• Interpretation der Vorgaben zu den gemeinwirtschaftlichen und besonderen Leistungen; 

• Beitritt des Kantons Basel-Landschaft zur Vereinbarung zur Finanzierung der ärztlichen 

Weiterbildung (WFV). 

3.3 Strategische Ziele, die mit der Aufgabe erreicht werden sollen 

Strategische Ziele gemäss Langfrist- und Mittelfristplanung des Regierungsrats ge-

mäss aktuellem AFP 2024–2027 (LRV 2023-397) 

Strategisches Ziel ge-

mäss aktuellem AFP 

Kommentar 

LFP 8 Die Bevölkerung im Kanton BL profitiert von einem Gesund-

heitssystem, das sich durch ein breites Angebot, eine hohe 

Leistungsqualität, geographische Nähe und durchgehende Zu-

gänglichkeit auszeichnet. 

 Im Zentrum steht hier der Erlass gleichlautender […] Spitallis-

ten im stationären Bereich für die Akutsomatik, die Psychiatrie 

und die Rehabilitation auf Basis des Staatsvertrags über die 

gemeinsame Planung, Aufsicht und Regulation (SGS 

930.001). Nach dem Beschluss der beiden Regierungen sind 

gleichlautende Spitallisten in allen drei Bereichen seit 1. Juli 

2021 in Kraft. Sie bilden die Grundlage für die Erteilung von 

Leistungsaufträgen an öffentliche und private Spitäler durch 

die beiden Kantone. Die Spitallisten werden unter Einbezug ei-

ner interdisziplinären Fachkommission erarbeitet. Für die Akut-

somatik basieren die Spitallisten auf der gemeinsam erarbeite-

ten Bedarfsanalyse. Ähnliche Analysen wurden […] für die 

Psychiatrie und die Rehabilitation durchgeführt, um die ent-

sprechenden Spitallisten und Zulassungsbestimmungen in den 

https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/931
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaefte-ab-juli-2015?i=https%3A//baselland.talus.ch/de/politik/cdws/geschaeft.php%3Fgid%3De9c29a382b494be39e0587d374d6ce81
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/finanz-und-kirchendirektion/finanzverwaltung/aufgaben-und-finanzplan-afp/weitere-informationen-1/afp_2023-2026_lr.pdf/@@download/file/AFP%2020232026%20%28002%29.pdf
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Strategische Ziele gemäss Langfrist- und Mittelfristplanung des Regierungsrats ge-

mäss aktuellem AFP 2024–2027 (LRV 2023-397) 

Strategisches Ziel ge-

mäss aktuellem AFP 

Kommentar 

Jahren 2024 (Psychiatrie) und 2025 (Rehabilitation) neu zu er-

lassen. 

 

3.4 Zielgruppen, die mit der Aufgabe erreicht werden sollen 

Zielgruppe Kommentar 

Patientinnen und Patien-

ten, die ihren gesetzli-

chen Wohnsitz im Kan-

ton Basel-Landschaft ha-

ben 

Geprüft wird, dass bei der Erfüllung der Aufgaben nur für den 

berechtigten Personenkreis und für diese nicht zu viel und 

nicht zu wenig bezahlt wird. 

Leistungserbringer Abgeltung der ausgewiesenen Kosten von bestellten, versor-

gungsrelevanten, gemeinwirtschaftlichen und besonderen 

Leistungen. 

Steuerzahlende Geprüft wird, dass bei der Erfüllung der Aufgaben nicht zu viel 

und nicht zu wenig bezahlt wird. 

Nachbarkantone Geprüft wird, dass bei der Umsetzung der vollen Patientenfrei-

zügigkeit keine unnötigen Zusatzkosten entstehen. 

 

3.5 Schnittstellen zu anderen Einheiten innerhalb und ausserhalb 

der kantonalen Verwaltung 

Schnittstellen innerhalb der Verwaltung 

Schnittstelle Kommentar 

RDRL Rechtsfragen 

FiV Kostenmonitoring und –prognosen 

Finanzkontrolle Prüft Umsetzung in periodischen Reviews 

Diverse Direktionen 

(insb. SID, BKSD) 

GWL 

 

Schnittstellen ausserhalb der Verwaltung 

Schnittstelle Kommentar 

GDK Genereller Austausch politisch / strategisch; Tarifierungsfragen 

GDK-NWCH Genereller Austausch politisch / strategisch 

Fachgruppe Gesundheit 

GDK NWCH 

Genereller Austausch fachlich / operativ 

Kanton Basel-Stadt Planungs- und Steuerungsfragen (GGR) 

Landrat und VGK Politische Vorgaben 

 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/finanz-und-kirchendirektion/finanzverwaltung/aufgaben-und-finanzplan-afp/weitere-informationen-1/afp_2023-2026_lr.pdf/@@download/file/AFP%2020232026%20%28002%29.pdf
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3.6 Ressourcen finanziell und personell gemäss Jahresrechnung 

2022 

Rechnung 2022  in CHF Mio., bzw. FTE 

Aufwand 322 

Ertrag - 

Stellen 3 

 

3.7 Veränderungen 

3.7.1 Wichtige Veränderungen der letzten Jahre 

• Staatsvertrag zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft betreffend Pla-
nung, Regulation und Aufsicht in der Gesundheitsversorgung (SV): Erlass und Evaluation 
der schweizweit ersten gleichlautenden, bikantonalen Spitallisten; 

• Kenntnisnahme der «10-GWL-Prinzipien» durch den Landrat (siehe z.B. Kapitel 6 der Vor-
lage an den Landrat Nr. 2022/5); 

• Kostenwachstum im spital-stationären Bereich. 

3.7.2 Absehbare zukünftige Veränderungen 

• Anhaltendes Kostenwachstum (soweit vorhersehbar im AFP 2026–2029 abgebildet) 

• Finanzstrategie des Regierungsrates zum AFP 2025–2028 bzw. AFP 2026-2029 

• EFAS (einheitliche Finanzierung ambulant und stationär, sowie Möglichkeiten von Zu-

satzfinanzierungen im spital-ambulanten Bereich gemäss § 16, SpiVG (SGS 931)) wird 

die Finanzierung im Gesundheitswesen grundlegend verändern. So sollen alle Leistun-

gen der obligatorischen Krankenversicherung – egal ob ambulant, stationär oder in der 

Langzeitpflege erbracht – nach dem gleichen Verteilschlüssel (Kantonsanteil mindestens 

26.9 Prozent) kostenneutral zum Status-Quo finanziert werden.  

3.7.3 Generelles Veränderungspotential 

• Wirksamkeitsanalyse der bisherigen bikantonalen Spitalplanung (gleichlautenden Spital-
listen 2021); 

• Diverse Vorstösse aus dem Landrat wie «Neubeurteilung der gemeinsamen Gesund-
heitsregion», «Stopp dem Gesundheitskostenwachstum» geben politischen Anstoss zu 
Veränderungen im Gesundheitsbereich und dessen Finanzierung. 

• Mit EFAS wird die Finanzierung im Gesundheitswesen grundlegend verändert. Alle Leis-
tungen der obligatorischen Krankenversicherung – egal ob ambulant, stationär oder in 
der Langzeitpflege erbracht – werden nach dem gleichen Verteilschlüssel finanziert wer-
den. 

• Erweiterung der «ambulant vor stationär» -(AVOS)- Liste: 
Seit dem 1. Januar 2019 gilt gemäss der Krankenpflege-Leistungsverordnung (Art. 3c 

und Anhang 1a, KLV, SR 832.112.31) die Regelung «ambulant vor stationär» (AVOS). 

Diese Regelung gilt für ausgewählte Gruppen von elektiven, also nicht dringlichen Ein-

griffen an grundsätzlich gesundheitlich stabilen Patientinnen und Patienten. Sie soll eine 

angemessene ambulante Leistungserbringung fördern, wo sie medizinisch sinnvoll, pati-

entengerecht und ressourcenschonend ist. Seit dem 1. Januar 2023 gilt schweizweit eine 

Liste mit 18 Gruppen von Eingriffen17 (Ziffer I Anhang 1a KLV). Die VGD kann weitere 

Untersuchungen und Behandlungen bezeichnen, welche in der Regel ambulant durchge-

führt werden müssen. 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschaefte/geschaefte-ab-juli-2015?url=https%3A%2F%2Fbaselland.talus.ch%2Fde%2Fpolitik%2Fcdws%2Fgeschaeft.php%3Fgid%3De9c29a382b494be39e0587d374d6ce81
https://bl-api.webcloud7.ch/politik-und-behorden/direktionen/finanz-und-kirchendirektion/finanzverwaltung/aufgaben-und-finanzplan-1/aufgaben-und-finanzplan/afp-2025-2028.pdf
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/931
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschaefte/geschaefte-ab-juli-2015?url=https%3A%2F%2Fbaselland.talus.ch%2Fde%2Fpolitik%2Fcdws%2Fgeschaeft.php%3Fgid%3D010932ef386e4d618ce8ca4f7dbf20bb
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschaefte/geschaefte-ab-juli-2015?url=https%3A%2F%2Fbaselland.talus.ch%2Fde%2Fpolitik%2Fcdws%2Fgeschaeft.php%3Fgid%3D010932ef386e4d618ce8ca4f7dbf20bb
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschaefte/geschaefte-ab-juli-2015?url=https%3A%2F%2Fbaselland.talus.ch%2Fde%2Fpolitik%2Fcdws%2Fgeschaeft.php%3Fgid%3D7e73aa3521214a35aee2bc138ec4684e
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4964_4964_4964/de#art_3_c
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4964_4964_4964/de#annex_1_a
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4. Ergebnisse der Rechtsgrundlagenanalyse 

[Beantwortung der Leitfragen a und b inkl. Herleitungen - siehe dazu Handbuch Kapitel 4.] 

Die in Kapitel 3.2 erwähnten rechtlichen Vorgaben, insbesondere diejenigen des Bundes-

rechts, sind zwingend umzusetzen und anzuwenden. Bei der Umsetzung besteht jedoch 

Handlungsspielraum (siehe dazu Kapitel 3.2.2). 

Leitfrage a: Existieren im Bundesrecht Bestimmungen, welche dem Kanton den Hand-

lungsspielraum komplett einschränken? 

Nein 

Leitfrage b: Wurden in den letzten Legislaturperioden kantonale politische Entscheide 

oder Reorganisationen vorgenommen, welche keine Veränderung der Aufgabe zulas-

sen? 

Nein 

5. Ergebnisse der Zwecküberprüfung 

Die Zweckprüfung erfolgt im Rahmen der Prüfung der Aufgaben zum Transferaufwand (KoA 

36) des Amtes für Gesundheit betreffend stationäre Spitalkosten im Bereich «Akutsomatik». 

Im Speziellen werden folgende vier Aufgabenbereiche einer Zwecküberprüfung unterzogen: 

1. Der mit der Zusammenarbeit der Kantone BS und BL in der gemeinsamen Gesundheits-
region (GGR) einhergehenden vollen Patientenfreizügigkeit (kurz «Patientenfreizügig-
keit»); 

2. der Vergabe von gemeinwirtschaftlichen und besonderen Leistungen (kurz «GWL»); 
3. der Umsetzung von Vorgaben des Landrats in Bezug auf die Vereinbarung zur Finanzie-

rung der ärztlichen Weiterbildung (kurz «WFV»); 
4. sowie der Herleitungen zur Vergabe von Leistungsaufträgen an Spitäler im Generellen 

und die Entrichtung von Beiträgen in den genannten Bereichen im Speziellen (kurz «Leis-

tungsaufträge und Beiträge»). 

Die Überprüfung erfolgt somit jeweils anhand der vier Aufgabenbereiche hinsichtlich der Not-

wendigkeit (Leitfragen 1 bis 3), der Wirksamkeit (Leitfragen 4 bis 6) und der finanziellen 

Tragbarkeit und Qualität (Leitfragen 7 bis 9). 

5.1 Aufgabenbereich «volle Patientenfreizügigkeit» 

Beschreibung der Aufgabe 

Bereits im April 2012 haben die Regierungen der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt 

eine komplette Patientenfreizügigkeit («volle Patientenfreizügigkeit») zwischen den beiden 

Kantonen beschlossen und dies im September 2013 und im November 2013 bestätigt1. So-

mit stehen für alle Einwohnerinnen und Einwohner des Kanton Basel-Landschaft sämtliche 

Spitäler in Basel-Stadt und Basel-Landschaft, die sich auf der Spitalliste befinden, ohne zu-

sätzliche Kostenfolgen für die Patientin oder den Patienten zur Verfügung. Diese volle 

Freizügigkeit wurde am 1. Januar 2014 eingeführt. Die rechtliche Grundlage lag in § 8 Abs. 5 

der damals gültigen Spitalliste (SGS 930.122; in der Fassung vom 1. Januar 2014). Durch 

eine autonome Ergänzung der jeweiligen Spitalliste wurde die volle Freizügigkeit rechtlich 

verankert. Diese lautete wie folgt: 

 

1 In Ergänzung zur «Freizügigkeit», welche gemäss Art. 41 Abs. 1bis Bundesgesetz über die Krankenversicherung 

(KVG, SR 832.10) gewährleistet ist, übernehmen die Kantone BS und BL die Tarife voll, welche in einem Spital 

auf ihren Spitallisten für die betreffende Behandlung gilt. 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/regierungsrat/medienmitteilungen/starkung-des-gemeinsamen
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/medienmitteilungen/spitalliste-volle-freizugigkeit-zwischen-bs-und-bl
https://www.lexfind.ch/fe/de/tol/3318/versions/13717/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/1328_1328_1328/de
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Leistungserbringer mit Standort im Kanton Basel-Stadt sowie mit Leistungsauftrag gemäss 

Spitalliste des Kantons Basel-Stadt können alle stationären Leistungen, die sie für Einwoh-

nerinnen und Einwohner des Kantons Basel-Landschaft erbringen, mit der vom Standortkan-

ton genehmigten Baserate oder dem vom Standortkanton genehmigten Tarif des Spitals ab-

rechnen. 

In der Folge wollten die beiden Kantone ihre Zusammenarbeit längerfristig und verbindlich 

festschreiben2 und verhandelten den Staatsvertrag vom 6. Februar 2018 zwischen den Kan-

tonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft betreffend Planung, Regulation und Aufsicht in der 

Gesundheitsversorgung (SGS 930.001). 

Die übergeordneten Ziele des Staatsvertrags sind: 

− Eine optimierte Gesundheitsversorgung der Bevölkerung der beiden Kantone 

− Eine deutliche Dämpfung des Kostenwachstums im Spitalbereich 

− Eine langfristige Sicherung der Hochschulmedizin in der Region 

In den Abstimmungsunterlagen3 schrieb der Regierungsrat: «Mit Fokus auf die drei seit 2015 

geltenden, übergeordneten Ziele haben die Regierungen der Kantone Basel-Landschaft und 

Basel-Stadt Mitte September 2016 entschieden, ihre Planung, Regulation und Aufsicht im 

Gesundheitswesen künftig aufeinander abstimmen zu wollen. Die Analysen zu den Patien-

tenströmen in unserer Region bestätigen, dass sich Patientinnen und Patienten zu einem 

überwiegenden Teil innerhalb des Gesundheitsraums «Jura-Nordbogen» bewegen. 

In der Vernehmlassung stiess die Vorlage auf grosse Zustimmung (vgl. LRV 2018/14). Sie 

wurde vom Landrat mit grossen Mehr mit 78:3 (mit 2 Enthaltungen) Stimmen genehmigt und 

in der Volksabstimmung im Kanton Basel-Landschaft mit 77 Prozent gutgeheissen. 

Die volle Patientenfreizügigkeit wird von der Bevölkerung in Anspruch genommen. So wer-

den etwa 45 % der Baselbieter Patientinnen und Patienten in Spitälern des Kantons Basel-

Stadt behandelt. 

5.1.1 Notwendigkeit der Aufgabe (volle Patientenfreizügigkeit)  

Leitfrage 1:  Ist ein öffentliches Interesse an der Erfüllung der Aufgabe vorhanden? 

Die Baselbieter Patientinnen und Patienten können ihre Behandlungen im Spital ihrer Wahl 

der beiden Kantone durchführen lassen. Aus Sicht der Bevölkerung kann das öffentliche In-

teresse bejaht werden. 

Die Patientenfreizügigkeit basiert auf gleichlautenden Spitallisten. In der Folge muss der 

Kanton Basel-Landschaft für alle Spitalbehandlungen auf der Spitalliste gemäss Spitalfinan-

zierung (KVG Art. 41) nach den geltenden Tarifen aufkommen. Dies bedeutet, dass durch 

Behandlungen im Universitätsspital Basel (USB), die in einem anderen Spital der beiden 

Kantone kostengünstiger durchgeführt werden können, die Spitalkosten für den Kanton Ba-

sel-Landschaft steigen. 

Leitfrage 2: Muss die Aufgabe auch in Zukunft wahrgenommen werden? 

Wie bereits oben dargelegt, wird die Möglichkeit der vollen Patientenfreizügigkeit rege ge-

nutzt, hat aber für die Prämien- und Steuerzahlenden den Effekt höherer Kosten, da bei Be-

handlungen im USB die höheren Tarife zur Anwendung kommen. Diese Ausgangslage gilt 

es in der kommenden Diskussion rund um die gemeinsame Gesundheitsregion (GGR) und 

 

2 Abstimmungsvorlage S. 9. 

3 Abstimmungsvorlage S. 12. 

https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/930.001
https://baselland.talus.ch/de/dokumente/geschaeft/67de0d9bdfca49bdb98619529f3b34cd-332
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/1328_1328_1328/de#art_41
https://abstimmungen.bl.ch/storage/8151352c04aaed3254393f012409b4cc644edbac3ea35ef4ce766681ca5da6b2
https://abstimmungen.bl.ch/storage/8151352c04aaed3254393f012409b4cc644edbac3ea35ef4ce766681ca5da6b2
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ihrer Instrumente zu bewerten. Die gleichlautenden Spitallisten sind im Staatsvertrag veran-

kert. 

Können sich die Vereinbarungskantone bei einer Massnahme auf Versorgungsebene nicht 

einigen, ist zunächst das im Staatsvertrag vorgesehene Differenzbereinigungsverfahren zu 

durchlaufen. Danach kann jeder Kanton grundsätzlich separate planerische Massnahmen 

beschliessen, was den Beschluss von separaten Spitallisten miteinschliesst. Dabei kann der 

Spielraum des KVG ausgeschöpft werden, ohne den Staatsvertrag zu verletzen. Allfällige 

planerische Massnahmen (wie z.B. kantonale Spitallisten) müssen weiterhin dem Sinn und 

Zweck des Staatsvertrags entsprechen. 

Leitfrage 3: Ist der Kanton verpflichtet, die Aufgabe selbst durchzuführen oder kann er aus-

gelagerte Aufgaben günstiger oder effizienter selbst durchführen? 

Die Frage ist auf diesen Aufgabenbereich nicht anwendbar. 

Übergeordnete Frage: Ist die Aufgabenerfüllung notwendig und vom wem wird diese durch-

geführt? 

Die Aufgabenerfüllung ergibt sich aus der Volksabstimmung und somit aus dem Staatsver-

trag. Ob die Aufgabenerfüllung notwendig ist, muss politisch abgeschätzt werden. 

5.1.2 Wirksamkeit der Aufgabe (volle Patientenfreizügigkeit) 

Leitfrage 4: Wird mit der Erfüllung der Aufgabe ein strategisch, rechtlich oder politisch defi-

niertes Ziel erreicht? 

Für den Kanton Basel-Landschaft beinhaltet die Aufgabenerfüllung zusätzliche Kosten. 

Leitfrage 5: Findet die Erfüllung der Aufgabe Akzeptanz in der Bevölkerung und im Parla-

ment? 

In Bezug auf die Aufgabe: Die Patientenfreizügigkeit findet Akzeptanz in der Bevölkerung. 

In Bezug auf die Kosten: Im Landrat werden die in diesem Zusammenhang entstehenden 

Gesundheitskosten zunehmend hinterfragt. 

Leitfrage 6: Wird die Erfüllung der Aufgabe durch absehbare Entwicklungen beeinflusst? 

Die Patientenfreizügigkeit kann möglicherweise durch strategische Entscheide von Parla-

ment und Regierung, parlamentarische Vorstösse oder die Finanzstrategie des Kantons be-

einflusst werden. 

Übergeordnete Frage: In welchem Mass werden die Ziele des Kantons durch die Erfüllung 

der Aufgabe erreicht? 

Die Beantwortung dieser Frage ist – zumindest indirekt - Teil der auf Anfang 2025 erwarteten 

Wirksamkeitsanalyse der Arbeiten in der gemeinsamen Gesundheitsregion BL / BS (GGR) 

zur Erfüllung der übergeordneten Ziele: 

• Eine optimierte Gesundheitsversorgung der Bevölkerung der beiden Kantone; 

• eine deutliche Dämpfung des Kostenwachstums im Spitalbereich sowie 

• eine langfristige Sicherung der Hochschulmedizin in der Region. 

5.1.3 Finanzielle Tragbarkeit und Qualität der Aufgabe (volle Patientenfreizü-

gigkeit) 

Leitfrage 7: Kann die Aufgabe in gleicher Qualität mit einem niedrigeren Mitteleinsatz ge-

währleistet werden bzw. kann die Qualität verringert werden? 
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Die Patientenfreizügigkeit an sich («grundsätzliche freie Spitalwahl mit allfälliger Kostenbetei-

ligung») ist im KVG verankert. Sie ist keine «Aufgabe» im engeren Sinn, daher kann die Leit-

Frage diesbezüglich nicht beantwortet werden. 

Die «volle Patientenfreizügigkeit» zwischen den Kanton Basel-Stadt und Basel-Landschaft 

(«freie Spitalwahl ohne Kostenbeteiligung») wird hingegen im weiteren Verlauf des vorliegen-

den PGA analysiert. 

Leitfrage 8: Bestehen Redundanzen oder können Synergieeffekte durch Zusammenlegen 

von Aufgaben erzielt werden? 

Siehe Antwort zur Leitfrage 7.  

Leitfrage 9: Kann die Aufgabe durch eine Drittpartei effizienter erfüllt werden? 

Diese Frage ist nicht anwendbar oder muss verneint werden. 

5.2 Aufgabenbereich «GWL» 

Beschreibung der Aufgabe 

Gemäss Art. 49 Abs. 3 KVG dürfen gemeinwirtschaftliche Leistungen nicht über die OKP fi-

nanziert werden. Da diese Leistungen keine OKP-Leistungen darstellen, müssen sie von den 

Kantonen, beziehungsweise Gemeinden oder Dritten, die sie bestellen, separat bezahlt wer-

den. Zu diesen Leistungen gehören insbesondere die universitäre Lehre und Forschung oder 

beispielsweise die Sozialdienste der Spitäler, die Schulangebote für Kinder bei längerem 

Spitalaufenthalt, aber auch Aufgaben, welche das Bundesrecht den Kantonen vorschreibt 

(z.B. geschützte Operationsstelle, anonyme Schwangerschaftssprechstunde etc.). Neben 

den im KVG vorgesehenen GWL sind auch die kantonsspezifischen Vereinbarungen und 

Regelungen in die GWL einzubeziehen. Die GWL werden in Leistungen gemäss KVG, GWL 

im engeren Sinn und Leistungen mit ungedeckten Kosten unterteilt. Gemeinwirtschaftliche 

Leistungen werden im Kanton Basel-Landschaft gegenwärtig grösstenteils durch die öffentli-

chen Spitäler erbracht. 

5.2.1 Notwendigkeit der Aufgabe (GWL)  

Leitfrage 1: Ist ein öffentliches Interesse an der Erfüllung der Aufgabe vorhanden? 

Gemeinwirtschaftliche Leistungen müssen im öffentlichen Interesse liegen. Sie erzeugen im 

Idealfall einen nachweisbaren öffentlichen Nutzen und sind transparent ausgewiesen. Dabei 

werden durch die gemeinwirtschaftlichen Leistungen entweder Aufgaben erfüllt, welche in 

der kantonalen Verfassung und Gesetzgebung definiert sind oder für die ein öffentliches Inte-

resse besteht. Mit Zustimmung des Regierungsrates, des Landrates und ggf. der Stimmbür-

gerinnen und Stimmbürger wird das öffentliche Interesse an der Aufgabenwahrnehmung le-

gitimiert. 

Die gemeinwirtschaftlichen Leistungen werden grundsätzlich offengelegt und dem Landrat 

zur Zustimmung unterbreitet (§ 17 SpiVG). Somit ist für alle GWL das öffentliche Inte-

resse grundsätzlich belegt. 

In der nachfolgenden Tabelle werden die GWL der Abteilung Spitäler und Therapieeinrich-

tungen anhand der Beurteilungskriterien der Leitfrage 1 aufbereitet und nach den rechtlichen 

Grundlagen inkl. Handlungsspielräumen (Verfassung, Gesetz, Verordnung) und der aktuel-

len Beschlüsse (RR, LR, Volk) dargestellt.  

https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/931
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Leitfrage 1 Beurteilungsmerkmale 

GWL Ka-
tegorie 

Beschrieb Rechtliche Veranke-
rung 

Handlungsspielräume durch über-
geordnetes Recht 

Stärke der öffentlichen 
und politischen De-
batte 

Weiter-
bildung 

KSBL: Weiterbil-
dung bis zum 1. 
Facharzttitel 

Mit dem LRB 2022/5 
vom 10. Februar 2022 
werden die GWL zur Fi-
nanzierung der Unterde-
ckung der ärztl. Weiter-
bildung am KSBL bewil-
ligt. 
 
Mit dem LRB 2021/703 
vom 15. Dezember 2021 
werden die GWL zur Fi-
nanzierung der Unterde-
ckung der ärztl. Weiter-
bildung am UKBB bewil-
ligt. 
 
Mit dem LRB 2022/629 
vom 15. Dezember 2022 
werden die GWL zur Fi-
nanzierung der Unterde-
ckung der ärztl. Weiter-
bildung an der PBL be-
willigt. 
 
Mit dem LRB 2022/614 
vom 15. Dezember 2022 
werden die GWL zur Fi-
nanzierung der Unterde-
ckung der ärztl. Weiter-
bildung an Privatspitä-
lern bewilligt. 

Die Bewilligung (LRB) der GWL für 
KSBL, das UKBB, die Privatspitäler 
und die PBL ist bis zum Jahr 2025 
befristet. 
 
Handlungsspielraum GWL ärztliche 
Weiterbildung: Höhe der GWL im 
Rahmen der Verhandlung zur GWL-
Periode ab 2026; ggf. maximalen 
Budgetbetrag vorsehen. 
 
Mit Art. 49 Abs. 3 Bst. b KVG wird 
explizit bestimmt, dass die universi-
täre Lehre und Forschung gemein-
wirtschaftliche Leistungen darstellen, 
welche die Kantone entsprechend 
entschädigen müssen. Dass ein An-
spruch auf Ausbildung besteht, wird 
mit § 17 Bst. a der Kantonsverfas-
sung (SGS 100) unterstrichen. Im 
Gegenzug verpflichtet § 7 Abs. 1 
Spitalversorgungsgesetz (SGS 931) 
die Spitäler, entsprechend den be-
trieblichen Möglichkeiten und Gege-
benheiten Aus- und Weiterbildungs-
plätze für Berufe im Gesundheitswe-
sen anzubieten.  
 
Die Pauschalen von 15'000 bzw. 
24'000 Franken sind nicht das Pro-
dukt von konkreten und datenbasier-
ten Berechnungen. Vielmehr ver-
weist die GDK selber auf den politi-
schen Prozess, welcher dieser Emp-
fehlung voranging, damit eine Eini-
gung in Form einer Mindestbeitrags-
empfehlung zustande kam. 
 
Handlungsspielraum GWL Assis-
tenzpsychologen: Sowohl in der Sa-
che als auch der Höhe bei Verhand-
lungen nächste Periode ab 2026. 
In Art 50c der Verordnung über die 
Krankenversicherung (KVV; SR 
832.102) wird festgehalten, dass 
psychologische Psychotherapeuten 
und psychologische Psychothera-
peutinnen nur zugelassen werden, 
wenn sie über mindestens drei Jahre 
klinische Erfahrung verfügen. 

Es liegt im Interesse der 
Bevölkerung und des 
Kantons, dass die Aus-
bildungspotentiale mög-
lichst ausgeschöpft wer-
den, da ansonsten die 
Nachfrage nach weiter-
gebildeten Fachärztin-
nen und Fachärzten je-
weils über ein – nicht 
staatsvertraglich gesi-
chertes – Engagement 
von fertig weitergebilde-
ten ausländischen Ärz-
tinnen und Ärzten ge-
deckt werden müsste. 
Die Aus- und Weiterbil-
dung von AA ist für die 
Gesamtversorgung von 
grosser Relevanz. 
 
GWL – Assistenzpsy-
chologen: 
Insbesondere vor dem 
Hintergrund von «Warte-
listen», die aktuell auch 
für psychologische Be-
handlungen beobachtet 
werden und der bekann-
ten Ärzteknappheit im 
Bereich der Psychiatrie 
gewinnen Psychologin-
nen und Psychologen an 
Bedeutung und sind für 
die Sicherstellung der 
Versorgung unabding-
bar. 

Privatspitäler: Wei-
terbildung bis zum 
1. Facharzttitel 

PBL: Weiterbil-
dung bis zum 1. 
Facharzttitel 

PBL: Weiterbil-
dung Assistenz-
psychologen 

UKBB: Weiterbil-
dung bis zum 1. 
Facharzttitel 

Regional- 
politische 
GWL 

Notfall Walk-in am 
Regionalen Ge-
sundheitszentrum 
Laufen 

Für die Finanzierung der 
ungedeckten Kosten in 
den Nachtstunden eines 
7/24 «Notfall Walk-in» 
am Regionalen Gesund-
heitszentrum in Laufen 
(RGZL) hat der Landrat 
mit Beschluss vom 19. 
November 2020 
(2020/478) für die Jahre 
2021 bis 2024 einen Be-
trag von 3,4 Millionen 
Franken beschlossen 
und den Kanton gleich-
zeitig beauftragt, den 
Betrieb sicherzustellen. 
 
Mit dem Beschluss 1359 
hat der Landrat in Bezug 

Die Bewilligung ist bis zum Jahr 
2025 befristet und wird nicht verlän-
gert. 

 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschaefte/geschaefte-ab-juli-2015?url=https%3A%2F%2Fbaselland.talus.ch%2Fde%2Fpolitik%2Fcdws%2Fgeschaeft.php%3Fgid%3De9c29a382b494be39e0587d374d6ce81
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschaefte/geschaefte-ab-juli-2015?url=https%3A%2F%2Fbaselland.talus.ch%2Fde%2Fpolitik%2Fcdws%2Fgeschaeft.php%3Fgid%3D78db81d631164512a7f7b913c0d7c542
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschaefte/geschaefte-ab-juli-2015?url=https%3A%2F%2Fbaselland.talus.ch%2Fde%2Fpolitik%2Fcdws%2Fgeschaeft.php%3Fgid%3D7da7edbe697f4e00a3c836461da3f382
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschaefte/geschaefte-ab-juli-2015?url=https%3A%2F%2Fbaselland.talus.ch%2Fde%2Fpolitik%2Fcdws%2Fgeschaeft.php%3Fgid%3D0912aeb144374c3f8c2df81f08850e46
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/3867_3867_3867/de#art_50_c
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschaefte/geschaefte-ab-juli-2015?url=https%3A%2F%2Fbaselland.talus.ch%2Fde%2Fpolitik%2Fcdws%2Fgeschaeft.php%3Fgid%3D0a2387b9db6947c083d2f22440a3582f
https://baselland.talus.ch/de/dokumente/geschaeft/3ec23f83197f4d768b27a68fea691040-332
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Leitfrage 1 Beurteilungsmerkmale 

GWL Ka-
tegorie 

Beschrieb Rechtliche Veranke-
rung 

Handlungsspielräume durch über-
geordnetes Recht 

Stärke der öffentlichen 
und politischen De-
batte 

auf die Vorlage 2022/5 
am 10. Februar 2022 
entschieden, dem An-
trag von Marc Scherrer 
zuzustimmen und die 
Ausgabenbewilligung für 
die GWL KSBL für die 
Jahre 2022 bis 2025 um 
850'000 Franken zu er-
höhen. Dadurch soll der 
Betrieb des Notfall Walk-
in am RGZL in Laufen 
für das Jahr 2025 si-
chergestellt werden.   

Vorhalte-
leistun-
gen 

KSBL: Katastro-
phenhilfe 

Mit dem LRB 2022/5 
vom 10. Februar 2022 
werden die GWL zur Fi-
nanzierung der Vorhalte-
leistung «Katastrophen-
hilfe» des KSBL bewil-
ligt. 

Die Bewilligung ist bis zum Jahr 
2025 befristet. 
 
Gemäss § 76 des Gesundheitsge-
setzes (SGS 901) berücksichtigt der 
Kanton bei der Gesundheitsplanung 
die Sicherstellung der medizinischen 
Versorgung in Katastrophen- und 
Notlagen. Die VGD arbeitet dabei 
mit den Partnerorganisationen des 
Bevölkerungsschutzes zusammen. 
Nach § 22 Abs. 1 des Gesetzes über 
den Bevölkerungsschutz und den Zi-
vilschutz im Kanton Basel-Land-
schaft (SGS 731) trägt der Kanton 
im Bevölkerungsschutz die Kosten, 
die nicht von den Gemeinden oder 
den Partnerorganisationen getragen 
werden müssen. 
 
Handlungsspielraum in der Höhe ab 
Leistungsperiode 2026. 
 

Zum einen geht es hier 
um ABC-Leistungen, na-
mentlich ABC-Dekonta-
minierungs-Stellen. Der 
Kanton verpflichtete sich 
gegenüber dem Koordi-
nierten Sanitätsdienst 
(KSD), an den Standor-
ten Liestal und Bruder-
holz zwei Dekontamina-
tionsstellen bereit zu 
halten. Zum anderen 
geht es um die notwen-
digen Leistungen im Be-
reich MANV/Leitender 
Notarzt (LNA). Hier 
muss das KSBL genü-
gend LNA-Leistung be-
reithalten, um im Falle 
eines MANV unterstüt-
zen zu können. 

4 UKBB: Perinatal-
zentrum 

Mit dem LRB 2021/703 
vom 15. Dezember 2021 
werden die GWL zur Fi-
nanzierung der Vorhalte-
leistungen Perinatalzent-
rum am UKBB bewilligt. 

Die Bewilligung ist bis zum Jahr 
2025 befristet. 
 
Handlungsspielraum besteht sowohl 
in der Sache als auch der Höhe der 
GWL. 

Die spezialisierten Leis-
tungen für die kranken 
Ungeborenen / Neuge-
borenen werden durch 
die Ärztinnen und Ärzte 
des UKBB erbracht. Das 
UKBB erbringt neben 
den Leistungen am USB 
auch geplante und not-
fallmässige Leistungen 
für die anderen Geburts-
zentren in der Region. 

Notfall + 
Rettung 

KSBL Bruderholz, 
Unterdeckung am-
bulante Notfallver-
sorgung 

Mit dem LRB 2022/5 
vom 10. Februar 2022 
werden die GWL zur Fi-
nanzierung der Unterde-
ckung von Notfall und 
Rettung des KSBL be-
willigt. 
 
Mit dem LRB 2022/629 
vom 15. Dezember 2022 
werden die GWL zur 
Notfallversorgung an der 
PBL bewilligt. 

Die Bewilligung ist bis zum Jahr 
2025 befristet. 
 
Handlungsspielraum: Sofern der 
Kanton die Notfallversorgung beauf-
tragt (Gewährleistung der Versor-
gung) nur in der Höhe der GWL.  
 
Die Verpflichtung für das KSBL zu 
einem 24/7-Betrieb während 365 Ta-
gen im Jahr ergibt sich aus § 11 
Abs. 3 Bst. c SpiVG, der sinnge-
mäss festhält, dass «die Spitalpla-
nung die Gewährleistung einer zeit-
gerecht zugänglichen Notfallversor-
gung für die Patientinnen und Pati-
enten aus dem gesamten Kantons-
gebiet bezweckt». Daraus abgeleitet 
ergibt sich der Leistungsauftrag, den 

Insbesondere mit dem 
Standort Liestal wird 
auch ein Beitrag zur 
wohnortnahen 24/7-Ver-
sorgung der Bevölke-
rung des Kantons Basel-
Landschaft sicherge-
stellt. Zwar gibt es im 
Kanton Basel-Stadt mit 
dem Universitätsspital 
Basel (USB) und mit 
dem St. Claraspital zwei 
Anbieter mit 24/7-Not-
fallstationen. Diese ver-
fügen jedoch derzeit 
nicht über die erforderli-
chen Kapazitäten, um 
sämtliche Patientinnen 
und Patienten der 
Standorte Bruderholz 

KSBL Bruderholz, 
Vorhalteleistung 
Notfallstation 

KSBL: Bereitschaft 
Rettungsdienst 

PBL: Vorhalteleis-
tung Notfallversor-
gung 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschaefte/geschaefte-ab-juli-2015?url=https%3A%2F%2Fbaselland.talus.ch%2Fde%2Fpolitik%2Fcdws%2Fgeschaeft.php%3Fgid%3De9c29a382b494be39e0587d374d6ce81
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschaefte/geschaefte-ab-juli-2015?url=https%3A%2F%2Fbaselland.talus.ch%2Fde%2Fpolitik%2Fcdws%2Fgeschaeft.php%3Fgid%3De9c29a382b494be39e0587d374d6ce81
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/901
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/731
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschaefte/geschaefte-ab-juli-2015?url=https%3A%2F%2Fbaselland.talus.ch%2Fde%2Fpolitik%2Fcdws%2Fgeschaeft.php%3Fgid%3D78db81d631164512a7f7b913c0d7c542
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschaefte/geschaefte-ab-juli-2015?url=https%3A%2F%2Fbaselland.talus.ch%2Fde%2Fpolitik%2Fcdws%2Fgeschaeft.php%3Fgid%3De9c29a382b494be39e0587d374d6ce81
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschaefte/geschaefte-ab-juli-2015?url=https%3A%2F%2Fbaselland.talus.ch%2Fde%2Fpolitik%2Fcdws%2Fgeschaeft.php%3Fgid%3D7da7edbe697f4e00a3c836461da3f382
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/931
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Leitfrage 1 Beurteilungsmerkmale 

GWL Ka-
tegorie 

Beschrieb Rechtliche Veranke-
rung 

Handlungsspielräume durch über-
geordnetes Recht 

Stärke der öffentlichen 
und politischen De-
batte 

das KSBL vom Kanton für die bei-
den Standorte per 1. Juli 2021 erhal-
ten hat. 
Mehrkosten, die den Spitälern insbe-
sondere durch schlecht ausgelastete 
Notfallstationen entstehen, gelten 
als GWL-Kosten4 

und/oder Liestal aufzu-
fangen. 
 

MNZ via KSBL Mit dem LRB 2022/5 
vom 10. Februar 2022 
werden die GWL zur Fi-
nanzierung der MNZ 
über das KSBL bewilligt. 

Handlungsspielraum: Sowohl in der 
Sache als auch der Höhe. 
 
§ 27 des Gesundheitsgesetzes 
(SGS 901) schreibt fest, dass die 
Ärztinnen und Ärzte innerhalb ihrer 
Berufsorganisation für eine zweck-
mässige Organisation des ambulan-
ten Notfalldienstes sorgen und dass 
die Direktion den Notfalldienst regelt, 
wenn dieser nicht anderweitig si-
chergestellt ist.  
§ 11 Abs. 3 Bst. c SpiVG hält zudem 
fest, dass die Spitalplanung die Ge-
währleistung einer zeitgerecht zu-
gänglichen Notfallversorgung für die 
Patientinnen und Patienten aus dem 
gesamten Kantonsgebiet bezweckt. 
 
Die Bewilligung ist bis zum Jahr 
2025 befristet. 

Durch die Leistungen 
der Medizinischen Not-
rufzentrale (MNZ) – die 
telefonische Beratung 
und Triage – kann ver-
hindert werden, dass 
Patientinnen und Patien-
ten vermehrt unnötig 
teure Infrastruktur in An-
spruch nehmen. 

Soziale 
DL 

KSBL: Unterde-
ckung Sozialdienst 

Sozialdienstliche Leis-
tungen können nicht via 
KVG verrechnet werden. 
Mit dem LRB 2022/5 
vom 10. Februar 2022 
werden die GWL zur Un-
terdeckung des Sozial-
dienstes des KSBL be-
willigt. 

Handlungsspielraum: Sowohl in der 
Sache als auch der Höhe. 
 
Die Bewilligung ist bis zum Jahr 
2025 befristet. 

Die sozialdienstlichen 
Leistungen sind für Pati-
entinnen und Patienten 
sowie deren Angehöri-
gen kostenlos und wer-
den weder von den Ver-
sicherern noch von an-
deren Kostenträgern 
übernommen. Der Psy-
chiatrie Baselland wer-
den die Aufwendungen 
des Case Managements 
– wie es dort genannt 
wird - schon seit Einfüh-
rung der neuen Spitalfi-
nanzierung über GWL 
abgegolten. 

PBL: Case Ma-
nagement 

Mit dem LRB 2022/629 
vom 15. Dezember 2022 
werden die GWL «Case 
Management» an der 
PBL bewilligt. 

Handlungsspielraum: in der Sache 
als auch der Höhe der GWL. 
 
Die Leistungen für das Case Ma-
nagement werden ausschliesslich in 
den Ambulatorien der PBL erbracht. 
Sie betreffen somit keine stationären 
Leistungen. Das Case Management 
in den Ambulatorien ist nicht OKP-
pflichtig und somit im ambulanten 
Tarifwerk TARMED nicht enthalten. 
Daher ist die Versorgung aufgrund 
Art. 39 Abs. 1 lit. a – e KVG, vor al-
lem aber Art. 58 Abs. 1 der Verord-
nung über die Krankenversicherung, 
durch den Kanton sicherzustellen. 

UKBB: Unterde-
ckung Sozialdienst 

Mit dem LRB 2021/703 
vom 15. Dezember 2021 
werden die GWL zur Fi-
nanzierung der Unterde-
ckung des Sozialdiens-
tes am UKBB bewilligt. 

Handlungsspielraum: Sowohl in der 
Sache als auch der Höhe der GWL. 
 
Die Bewilligung ist bis zum Jahr 
2025 befristet. 

 

4 Siehe auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 11.09.2024 (C-2283/2013, C-3617/2013), E. 21.3.4, wel-

ches festhält, dass Notfall-Vorhalteleistungen grundsätzlich über den OKP-Tarif abzugelten sind, GWL jedoch für 

darüberhinausgehende Leistungen bezahlt werden müssen, bspw. für schlecht ausgelastete Notfallstationen, die 

im Auftrag des Kantons z.B. aus regionalpolitischen Gründen weitergeführt werden müssen. 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschaefte/geschaefte-ab-juli-2015?url=https%3A%2F%2Fbaselland.talus.ch%2Fde%2Fpolitik%2Fcdws%2Fgeschaeft.php%3Fgid%3De9c29a382b494be39e0587d374d6ce81
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/901
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschaefte/geschaefte-ab-juli-2015?url=https%3A%2F%2Fbaselland.talus.ch%2Fde%2Fpolitik%2Fcdws%2Fgeschaeft.php%3Fgid%3De9c29a382b494be39e0587d374d6ce81
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschaefte/geschaefte-ab-juli-2015?url=https%3A%2F%2Fbaselland.talus.ch%2Fde%2Fpolitik%2Fcdws%2Fgeschaeft.php%3Fgid%3D7da7edbe697f4e00a3c836461da3f382
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschaefte/geschaefte-ab-juli-2015?url=https%3A%2F%2Fbaselland.talus.ch%2Fde%2Fpolitik%2Fcdws%2Fgeschaeft.php%3Fgid%3D78db81d631164512a7f7b913c0d7c542
https://bvger.weblaw.ch/cache?guiLanguage=de&q=C-2283%2F2013&id=5807d6f4-484c-4e78-88c6-faa3926ade0f&sort-field=relevance&sort-direction=relevance
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Leitfrage 1 Beurteilungsmerkmale 

GWL Ka-
tegorie 

Beschrieb Rechtliche Veranke-
rung 

Handlungsspielräume durch über-
geordnetes Recht 

Stärke der öffentlichen 
und politischen De-
batte 

Präven-
tion und 
Schutz 

PBL: Prävention 
und aufklärende 
Öffentlichkeitsar-
beit 

Mit dem LRB 2022/629 
vom 15. Dezember 2022 
werden die GWL zur 
Prävention und aufklä-
renden Öffentlichkeitsar-
beit an der PBL bewilligt. 

Handlungsspielraum: Sowohl in der 
Sache als auch der Höhe der GWL. 
 
Die Bewilligung ist bis zum Jahr 
2025 befristet. 

Diese Leistungen wer-
den mit wenigen Aus-
nahmen nicht anderwei-
tig finanziert. Ohne eine 
entsprechende Finanzie-
rung führt das Erbringen 
dieser Leistungen zu ei-
ner Unterdeckung und 
kann langfristig nicht 
aufrechterhalten wer-
den. 

PBL: Geschäfts-
stelle Bündnis ge-
gen Depression 

Mit dem LRB 2022/629 
vom 15. Dezember 2022 
werden die GWL zur 
Geschäftsstelle Bündnis 
gegen Depression an 
der PBL bewilligt. 

Handlungsspielraum: Sowohl in der 
Sache als auch der Höhe der GWL. 
 
In seiner Antwort (LRV 2016-093) 
zum Postulat 2011/323 von Elisa-
beth Augstburger (Suizidprävention: 
Handlungsspielraum wirkungsvoller 
nutzen) hat der Regierungsrat sinn-
gemäss begrüsst, im Kanton ein 
«Bündnis gegen Depression (BgD)» 
aufzubauen. Daraufhin wurde dieses 
im September 2020 bei der Psychi-
atrie Baselland unter dem Dach der 
Erwachsenenpsychiatrie als Teil der 
neuen Fachstelle Prävention ange-
siedelt und mittels GWL finanziert. 
 
Die Bewilligung ist bis zum Jahr 
2025 befristet. 

 

Ambu-
lante 
Leistun-
gen 

UKBB: Unterde-
ckung ambulante 
Behandlungen 

Mit dem LRB 2021/703 
vom 15. Dezember 2021 
werden die GWL zur Fi-
nanzierung der Unterde-
ckung der ambulanten 
Behandlungen am 
UKBB bewilligt. 

Handlungsspielraum: in der Höhe 
der GWL. 
 
Die Bewilligung ist bis zum Jahr 
2025 befristet. 

 

Tageskliniken Psy-
chiatrie 

Mit dem LRB 2022/625 
vom 15. Dezember 2022 
werden die GWL zur 
Mitfinanzierung von psy-
chiatrischen Tagesklini-
ken im Kanton Basel-
Landschaft bewilligt. 

Handlungsspielraum: in der Höhe 
der GWL. 
 
Die Bewilligung ist bis zum Jahr 
2025 befristet. 

 

Palliative 
Care 

KSBL: Spitalex-
terne Onkologie-
pflege  
(ab 2025 Mobiler 
Palliativdienst 
MPD BL-SEOP) 

Grundsätzlich handelt es 
sich hier um eine Auf-
gabe der Langzeitver-
sorgung, deren Träger-
schaft im Kanton Basel-
Landschaft bei den Ge-
meinden liegt. Zugleich 
hält § 26 des Altersbe-
treuungs- und Pflegege-
setz (APG, SGS 941) 
fest, dass der Kanton 
sich mit Beiträgen an 
den Kosten von überre-
gionalen ambulanten 
und intermediären Spe-
zialangeboten beteiligt, 
sofern das Angebot für 
die Versorgung notwen-
dig ist. 
 
Mit dem LRB 2022/5 
vom 10. Februar 2022 
werden die GWL zur Fi-
nanzierung der MPD BL 

Handlungsspielraum: in der Höhe 
der GWL. 
 
Die Kosten der aufwändigen Leis-
tungen werden im aktuellen Vergü-
tungssystem (ambulante Tarife im 
KVG, gemäss KLV Art.7) nur unge-
nügend durch die Krankenversiche-
rung und Restfinanzierung der Ge-
meinden gedeckt. 
 
Die Bewilligung ist bis zum Jahr 
2025 befristet. 

Unter Palliative Care 
versteht man die ganz-
heitliche Betreuung und 
Behandlung von Men-
schen mit unheilbaren, 
lebensbedrohlichen 
und/oder chronisch fort-
schreitenden Krankhei-
ten. 
Im Fokus steht dabei 
nicht die Bekämpfung 
der Krankheit, sondern 
das bestmögliche Leben 
mit ihr. Palliative Care 
kommt bei allen fort-
schreitenden Krankhei-
ten ohne Heilungschan-
cen und begleitend in Si-
tuationen mit unklarer 
Heilungsaussicht zum 
Einsatz. 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschaefte/geschaefte-ab-juli-2015?url=https%3A%2F%2Fbaselland.talus.ch%2Fde%2Fpolitik%2Fcdws%2Fgeschaeft.php%3Fgid%3D7da7edbe697f4e00a3c836461da3f382
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschaefte/geschaefte-ab-juli-2015?url=https%3A%2F%2Fbaselland.talus.ch%2Fde%2Fpolitik%2Fcdws%2Fgeschaeft.php%3Fgid%3D7da7edbe697f4e00a3c836461da3f382
https://kanton.baselland.ch/landrat-parlament/sitzungen/traktanden-2010/traktanden-und-beschluesse-vom-08-september-2016/downloads-1/2016-093.pdf/@@download/file/2016-093.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschaefte/geschaefte-ab-juli-2015?url=https%3A%2F%2Fbaselland.talus.ch%2Fde%2Fpolitik%2Fcdws%2Fgeschaeft.php%3Fgid%3De177a72a065b4562866ba67e1f214e23
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschaefte/geschaefte-ab-juli-2015?url=https%3A%2F%2Fbaselland.talus.ch%2Fde%2Fpolitik%2Fcdws%2Fgeschaeft.php%3Fgid%3D78db81d631164512a7f7b913c0d7c542
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschaefte/geschaefte-ab-juli-2015?url=https%3A%2F%2Fbaselland.talus.ch%2Fde%2Fpolitik%2Fcdws%2Fgeschaeft.php%3Fgid%3Dc5b8d4bfe18143da8a8cf2c2fcfd1894
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/941
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschaefte/geschaefte-ab-juli-2015?url=https%3A%2F%2Fbaselland.talus.ch%2Fde%2Fpolitik%2Fcdws%2Fgeschaeft.php%3Fgid%3De9c29a382b494be39e0587d374d6ce81
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Leitfrage 1 Beurteilungsmerkmale 

GWL Ka-
tegorie 

Beschrieb Rechtliche Veranke-
rung 

Handlungsspielräume durch über-
geordnetes Recht 

Stärke der öffentlichen 
und politischen De-
batte 

– SEOP des KSBL be-
willigt. 

Mehr-
sprachig-
keit   

PBL: Dolmetscher-
dienste 

Mit dem LRB 2022/629 
vom 15. Dezember 2022 
werden die GWL an der 
PBL bewilligt. 

Handlungsspielraum: in der Sache 
als auch der Höhe der GWL. 
 
Da Dolmetscherleistungen im ambu-
lanten Tarifwerk TARMED nicht ent-
halten sind, ist eine allfällige Erbrin-
gung aufgrund Art. 39 Abs. 1 lit. a – 
e KVG, aber vor allem Art. 58 Abs. 1 
der Verordnung über die Kranken-
versicherung (SR 832.102, KVV), 
durch den Kanton sicherzustellen. 
 
Die Bewilligung ist bis zum Jahr 
2025 befristet. 

Für fremdsprachigen 
Patientinnen und Patien-
ten, insbesondere Mig-
rantinnen und Migranten 
bestehen Zugangs- und 
Versorgungsschwierig-
keiten in der Psychiatrie. 

Rechts-
medizin 

PBL: Unterde-
ckung Fachstelle 
Forensik 

Mit dem LRB 2022/629 
vom 15. Dezember 2022 
werden die GWL an der 
PBL bewilligt. 

Handlungsspielraum: in der Sache 
als auch der Höhe der GWL. 
 
 
Die Bewilligung ist bis zum Jahr 
2025 befristet. 

Die nicht gedeckten 
Kosten der PBL, welche 
insbesondere in Abspra-
che mit der Sicherheits-
direktion (SID) erbracht 
werden, betreffen haupt-
sächlich Leistungen des 
Kernteams Bedrohungs-
management in Form 
von Teilnahmen an Fall-
besprechungen bzw. Sit-
zungen des Kernteams 
Bedrohungsmanage-
ment. 

weitere PBL: Beratungs-
dienstleitungen In-
stitutionen, Behör-
den, Fachperso-
nen 

Mit dem LRB 2022/629 
vom 15. Dezember 2022 
werden die GWL an der 
PBL bewilligt. 

Handlungsspielraum: in der Sache 
als auch der Höhe der GWL. 
 
Die Bewilligung ist bis zum Jahr 
2025 befristet. 

 

 

Leitfrage 2: Muss die Aufgabe auch in Zukunft wahrgenommen werden? 

Gemeinwirtschaftliche Leistungen werden für eine befristete planbare Periode vom Kanton 

Basel-Landschaft bestellt und im Rahmen einer Leistungsvereinbarung fixiert. Vor Ablauf der 

Leistungsvereinbarung prüft das Amt für Gesundheit, ob die Aufgabe auch in Zukunft wahr-

genommen werden muss, d.h. ob weiterhin ein öffentliches Interesse an der Wahrnehmung 

der Aufgaben besteht.  

In der nachfolgenden Tabelle werden die aktuell bestehenden GWL anhand der Beurtei-

lungskriterien der Leitfrage 2 aufbereitet. Dabei wird dargelegt, wieso bzw. basierend auf 

welchen Beurteilungsmerkmalen die geprüfte Aufgabe auch in Zukunft wahrgenommen wer-

den muss bzw. nicht darauf verzichtet werden kann. Falls Handlungsoptionen bestehen wer-

den diese ausgewiesen (bspw. aufgrund der Befristung der Leistungsvereinbarung). 

 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschaefte/geschaefte-ab-juli-2015?url=https%3A%2F%2Fbaselland.talus.ch%2Fde%2Fpolitik%2Fcdws%2Fgeschaeft.php%3Fgid%3D7da7edbe697f4e00a3c836461da3f382
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschaefte/geschaefte-ab-juli-2015?url=https%3A%2F%2Fbaselland.talus.ch%2Fde%2Fpolitik%2Fcdws%2Fgeschaeft.php%3Fgid%3D7da7edbe697f4e00a3c836461da3f382
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschaefte/geschaefte-ab-juli-2015?url=https%3A%2F%2Fbaselland.talus.ch%2Fde%2Fpolitik%2Fcdws%2Fgeschaeft.php%3Fgid%3D7da7edbe697f4e00a3c836461da3f382
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Leitfrage 2 Beurteilungsmerkmale5 

 

Beurteilung 

GWL Ka-
tegorie 

Beschrieb Schweizweite und glo-
bale Trendentwicklung 

Ressourcenschonende 
Handlungsalternativen 
zur heutigen Durchfüh-
rung 

Politischer Widerstand bei 
Verzicht oder Reduktion der 
Aufgabe 

Aufgabe auch in 
Zukunft wahrzu-
nehmen? (JA/of-
fen/NEIN) 

Weiter-
bildung 

KSBL: Weiter-
bildung bis 
zum 1. Fach-
arzttitel 

Die Zahl der Menschen 
in der Schweiz nimmt 
weiter zu und wird älter. 
Die Inanspruchnahme 
medizinischer Leistun-
gen wird weiter zuneh-
men (Nachfrage steigt). 
Dem steht ein schrump-
fendes Arbeitsangebot 
gegenüber (zuneh-
mende Teilzeittätigkei-
ten bei stagnierenden 
oder sinkenden Kopf-
zahlen). 
 
Auch die Staaten der EU 
sehen sich diesen Anfor-
derungen gegenüber, so 
dass der Import von fer-
tig ausgebildeten aus-
ländischen Ärztinnen 
und Ärzten aus EU-
Staaten erschwert wird. 

Die Befristung der Aus-
gabenbewilligung bis 
zum 31.12.2025 lässt 
die Möglichkeit zu, 
Handlungsalternativen 
zu prüfen. 
 
Die jährlichen Pauscha-
len von 15'000 bzw. 
24'000 Franken könnten 
dahingehend überprüft 
werden, ob eine Reduk-
tion für die Ausbildung in 
Fachgebieten vorgese-
hen werden kann, wel-
che eine Zulassungsre-
gulierung unterliegen. 
 
Handlungsspielraum 
GWL Assistenzpsycho-
logen: Sowohl in der Sa-
che als auch der Höhe 
bei Verhandlungen für 
die nächste Periode ab 
2026. 

Insbesondere von Seiten der 
Spitäler (hier der kantonalen 
Spitäler) ist mit erheblichem 
Widerstand zu rechnen. Die 
GWL sind ein wichtiger Be-
standteil der Ausbildungsfinan-
zierung. Die kantonalen Spitä-
ler werden ihre Interessen 
auch gegenüber der Politik 
wahrnehmbar äussern. 
 
GWL – Assistenzpsychologen: 
Insbesondere vor dem Hinter-
grund von «Wartelisten», die 
aktuell auch für psychologi-
sche Behandlungen beobach-
tet werden und der bekannten 
Ärzteknappheit im Bereich der 
Psychiatrie gewinnen Psycho-
loginnen und Psychologen an 
Bedeutung. Es ist davon aus-
zugehen, dass der sensible 
Leistungsbereich Psychiatrie 
in der politischen Diskussion 
zu wahrnehmbaren Diskussio-
nen führen wird. 

JA 
Höhe abhängig 
von Bestellung 
Kanton 

Privatspitäler: 
Weiterbildung 
bis zum 1. 
Facharzttitel 

JA 
Höhe abhängig 
von Bestellung 
Kanton 

PBL: Weiter-
bildung bis 
zum 1. Fach-
arzttitel 

JA 
Höhe abhängig 
von Bestellung 
Kanton 

PBL: Weiter-
bildung Assis-
tenzpsycholo-
gen 

offen 

UKBB: Weiter-
bildung bis 
zum 1. Fach-
arzttitel 

JA 
Höhe abhängig 
von Bestellung 
Kanton 

Regional- 
politische 
GWL 

Notfall Walk-in 
am Regiona-
len Gesund-
heitszentrum 
Laufen 

 Die Bewilligung ist bis 
zum Jahr 2024 befristet 
und wird nicht verlän-
gert. 

 offen 

Vorhalte-
leistun-
gen 

KSBL: Kata-
strophenhilfe 

Vor dem Hintergrund zu-
nehmender politischer, 
sozialer als auch klima-
tologischer Unsicherhei-
ten und Krisen werden 
weltweit der Katastro-
phen- und Zivilschutz 
verbessert. 

Eine Alternative ist nicht 
erkennbar. 

Der Widerstand wird sehr 
hoch sein. 

JA 

 UKBB: Perina-
talzentrum 

 Grundsätzlich wäre zu 
prüfen, ob sich der Kan-
ton BL aus der Finanzie-
rung der Leistung des 
gemeinsam getragenen 
UKBB zurückziehen und 
diese dem Kanton BS 
überlassen kann.  

Ein Rückzug würde sowohl in-
nerhalb der BL-Politik als auch 
gegenüber des gemeinsam 
getragenen Spitals UKBB zu 
erheblichen Diskussionen füh-
ren. Darüber hinaus wäre eine 
Streichung von Leistungen für 
die «Schutzbedürftigsten» in 
der Bevölkerung schwer zu 
vermitteln. 

JA 

Notfall + 
Rettung 

KSBL Bruder-
holz, Unterde-
ckung ambu-
lante Notfall-
versorgung 

Die Zahl der Menschen 
in der Schweiz nimmt 
weiter zu und wird älter. 
Die schnelle Erreichbar-
keit von Notfallstationen 

Die Bewilligung ist bis 
zum Jahr 2025 befristet. 
 

Sollten das Universitätsspital 
Basel (USB) und das St. Cla-
raspital mit 24/7-Notfallstatio-
nen zukünftig über die erfor-

offen 
Höhe abhängig 
von Bestellung 
Kanton 

 

5 «Keine Massnahmen» wird im Risikobericht aufgeführt. Daher wird auf eine gesonderte Darstellung pro Mass-

nahme verzichtet. 
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Leitfrage 2 Beurteilungsmerkmale5 

 

Beurteilung 

GWL Ka-
tegorie 

Beschrieb Schweizweite und glo-
bale Trendentwicklung 

Ressourcenschonende 
Handlungsalternativen 
zur heutigen Durchfüh-
rung 

Politischer Widerstand bei 
Verzicht oder Reduktion der 
Aufgabe 

Aufgabe auch in 
Zukunft wahrzu-
nehmen? (JA/of-
fen/NEIN) 

KSBL Bruder-
holz, Vorhalte-
leistung Not-
fallstation 

gewinnt weiter an Rele-
vanz. 

Die Verpflichtung für das 
KSBL zu einem 24/7-Be-
trieb während 365 Ta-
gen im Jahr ergibt sich 
aus § 11 Abs. 3 Bst. c 
SpiVG, der sinngemäss 
festhält, dass «die Spi-
talplanung die Gewähr-
leistung einer zeitge-
recht zugänglichen Not-
fallversorgung für die 
Patientinnen und Patien-
ten aus dem gesamten 
Kantonsgebiet be-
zweckt». Daraus abge-
leitet ergibt sich der 
Leistungsauftrag, den 
das KSBL vom Kanton 
für die beiden Standorte 
per 1. Juli 2021 erhalten 
hat. 
Mehrkosten, die den 
Spitälern insbesondere 
durch schlecht ausge-
lastete Notfallstationen 
entstehen, gelten als 
GWL-Kosten6. 
 
Handlungsspielraum: 
Sofern der Kanton die 
Notfallversorgung nicht 
mehr beauftragt (Ge-
währleistung der Versor-
gung) nur in der Höhe 
der GWL. 

derlichen Kapazitäten verfü-
gen, um sämtliche Patientin-
nen und Patienten der Stand-
orte Bruderholz und/oder 
Liestal aufzufangen, wäre die 
Schliessung einer Notfallsta-
tion des KSBL aus Versor-
gungssicht möglich. 
 
Die hohe Relevanz des politi-
schen Widerstandes gegen 
die Schliessung von Notfallsta-
tionen lässt sich an der 
Schliessung der «kleinen» 
Notfallstation am ehemaligen 
KSBL-Standort Laufen ab-
schätzen. 
 
Darüber hinaus wären vertrag-
liche Vereinbarungen mit den 
beiden Spitälern am Standort 
BS abzuschliessen. 

offen 
Höhe abhängig 
von Bestellung 
Kanton 

KSBL: Bereit-
schaft Ret-
tungsdienst 

offen 
Höhe abhängig 
von Bestellung 
Kanton 

PBL: Vorhalte-
leistung Not-
fallversorgung 

offen 
Höhe abhängig 
von Bestellung 
Kanton 

MNZ via KSBL Die Zahl der Menschen 
in der Schweiz nimmt 
weiter zu und wird älter. 
Die schnelle Erreichbar-
keit von niedrigschwelli-
gen Notrufnummern ge-
winnt weiter an Rele-
vanz. 

Handlungsspielraum: 
Sowohl in der Sache als 
auch der Höhe. 
Die Bewilligung ist bis 
zum Jahr 2025 befristet. 

Die Leistungen könnten bei al-
ternativen Angeboten mit 
überschaubarem Widerstand 
reduziert werden. 

offen 
abhängig von Be-
stellung Kanton 

Soziale 
DL 

KSBL: Unter-
deckung Sozi-
aldienst 

Die Zahl der Menschen 
in der Schweiz nimmt 
weiter zu und wird älter. 
Die Aufgaben im Be-
reich des Sozialdienstes 
werden tendenziell wei-
ter zunehmen. 
Diese Leistungen wer-
den zunehmend als 
Case Management Teil 
der Gesundheitsversor-
gung. 

Handlungsspielraum: 
Sowohl in der Sache als 
auch der Höhe. 
 
Die Bewilligung ist bis 
zum Jahr 2025 befristet. 

Sollte der Kanton BL die sozi-
aldienstlichen Leistungen nicht 
weiter bestellt werden, werden 
die kantonalen Spitäler prüfen, 
ob diese weiterhin erbracht 
werden können. Sollten diese 
aus betrieblichen Gründen 
weiter erbracht werden, kann 
sich dies negativ auf das Jah-
resergebnis der Spitäler aus-
wirken. 
Sozialdienste und Case-Ma-
nagement «bewirtschaften» 
teilweise auch die Schnittstel-
len zu anderen Leistungser-
bringern (bspw. Spitex oder 

offen 
abhängig von Be-
stellung Kanton 

PBL: Case 
Management 

Die Zahl der Menschen 
in der Schweiz nimmt 
weiter zu und wird älter. 

Handlungsspielraum: 
Gering in der Sache als 
auch der Höhe der 
GWL. 

JA 
Höhe abhängig 
von Bestellung 
Kanton 

 

6 Siehe auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 11.09.2024 (C-2283/2013, C-3617/2013), E. 21.3.4, wel-

ches festhält, dass Notfall-Vorhalteleistungen grundsätzlich über den OKP-Tarif abzugelten sind, GWL jedoch für 

darüberhinausgehende Leistungen bezahlt werden müssen, bspw. für schlecht ausgelastete Notfallstationen, die 

im Auftrag des Kantons z.B. aus regionalpolitischen Gründen weitergeführt werden müssen. 

 

https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/931
https://bvger.weblaw.ch/cache?guiLanguage=de&q=C-2283%2F2013&id=5807d6f4-484c-4e78-88c6-faa3926ade0f&sort-field=relevance&sort-direction=relevance
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Leitfrage 2 Beurteilungsmerkmale5 

 

Beurteilung 

GWL Ka-
tegorie 

Beschrieb Schweizweite und glo-
bale Trendentwicklung 

Ressourcenschonende 
Handlungsalternativen 
zur heutigen Durchfüh-
rung 

Politischer Widerstand bei 
Verzicht oder Reduktion der 
Aufgabe 

Aufgabe auch in 
Zukunft wahrzu-
nehmen? (JA/of-
fen/NEIN) 

Die Aufgaben im Be-
reich des Case Manage-
ments werden tendenzi-
ell weiter zunehmen. 
Case Management wird 
zu international zuneh-
mend als Instrument der 
Effizienzsteigerung und 
Qualitätssicherung im-
plementiert. 

 
Die Leistungen für das 
Case Management wer-
den ausschliesslich in 
den Ambulatorien der 
PBL erbracht - sie be-
treffen somit keine stati-
onären Leistungen. Die 
Leistungen sind durch 
den Kanton sicherzustel-
len. 

Pflegeheime) z.B. bei der Su-
che von Anschlusslösungen 
für die Patientinnen und Pati-
enten nach Austritt aus einer 
stationären Behandlung. 

UKBB: Unter-
deckung Sozi-
aldienst 

Mit dem LRB 2021/703 
vom 15. Dezember 2021 
werden die GWL zur Fi-
nanzierung der Unterde-
ckung des Sozialdiens-
tes am UKBB bewilligt. 

Handlungsspielraum: 
Sowohl in der Sache als 
auch der Höhe der 
GWL. 
 
Die Bewilligung ist bis 
zum Jahr 2025 befristet. 

offen 
abhängig von Be-
stellung Kanton 

Präven-
tion und 
Schutz 

PBL: Präven-
tion und auf-
klärende Öf-
fentlichkeitsar-
beit 

 Handlungsspielraum: 
Sowohl in der Sache als 
auch der Höhe der 
GWL. 
 
Die Bewilligung ist bis 
zum Jahr 2025 befristet. 
Diese Leistungen wer-
den mit wenigen Aus-
nahmen nicht anderwei-
tig finanziert. Ohne eine 
entsprechende Finanzie-
rung führt das Erbringen 
dieser Leistungen zu ei-
ner Unterdeckung und 
kann langfristig nicht 
aufrechterhalten wer-
den. 

Seit der Covid-19-Pandemie 
sind Unterstützungs- und Prä-
ventionsangebote zur Stär-
kung der psychischen Ge-
sundheit von hoher öffentlicher 
Aufmerksamkeit. Vor diesem 
Hintergrund ist bei einer Ab-
schaffung der Finanzierung 
mit Widerstand zu rechnen. 

offen 
abhängig von Be-
stellung Kanton 

PBL: Ge-
schäftsstelle 
Bündnis ge-
gen Depres-
sion 

Depressionen sind so-
wohl hinsichtlich der An-
zahl von Betroffen als 
auch dem Anteil an psy-
chiatrischen Erkrankun-
gen weiter im Anstieg. 
Diese Entwicklung ist 
europaweit zu beobach-
ten. Depressionen sind 
als chronische Erkran-
kung anerkannt.  
Mit der Covid-19-Pande-
mie und der Zunahmen 
an weltweiten Krisen ist 
mit einer weiter zuneh-
menden Inzidenz in der 
Bevölkerung zu rech-
nen. 

Handlungsspielraum: 
Sowohl in der Sache als 
auch der Höhe der 
GWL. 
 
Die Bewilligung ist bis 
zum Jahr 2025 befristet. 

In wie weit der politische Wille 
vorhanden ist, dieses neue 
Angebot (seit 2020) nicht wei-
ter zu finanzieren ist schwierig 
abzuschätzen. 

offen 
abhängig von Be-
stellung Kanton 

Ambu-
lante 
Leistun-
gen 

UKBB: Unter-
deckung am-
bulante Be-
handlungen 

Schweizweit sind spital-
ambulante Leistungen 
unterdeckt. Derzeit ist 
noch nicht absehbar, ob 
ein neuer ambulanter 
Tarif diese Unterde-
ckung verringert oder 
beendet. 

Handlungsspielraum: in 
der Höhe der GWL. 
 
Die Bewilligung ist bis 
zum Jahr 2025 befristet. 

Die Reduktion oder der Ver-
zicht der Aufgabe werden sich 
negativ auf das Jahresergeb-
nis des UKBB auswirken. 

JA 
Höhe abhängig 
von Bestellung 
Kanton 

Tageskliniken 
Psychiatrie 

Schweizweit sind tages-
klinische Leistungen un-
terdeckt. Derzeit ist noch 
nicht absehbar, ob ein 
neuer ambulanter Tarif 
diese Unterdeckung ver-
ringert oder beendet. 

Handlungsspielraum: in 
der Höhe der GWL. 
 
Die Bewilligung ist bis 
zum Jahr 2025 befristet. 

Die Reduktion oder der Ver-
zicht der Aufgabe werden sich 
negativ auf das Jahresergeb-
nis der PBL auswirken, soweit 
die PBL weiterhin die tageskli-
nischen Angebote aufrecht 
hält. Da dieses Angebot ein 

JA 
Höhe abhängig 
von Bestellung 
Kanton 
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Leitfrage 2 Beurteilungsmerkmale5 

 

Beurteilung 

GWL Ka-
tegorie 

Beschrieb Schweizweite und glo-
bale Trendentwicklung 

Ressourcenschonende 
Handlungsalternativen 
zur heutigen Durchfüh-
rung 

Politischer Widerstand bei 
Verzicht oder Reduktion der 
Aufgabe 

Aufgabe auch in 
Zukunft wahrzu-
nehmen? (JA/of-
fen/NEIN) 

Psychiatrische tageskli-
nische Angebote sind 
ein wesentlicher Bau-
stein zur Dämpfung des 
Kostenanstiegs im Kan-
ton BL, in der GGR, in 
der Schweiz und Eu-
ropa. 

wesentliches Instrument zur 
Verlagerung von stationären 
hin zu ambulanten Leistungen 
darstellt, werden die politi-
schen Entscheidungsträger 
eine Reduktion der GWL nur 
schwer nachvollziehen kön-
nen. 

Palliative 
Care 

KSBL: Spital-
externe Onko-
logiepflege 
(SEOP) 

Die Kosten der aufwän-
digen Leistungen wer-
den im aktuellen Vergü-
tungssystem (ambulante 
Tarife) nur ungenügend 
durch die Krankenversi-
cherung und Restfinan-
zierung der Gemeinden 
gedeckt. 
 
Die Ambulantisierung 
der Leistungen liegt so-
wohl aus qualitativer 
Sicht als auch Effizienz-
gesichtspunkten im 
Trend der Gesundheits-
versorgung. 

Handlungsspielraum: in 
der Höhe der GWL. 
 
Die Bewilligung ist bis 
zum Jahr 2025 befristet. 

Da es um die ganzheitliche 
Betreuung und Behandlung 
von Menschen mit unheilba-
ren, lebensbedrohlichen 
und/oder chronisch fortschrei-
tenden Krankheiten handelt, 
ist bei einer Reduktion der 
GWL mit erheblichem politi-
schem Widerstand zu rech-
nen. 

JA 

Mehr-
sprachig-
keit 

PBL: Dolmet-
scher-dienste 

Für fremdsprachigen 
Patientinnen und Patien-
ten, insbesondere Mig-
rantinnen und Migranten 
bestehen Zugangs- und 
Versorgungsschwierig-
keiten in der Psychiatrie. 
Die Zahl dieser Patien-
ten wird auch in Zukunft 
steigen. 
Daneben bieten Über-
setzungsapps (KI) zu-
nehmend alternative 
Möglichkeiten Überset-
zungsdienste zu erset-
zen. 

Handlungsspielraum: in 
der Sache als auch der 
Höhe der GWL. 
 
Da Dolmetscherleistun-
gen im ambulanten Ta-
rifwerk TARMED nicht 
enthalten sind, ist eine 
allfällige Erbringung 
durch den Kanton si-
cherzustellen. 
 
Die Art der allfälligen Er-
bringung ist nicht festge-
legt. 
 
Die Bewilligung ist bis 
zum Jahr 2025 befristet. 

Sollten alternative Angebote 
(KI-unterstützte Angebote) ein 
besseres Kosten-Nutzenver-
hältnis aufweisen, könnte der 
Kanton BL als Vorreiterkanton 
auftreten. Der politische Wi-
derstand würde damit voraus-
sichtlich deutlich geringer aus-
fallen. 

offen 
abhängig von Be-
stellung Kanton 

Rechts-
medizin 

PBL: Unterde-
ckung Fach-
stelle Forensik 

Auch in der Schweiz 
sind in den letzten Jah-
ren Bedrohungssituation 
häufiger in der Öffent-
lichkeit sichtbar. 

Handlungsspielraum: in 
der Sache als auch der 
Höhe der GWL. 
 
Die Bewilligung ist bis 
zum Jahr 2025 befristet. 

Die nicht gedeckten Kosten 
der PBL, werden insbeson-
dere in Absprache mit der Si-
cherheitsdirektion (SID) er-
bracht. Eine Abschätzung des 
politischen Widerstandes wäre 
von Seiten der SID vorzuneh-
men. 

JA 
Höhe abhängig 
von Bestellung 
Kanton 

weitere PBL: Bera-
tungsdienstlei-
tungen Institu-
tionen, Behör-
den, Fachper-
sonen 

 Handlungsspielraum: in 
der Sache als auch der 
Höhe der GWL. 
 
Die Bewilligung ist bis 
zum Jahr 2025 befristet. 

Der politische Widerstand ist 
eher gering einzuschätzen. 
 
Die Reduktion oder der Ver-
zicht der Aufgabe werden sich 
negativ auf das Jahresergeb-
nis der PBL auswirken, wenn 
die PBL die Leistungen weiter-
hin erbringt. 

offen 
abhängig von Be-
stellung Kanton 
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Leitfrage 3: Ist der Kanton verpflichtet, die Aufgabe selbst durchzuführen oder kann er aus-

gelagerte Aufgaben günstiger oder effizienter selbst durchführen? 

Gemeinwirtschaftliche Leistungen umfassen die jeweils vom Kanton Basel-Landschaft be-

stellten und präzis definierten Leistungen, die im Zusammenhang mit der Gesundheitsver-

sorgung für die Bevölkerung des Kantons Basel-Landschaft stehen. Aufgrund fehlender/un-

zureichender Finanzierung resultiert andernfalls ein Angebot, das aus politischer Sicht nicht 

adäquat – nicht im öffentlichen Interesse – ist. 

Bei jeder Aufgabe im Rahmen der Beauftragung von gemeinwirtschaftlichen Leistungen wird 

geprüft ob die Aufgabe selbst durchzuführen ist oder effizienter selbst durchgeführt werden 

kann. Dem Wesen nach sind gemeinwirtschaftliche Leistungen Aufgaben, welche nicht 

selbst erbracht werden können. Bei der Übertragung der Aufgaben wird überprüft, ob die 

Aufgabe 

- an die Gemeinden 

- an andere Kantone (interkantonale Vereinbarung) 

- über eine Ausschreibung an Anbieter mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis 

übertragen werden kann. 

Bei jeder GWL ist durch den Leistungseinkäufer zu prüfen, ob sie auszuschreiben ist. Grund-

lage dafür ist eine Chancen-Risiko-Betrachtung insbesondere mit folgenden Kriterien: 

a. Wettbewerb: Bestehender Markt, Anzahl Anbieter 

b. Relevanz: Finanzielles Volumen 

c. Fristigkeit: Flexibilität / Planbarkeit in der Leistungsbestellung 

d. Umfeld: Einfluss auf bestehende und potenzielle Leistungsaufträge 

e. Produkt: Die Leistung muss quantifiziert und qualifiziert sein 

5.2.2 Wirksamkeit der Aufgabe (GWL) 

Leitfrage 4: Wird mit der Erfüllung der Aufgabe ein strategisch, rechtlich oder politisch defi-

niertes Ziel erreicht? 

Gemeinwirtschaftliche Leistungen müssen der Erreichung von strategischen, rechtlichen 

oder politischen Zielen dienen. Diese Ziele werden entsprechend von unterschiedlichen 

staatlichen Ebenen definiert.  

Strategische Ziele: Aufgaben, welche eine regionalpolitische Zielerreichung unterstützen 

(z.B. Versorgung von ländlichen Gebieten, Spital als Arbeitgeber in strukturschwachem Be-

zirk).  

Rechtliche Ziele: Aufgaben, welche das Bundesrecht den Kantonen zuweist (z. B. ge-

schützte Operationsstelle, anonyme Schwangerschaftssprechstunde etc.). 

Politische Ziele: Aufgaben von öffentlichem Interesse, welche der Zielerreichung von politi-

schen Initiativen Rechnung tragen (z.B. Sozialdienste der Spitäler, die Schulangebote für 

Kinder bei längerem Spitalaufenthalt). 

Ohne Ausnahme wird die Aufgabenwahrnehmung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen im 

Rahmen von Leistungsaufträgen eng umschrieben und befristet vergeben.  

Weitere Angaben, insbesondere in Bezug auf öffentliche/politische Ziele, finden sich in den 

Tabellen zur Beantwortung der Leitfrage 1. 
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Leitfrage 5: Findet die Erfüllung der Aufgabe Akzeptanz in der Bevölkerung und im Parla-

ment? 

Die GWL müssen offengelegt und die entsprechenden Kredite dem Landrat unterbreitet wer-

den (§ 17 SpiVG). Mit der Zustimmung des Landrates wird das öffentliche Interesse an 

der Aufgabenwahrnehmung legitimiert. 

Vor Ablauf der Leistungsvereinbarungen prüft das Amt für Gesundheit, ob die Aufgabe auch 

in Zukunft wahrgenommen werden muss, d.h. ob weiterhin ein öffentliches Interesse an der 

Wahrnehmung der Aufgaben besteht. Sollte die Aufgabe keine Akzeptanz in der Bevölke-

rung finden (d.h. keine oder deutlich sinkende Nachfrage nach der Aufgabe), wird dies bei 

der regelmässigen Überprüfung ob und in welchem Umfang die Leistungen eingekauft wer-

den, berücksichtigt. 

Leitfrage 6: Wird die Erfüllung der Aufgabe durch absehbare Entwicklungen beeinflusst? 

Absehbare Entwicklungen werden bei der regelmässigen Aufgabenüberprüfung im Rahmen 

der Vergabe der GWL berücksichtigt. Absehbare Entwicklungen – wie die Unterfinanzierung 

von OKP-Leistungen oder ein geringerer Spielraum im kantonalen Staatshaushalt – werden 

sowohl in der Aufgaben- und Finanzplanung als auch in den Landratsvorlagen zu den ge-

meinwirtschaftlichen Leistungen transparent aufgezeigt. 

Gesellschaftspolitische Entwicklungen wie die Bewältigung der Folgen der COVID-19-Pan-

demie oder die Zahl von Flüchtlingen bilden sich in der Aufgabenstellung und im Umfang be-

stehender Aufgaben ab (bspw. der Unterstützung von niedrigschwelligen Angeboten um Kin-

der mit Belastungsstörungen frühzeitig Hilfen zukommen zu lassen). Diese absehbaren Ent-

wicklungen können sowohl dazu führen, dass Aufgaben wegfallen als auch dazu, dass neue 

Aufgaben öffentlich oder aus Versorgungssicht erforderlich sind oder zunehmen. 

5.2.3 Finanzielle Tragbarkeit und Qualität der Aufgabe (GWL) 

Leitfrage 7: Kann die Aufgabe in gleicher Qualität mit einem niedrigeren Mitteleinsatz ge-

währleistet werden bzw. kann die Qualität verringert werden? 

Gemeinwirtschaftliche Leistungen umfassen die jeweils vom Kanton Basel-Landschaft be-

stellten und präzis definierte Leistungen, die im Zusammenhang mit der Gesundheitsversor-

gung für die Bevölkerung des Kantons Basel-Landschaft stehen. Aufgrund fehlender/unzu-

reichender Finanzierung resultiert andernfalls ein Angebot, das aus politischer Sicht nicht 

adäquat – nicht im öffentlichen Interesse – ist. Somit wird jede gemeinwirtschaftliche Leis-

tung nur dann genehmigt, wenn diese Leistung aufgrund einer Finanzierung sonst nicht oder 

nicht adäquat erbracht wird. 

Im Detail siehe nachfolgende Tabelle zu Leitfrage 7 und 8. 

Leitfrage 8: Können Synergieeffekte durch Zusammenlegen von Aufgaben erzielt werden? 

Die Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt tauschen sich vorab über geplante GWL aus 

und harmonisieren, wo möglich, die Kriterien (Koordination u. Harmonisierung gemäss 

Staatsvertrag) zum Leistungseinkauf. Bei jeder GWL wird grundsätzlich geprüft, ob der Leis-

tungseinkauf mit dem Kanton Basel-Stadt koordiniert werden kann. Sollten Synergiepotenzi-

ale durch Zusammenlegung erkennbar sein, werden diese mit BS im Rahmen der Arbeiten 

zum GGR geprüft und wenn möglich realisiert. 

  

https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/931
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Im Detail siehe nachfolgende Tabelle. 

Leitfrage 7 und 8 

GWL Ka-

tegorie 

Beschrieb Leitfrage 7 

Möglichkeit der Effizienzsteige-

rung 

Leitfrage 8 

Synergieeffekte durch Zusammen-

legung 

Weiter- 

bildung 

KSBL: Wei-

terbildung 

bis zum 1. 

Facharzttitel 

Die jährlichen Pauschalen von 

15'000 bzw. 24'000 Franken könn-

ten dahingehend überprüft werden, 

ob eine Reduktion für die Ausbil-

dung in Fachgebieten vorgesehen 

werden kann, welche eine Zulas-

sungsregulierung unterliegen. 

 

Die jährlichen Pauschalen von 

15'000 beziehungsweise 24'000 

Franken sind nicht das Produkt von 

konkreten und datenbasierten Be-

rechnungen. Vielmehr verweist die 

GDK selber auf den politischen Pro-

zess, welcher dieser Empfehlung 

voranging, damit eine Einigung in 

Form einer Mindestbeitragsempfeh-

lung zustande kam. 

Synergieeffekte durch eine Zusam-

menlegung sind nicht zu erwarten, da 

die Leistung zum weit überwiegenden 

Teil vom Kantonsspital Baselland er-

bracht wird. Privatspitä-

ler: Weiter-

bildung bis 

zum 1. Fach-

arzttitel 

PBL: Weiter-

bildung bis 

zum 1. Fach-

arzttitel 

PBL: Weiter-

bildung As-

sistenzpsy-

chologen 

UKBB: Wei-

terbildung 

bis zum 1. 

Facharzttitel 

Regional- 

politische 

GWL 

Notfall Walk-

in am Regio-

nalen Ge-

sundheits-

zentrum 

Laufen 

Leistung läuft aus. Leistung läuft aus. 

Vorhalte-

leistungen 

KSBL: Kata-

strophen-

hilfe 

Im KSBL werden die ABC-Leistun-

gen für den Kanton gebündelt. Im 

Vergleich zum Kanton Basel-Stadt 

werden die Leistungen preisgünsti-

ger für eine höhere Bevölkerungs-

zahl erbracht. D.h. die Kosten pro 

Einwohner BL sind geringer als die 

Kosten pro Einwohner BS. 

Gemäss § 76 des Gesundheitsgeset-

zes berücksichtigt der Kanton bei der 

Gesundheitsplanung die Sicherstel-

lung der medizinischen Versorgung in 

Katastrophen- und Notlagen. Die 

VGD arbeitet dabei mit den Partner-

organisationen des Bevölkerungs-

schutzes zusammen. 

 UKBB: Peri-

natalzentrum  

Effizienz: In einem Benchmark mit 

anderen Universitätsspitälern liegen 

die Kosten des USB für die Neuge-

borenenfälle um 200 Franken unter-

halb des Mittelwerts der anderen 

Unispitäler. In allen Unispitälern 

sind diese Fälle sehr defizitär. 

Zusammen mit dem USB wird das 

Perinatalzentrum betrieben. Damit 

werden Synergiepotenziale zwischen 

beiden Spitälern realisiert. BL kauft 

die Leistung beim USB und beim 

UKBB ein.  

Notfall + 

Rettung 

KSBL Bru-

derholz, Un-

terdeckung 

ambulante 

Die Vorhalteleistungen sind eindeu-

tig qualifiziert und quantifiziert; die 

Finanzierungslücke unter Berück-

Eine Konzentration wurde bereits mit 

der Leistungsvereinbarung 2022–

2025 realisiert. Die Standortorte mit 

Notfallstation wurden von drei auf 
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Leitfrage 7 und 8 

GWL Ka-

tegorie 

Beschrieb Leitfrage 7 

Möglichkeit der Effizienzsteige-

rung 

Leitfrage 8 

Synergieeffekte durch Zusammen-

legung 

Notfallver-

sorgung 

sichtigung sämtlicher Erträge trans-

parent und nach dem Vorsichtig-

keitsprinzip berechnet. 

zwei reduziert. Eine weitere Reduk-

tion auf einen Standort kann nur mit 

einem Ausbau der Kapazitäten im 

Kanton Basel-Stadt erfolgen. KSBL Bru-

derholz, Vor-

halteleistung 

Notfallstation 

KSBL: Be-

reitschaft 

Rettungs-

dienst 

PBL: Vorhal-

teleistung 

Notfallver-

sorgung 

MNZ via 

KSBL 

Der Leistung stehen keine (Tarif-) 

Erträge gegenüber, sie ist somit 

nicht finanziert. Für die von der 

MNZ erbrachten Leistungen gibt es 

(kurzfristig) keine Alternative. 

Das KSBL betreibt die Medizinische 

Notrufzentrale nicht selber, sondern 

kauft diese Leistung bei der MNZ Ba-

sel ein. Die MNZ ist eine breit abge-

stützte Institution mit mehreren Trä-

gern in diversen Kantonen, wodurch 

sich diverse Synergieeffekte ergeben. 

Soziale DL KSBL: Un-

terdeckung 

Sozialdienst 

Die sozialdienstlichen Leistungen 

des KSBL werden durch eigens da-

für zuständiges Personal erbracht, 

sind im Rahmen der Leistungsver-

einbarung klar definiert und werden 

mittels entsprechender Ziele und In-

dikatoren gesteuert und überprüft. 

Möglichkeiten der Effizienzsteige-

rung sind vom KSBL anzuzeigen. 

Die Leistungen werden für die Patien-

tinnen und Patienten des KSBL er-

bracht. Eine Überprüfung, in welchem 

Umfang weitere Spitäler diese Leis-

tungen erbringen und ob eine Bünde-

lung sinnvoll ist, steht aus. 

PBL: Case 

Management 

Die Erbringung der Leistungen für 

das Case Management sorgt für 

eine kosteneffiziente, nachhaltige 

Versorgung der Patientinnen und 

Patienten im ambulanten Versor-

gungsbereich. Zudem können die 

Leistungen des Case Management 

nicht effizient ausserhalb der Klinik 

erbracht werden, da die Arbeit direkt 

mit der Behandlung der Patientin-

nen und Patienten zu tun hat und 

eine Vermittlung des patientenspe-

zifisch jeweils notwendigen Hinter-

grundwissens zu zusätzlichen Kos-

ten führen würde. 

Die Leistungen für das Case Manage-

ment werden ausschliesslich in den 

Ambulatorien der PBL erbracht; sie 

betreffen somit keine stationären 

Leistungen. Die Leistungen sind 

durch den Kanton sicherzustellen. Sy-

nergieeffekte aufgrund von möglichen 

Zusammenlegungen sind aufgrund 

der Alleinstellung nicht zu erwarten. 
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Leitfrage 7 und 8 

GWL Ka-

tegorie 

Beschrieb Leitfrage 7 

Möglichkeit der Effizienzsteige-

rung 

Leitfrage 8 

Synergieeffekte durch Zusammen-

legung 

UKBB: Un-

terdeckung 

Sozialdienst 

Die sozialdienstlichen Leistungen 

des UKBB werden durch eigens da-

für zuständiges Personal erbracht, 

sind im Rahmen der Leistungsver-

einbarung klar definiert und werden 

mittels entsprechender Ziele und In-

dikatoren gesteuert und überprüft. 

Die Leistungen werden für die Patien-

tinnen und Patienten des UKBB er-

bracht. Eine Überprüfung, in welchem 

Umfang weitere Spitäler diese Leis-

tungen erbringen und ob eine Bünde-

lung sinnvoll ist, steht aus. 

Präven-

tion und 

Schutz 

PBL: Prä-

vention und 

aufklärende 

Öffentlich-

keitsarbeit 

Sind innerhalb der PBL zu realisie-

ren und nachzuweisen.  

Müssen von Seiten der PBL realisiert 

werden. 

PBL: Ge-

schäftsstelle 

Bündnis ge-

gen Depres-

sion 

Die Geschäftsstelle «Bündnis gegen 

Depression» verfügte, würde sie 

isoliert betrieben, über erheblich we-

niger Durchschlagskraft zur Verbes-

serung der Versorgungs- und Le-

benssituation von depressiv er-

krankten Menschen und ihren Ange-

hörigen sowie zur Suizidprävention. 

Die Eingliederung in die PBL ist so-

wohl fachlich als auch finanziell die 

günstigste Variante. 

Mit der Zusammenlegung am Stand-

ort der PBL konnten Synergieeffekte 

bereits realisiert werden. 

Ambu-

lante Leis-

tungen 

UKBB: Un-

terdeckung 

ambulante 

Behandlun-

gen 

Schweizweit sind spitalambulante 

Leistungen unterdeckt. Derzeit ist 

noch nicht absehbar, ob ein neuer 

ambulanter Tarif diese Unterde-

ckung verringert oder beendet. 

Das UKBB ist die zentrale spitalam-

bulante Anlaufstation für Familien mit 

Kindern. Mit den ambulanten Anbie-

tern (bspw. Kindertagesklinik Liestal) 

im Kanton Basel-Landschaft wird eine 

Dezentralisierung «leichter Fälle» an-

gestrebt. 

Tagesklini-

ken Psychi-

atrie 

Schweizweit sind tagesklinische 

Leistungen unterdeckt. Derzeit ist 

noch nicht absehbar, ob ein neuer 

ambulanter Tarif diese Unterde-

ckung verringert oder beendet. 

Psychiatrische tagesklinische Ange-

bote sind ein wesentlicher Bestand-

teil einer effizienten Versorgungs-

landschaft zur Vermeidung stationä-

rer Aufenthalte. 

Mit den gleichlautenden Spitallisten 

Psychiatrie 2024 wird die Teilnahme 

der psychiatrischen Einrichtungen in 

der GGR im Rahmen der Leistungs-

vereinbarung verpflichtend. Dieser Di-

alog sieht vor, dass das Leistungs-

spektrum der tagesklinischen Ange-

bote in der GGR abgestimmt und Sy-

nergiepotenziale erschlossen werden. 

Mehrspra-

chigkeit 

PBL: Dol-

metscher-

dienste 

Übersetzungsapps (KI) bieten zu-

nehmend alternative Möglichkeiten, 

Übersetzungsdienste zu ersetzen. 

Diese Alternativen werden noch 

nicht umgesetzt. 

Die PBL bezieht die Dolmetscherleis-

tung grundsätzlich beim Hilfswerk der 

Evangelisch-reformierten Kirche 

Schweiz (HEKS), um Synergiepoten-

ziale zu erschliessen. 

Rechts-

medizin 

PBL: Unter-

deckung 

Fachstelle 

Forensik 

Ohne gemeinwirtschaftliche Leistun-

gen wäre die psychiatrische Versor-

gung der Gefängnisse gefährdet. 

Die VGD kauft die gemeinwirtschaftli-

che Leistung gemeinsam mit der SID 

ein. Damit werden auf beiden Seiten 
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Leitfrage 7 und 8 

GWL Ka-

tegorie 

Beschrieb Leitfrage 7 

Möglichkeit der Effizienzsteige-

rung 

Leitfrage 8 

Synergieeffekte durch Zusammen-

legung 

Bei einer Unterversorgung der Ge-

fängnisse mit psychiatrischen Leis-

tungen wäre mit mehr Verlegungen 

in die forensischen Kliniken anderer 

Kantone mit höherer Kostenfolge zu 

rechnen. Auch könnte dies zur 

Folge haben, dass höhere Sicher-

heitsdispositive in den Gefängnis-

sen bereitgestellt werden müssten. 

die Einkaufsressourcen gebündelt 

und Synergien realisiert. 

 

Leitfrage 9: Kann die Aufgabe durch eine Drittpartei effizienter erfüllt werden? 

Bei jeder Aufgabe im Rahmen der Beauftragung von gemeinwirtschaftlichen Leistungen wird 
vorab geprüft, ob die Aufgabe selbst durchzuführen ist oder effizienter selbst durchgeführt 
werden kann.  
Dem Wesen nach sind gemeinwirtschaftliche Leistungen Aufgaben, welche durch den Kan-
ton nicht selbst durchgeführt werden müssen und können. Diese gemeinwirtschaftlichen Auf-
gaben werden als Leistungen beschrieben (Gemeinwirtschaftliche Leistungen) und können 
als GWL von öffentlich(rechtlich)en und privat(rechtlich)en ambulanten und stationären Insti-
tutionen erbracht werden. 
Auf eine Bewertung der jeweiligen gemeinwirtschaftlichen Leistungen (siehe Tabelle 1 bis 3) 
kann verzichtet werden, da diese dem Wesen nach nicht selbst erbracht werden müssen und 
effizienter durch Drittparteien erfüllt werden können. 
 

5.3 Aufgabenbereich Weiterbildungsfinanzierung «WFV» 

Beschreibung der Aufgabe 

Während das Medizinstudium («ärztliche Ausbildung») nicht Teil dieses PGA ist, beinhaltet 

die «Vereinbarung zur Finanzierung der ärztlichen Weiterbildung» (WFV) im Wesentlichen 

eine schweizweite Harmonisierung der Förderung der ärztlichen Weiterbildung durch die 

Kantone. In ihrer Weiterbildung erlangen Assistenzärztinnen und -ärzte eine Spezialisierung, 

welche als Voraussetzung für die spätere selbständige Berufsausübung erforderlich ist. Im 

Interesse der Sicherstellung der Gesundheitsversorgung stellt die ärztliche Weiterbildung so-

mit einen wesentlichen Eckpfeiler dar, denn nur dadurch kann ein ausreichender Nachwuchs 

an Fachärztinnen und Fachärzten – u.a. Hausärztinnen und Hausärzte – gewährleistet wer-

den.  

Bereits im Jahr 2018 hat der Regierungsrat dem Landrat einen Beitritt zur WFV beantragt7. 

Aufgrund der damaligen – insbesondere finanziell – unklaren Ausgangslage vor den Volks-

abstimmungen in den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt über die beiden Staats-

verträge betreffend die «Genehmigung des Staatsvertrags zwischen den Kantonen Basel-

Stadt und Basel-Landschaft über die Universitätsspital Nordwest AG»8 und betreffend die 

«Genehmigung des Staatsvertrags zwischen dem Kanton Basel-Landschaft und dem Kanton 

 

7 Siehe LRV 2018/444 

8 Siehe LRV 2018/215 

https://www.gdk-cds.ch/de/gesundheitsberufe/medizinalberufe/aerzte
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschaefte/geschaefte-ab-juli-2015?url=https%3A%2F%2Fbaselland.talus.ch%2Fde%2Fpolitik%2Fcdws%2Fgeschaeft.php%3Fgid%3D4cb4787acef4404cad36a17f79f2a12d
https://baselland.talus.ch/de/dokumente/geschaeft/3e9b8976956c4f78aaffdbb436638527-332
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Basel-Stadt über die Planung, Regulation und Aufsicht der Gesundheitsversorgung»9 hat der 

Landrat am 13. September 2018 beschlossen, die Vorlage 2018/444 vorläufig zurückzustel-

len10. 

Sie wurde dem Landrat am 28. März 2023 erneut unterbreitet und sieht vor, dass im Sinne 

einer nationalen Solidarität und zur schweizweiten Sicherstellung einer bedarfskonformen 

Anzahl von Fachärztinnen und -ärzten auch der Kanton Basel-Landschaft der «Interkantona-

len Vereinbarung über die kantonalen Beiträge an die Spitäler zur Finanzierung der ärztli-

chen Weiterbildung und deren Ausgleich unter den Kantonen» (WFV) beitritt. Mittlerweile 

sind alle Kantone ausser BL und TI der Vereinbarung beigetreten und das entsprechende 

Konkordat der Kantone ist in Kraft. 

Die Vereinbarung regelt konkret, dass erstens pro Assistenzärztin bzw. -arzt ein jährlicher 

fixer pauschaler Mindestbeitrag von 15'000 Franken an die für Weiterbildungstätigkeiten an-

fallenden Kosten an die Weiterbildungsstätten (Spitäler) zu entrichten ist. Diese Empfehlung 

wird im Kantons Basel-Landschaft bereits umgesetzt.  

Zweitens haben Kantone, in denen weniger Assistenzärztinnen und -ärzte als im schweizeri-

schen Durchschnitt weitergebildet werden, einen solidarischen Ausgleich an die Kantone zu 

zahlen, die mehr weiterbilden («solidarischer Ausgleich unter den Kantonen»). Für diesen 

wird (Stand 2023) für den Kanton Basel-Landschaft aufgrund der WFV-Kriterien ein jährlicher 

Betrag von brutto etwa 2,1 Millionen Franken veranschlagt. Davon abgezogen werden Rück-

zahlungen aus BS in der Grössenordnung von etwa 0,6 Millionen Franken an BL von Beiträ-

gen aus der WFV, die für die ärztliche Weiterbildung im UKBB zurzeit allein dem Standort-

Kanton Basel-Stadt zufallen. Die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion führte zudem 

mit dem Gesundheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt Verhandlungen darüber, inwie-

fern die jährlichen Kosten, die dem Kanton Basel-Landschaft aus der seit 2014 bestehenden, 

vollen Patientenfreizügigkeit in der gemeinsamen Gesundheitsregion (GGR) entstehen, be-

rücksichtigt werden können («solidarischer Ausgleich BS/BL»). Es konnte hierzu jedoch 

keine Einigung erzielt werden. 

Der Landrat hat am 11. Mai 2023 den Beitritt des Kantons Basel-Landschaft zur WFV geneh-

migt11. Allerdings hat er den Beschluss unter den Vorbehalt von Rückzahlungen für das 

UKBB sowie über einen zusätzlichen solidarischen Ausgleich BS/BL für die gewährte volle 

Patientenfreizügigkeit im GGR gestellt und den Regierungsrat beauftragt, mit dem Kanton 

Basel-Stadt eine entsprechende Vereinbarung herbeizuführen. 

  

 

9 Siehe LRV 2018/214 

10 Siehe LRB Nr. 2189 

11 Siehe LRB Nr. 2151 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschaefte/geschaefte-ab-juli-2015?url=https%3A%2F%2Fbaselland.talus.ch%2Fde%2Fpolitik%2Fcdws%2Fgeschaeft.php%3Fgid%3D4cb4787acef4404cad36a17f79f2a12d
https://baselland.talus.ch/de/dokumente/geschaeft/64a725f068ad484eb1da930df28d46ff-332
https://baselland.talus.ch/de/dokumente/geschaeft/3f47b3c250b94360a81452806c27b4f2-332
https://baselland.talus.ch/de/dokumente/geschaeft/28882ece66844a6eb4345d3602624595-332
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5.3.1 Notwendigkeit der Aufgabe (Beitritt zur WFV) 

Leitfrage 1:  Ist ein öffentliches Interesse an der Erfüllung der Aufgabe vorhanden? 

Die Aufgabe kann im Sinne der nationalen Solidarität und zur schweizweiten Sicherstellung 

einer bedarfskonformen Anzahl von Fachärztinnen und -ärzten (inkl. Hausärztinnen und -ärz-

ten) verstanden werden. Der WFV sind mittlerweile alle Kantone ausser BL und TI – teil-

weise nach zustimmenden Volksentscheiden – beigetreten. Auch gegen den oben erwähn-

ten Landratsbeschluss Nr. 2151 im Kanton Basel-Landschaft ist kein Referendum ergriffen 

worden. Insofern kann daraus ein öffentliches Interesse abgeleitet werden.  

Leitfrage 2: Muss die Aufgabe auch in Zukunft wahrgenommen werden? 

Gemäss Bericht des Bundesrates aus dem Jahr 2021 weisen «alle Szenarien, auch die opti-

mistischen, auf einen primär im Bereich der ärztlichen Grundversorgung zu erwartenden 

Mangel hin. So könnten gemäss Obsan bis im Jahr 2030 bis zu 40 Prozent der Konsultatio-

nen in der ambulanten Grundversorgung nicht mehr gedeckt werden. Aber auch in den übri-

gen Fachgebieten soll die Inanspruchnahme das Angebot in Zukunft um bis zu 30 Prozent 

übersteigen».  

Solange sich zu diesem Trend keine Umkehr abzeichnet, wird die Aufgabe der Förderung 

ärztlicher Weiterbildungsmassnahmen weiterhin wahrgenommen werden müssen.  

Leitfrage 3: Ist der Kanton verpflichtet, die Aufgabe selbst durchzuführen oder kann er aus-

gelagerte Aufgaben günstiger oder effizienter selbst durchführen? 

Übergeordnete Frage: Ist die Aufgabenerfüllung notwendig und vom wem wird diese durch-

geführt? 

Die Aufgabe ist grundsätzlich notwendig (siehe «Beschreibung» und «Leitfrage 2»). Der ei-

gentliche Beitritt zur «Vereinbarung zur Finanzierung der ärztlichen Weiterbildung» (WFV) 

kann nur durch den Kanton erfolgen. Die Förderung der Weiterbildung von Ärztinnen und 

Ärzten kann aber grundsätzlich auch auf anderen Wegen finanziert werden («Berner Mo-

dell»12). 

5.3.2 Wirksamkeit der Aufgabe (WFV) 

Leitfrage 1: Wird mit der Erfüllung der Aufgabe ein strategisch, rechtlich oder politisch defi-

niertes Ziel erreicht? 

Der Regierungsrat will, als strategisches Ziel gemäss LRV 2024/461, die optimierte Gesund-

heitsversorgung im ambulanten, intermediären und stationären Bereich vorantreiben. Hierzu 

ist u.a. eine ausreichende Anzahl ärztlicher Leistungserbringender anzustreben. Diesem Ziel 

dient die Förderung der ärztlichen Weiterbildung. Durch den Beitritt zur WFV wird zudem das 

Ziel der Umsetzung des politischen Willens des Landrates durch den Regierungsrat erreicht 

(s. LRB Nr. 2151). Rechtlich trägt die WFV zum Erreichen des verfassungsmässig festgeleg-

ten Ziels bei, «Voraussetzungen für die medizinische Versorgung der Bevölkerung» zu 

schaffen13. 

Leitfrage 2: Findet die Erfüllung der Aufgabe Akzeptanz in der Bevölkerung und im Parla-

ment? 

Ja, siehe Landratsbeschluss Nr. 2151. 

 

12 Siehe Kanton Bern: Ärztliche Weiterbildung: Informationen zur Weiterbildungsverpflichtung, Nov. 2022  

13 Siehe § 110, KV (SGS 100)  

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/berufe-gesundheitswesen/medizinalberufe/medizinische-grundversorgung/bericht-br-strat-aerztemangel-foerderung-ha-med.pdf.download.pdf/bericht-br-strat-aerztemangel-foerderung-ha-med-d.pdf
https://www.gdk-cds.ch/de/gesundheitsberufe/medizinalberufe/aerzte
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschaefte/geschaefte-ab-juli-2015?url=https%3A%2F%2Fbaselland.talus.ch%2Fde%2Fpolitik%2Fcdws%2Fgeschaeft.php%3Fgid%3Db94a876b88f44155acb581608d0d58d6
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-leDCs_mFAxXU-gIHHTzKAzAQFnoECBoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.gsi.be.ch%2Fcontent%2Fdam%2Fgsi%2Fdokumente-bilder%2Fde%2Fdienstleistungen%2Fberufe%2Fweiterbildung%2Finformationen-weiterbildungsverpflichtung.pdf&usg=AOvVaw0UESIgp8wj_jZrMMoMEXXL&opi=89978449
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/100
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Leitfrage 3: Wird die Erfüllung der Aufgabe durch absehbare Entwicklungen beeinflusst? 

Im Zusammenhang mit der Vollerhebung der für die Weiterbildung in Spitälern anfallenden 

Kosten ist ggfs. mit dem Ruf nach einer Erhöhung der in der WFV festgelegten Mindestab-

geltungen durch den Kanton zu rechnen. 

Übergeordnete Frage: In welchem Mass werden die Ziele des Kantons durch die Erfüllung 

der Aufgabe erreicht? 

Siehe Text zur Leitfrage 1 im Bereich «Wirksamkeit». 

5.3.3 Finanzielle Tragbarkeit und Qualität (WFV) 

Leitfrage 1: Kann die Aufgabe in gleicher Qualität mit einem niedrigeren Mitteleinsatz ge-

währleistet werden bzw. kann die Qualität verringert werden? 

Die Qualität der Weiterbildung an sich kann nicht verringert werden. Der Inhalt und die Quali-

tät der ärztlichen Weiterbildung ist durch das Bundesgesetz über die universitären Medizinal-

berufe (MedBG) und weitere Bestimmungen umfassend geregelt. Durch die Anwendung al-

ternativer Finanzierungsmodelle (siehe Kapitel 6.3) kann allenfalls der Mitteleinsatz des Kan-

tons bei gleichbleibender Qualität verringert werden. 

Leitfrage 2: Bestehen Redundanzen oder können Synergieeffekte durch Zusammenlegen 

von Aufgaben erzielt werden? 

Nicht anwendbar auf die WFV. 

Leitfrage 3: Kann die Aufgabe durch eine Drittpartei effizienter erfüllt werden? 

Siehe Antwort zur Leitfrage 3 im Bereich «Notwendigkeit der Aufgabe». 

5.4 Aufgabenbereich «Leistungsaufträge und Beiträge» 

Beschreibung der Aufgabe 

Der Aufgabenbereich hat die Herleitungen zur Vergabe von Leistungsaufträgen an Spitäler 

im Generellen und die Entrichtung von Beiträgen in den genannten Bereichen im Speziellen 

(kurz «Leistungsaufträge und Beiträge») zum Gegenstand. 

5.4.1 Notwendigkeit der Aufgabe (Leistungsaufträge und Beiträge) 

Leitfrage 1: Ist ein öffentliches Interesse an der Erfüllung der Aufgabe vorhanden? 

Vergabe von Leistungsaufträgen 

Gemäss Art. 39 Abs. 1 lit. e des Bundesgesetzes vom 18. März 1994 über die 

Krankenversicherung (KVG, SR 832.10) sind Anstalten oder deren Abteilungen, die der 

stationären Behandlung akuter Krankheiten oder der stationären Durchführung von 

Massnahmen der medizinischen Rehabilitation dienen (Spitäler), zur Abrechnung zulasten 

der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) zugelassen, wenn sie unter anderem 

auf der nach Leistungsaufträgen in Kategorien gegliederten Spitalliste des Kantons 

aufgeführt sind. D.h. die Vergabe von Leistungsaufträgen an Spitäler und die Festlegung und 

Entrichtung von Beiträgen in den genannten Bereichen im Speziellen als kantonale Aufgabe 

leitet sich aus dem Bundesrecht (hier dem KVG) ab. 

 
Auf kantonaler Ebene wird die Herleitung der Aufgabe im Spitalversorgungsgesetz konkreti-

siert: Gemäss § 2 des Spitalversorgungsgesetzes des Kantons Basel-Landschaft (SpiVG, 

SGS 931) führt der Kanton Basel-Landschaft eine Spitalplanung nach Leistungskategorien 

im Sinne der Krankenversicherungsgesetzgebung durch. § 12 regelt die Festlegung der Spi-

talliste die aufgrund der Spitalplanung zur Tätigkeit zulasten der obligatorischen Krankenpfle-

geversicherung (OKP) zugelassenen Spitäler und Geburtshäuser sowie deren Leistungsauf-

trag durch den Regierungsrat. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/537/de
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Eine Besonderheit für den Erlass der Spitallisten und die Entrichtung von Beiträgen ergibt 

sich durch den am 10. Februar 2019 vom Volk der beiden Kantone angenommene Staats-

vertrag zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft betreffend Planung, Re-

gulation und Aufsicht in der Gesundheitsversorgung vom 6. Februar 2018 (Staatsvertrag Ge-

sundheitsversorgung, Basel-Stadt: SG 333.200, Basel-Landschaft: SGS 930.001). Dieser 

sieht die Erarbeitung eines gemeinsamen Versorgungsplanungsberichtes vor. Der Bericht 

dient nach § 7 des Staatsvertrages als Grundlage für die Erstellung der gleichlautenden 

Spitallisten. 

 

Die gleichlautenden Spitallisten der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft dienen als 

Grundlage der akutsomatischen, psychiatrischen und rehabilitativen Spitalversorgung für alle 

Patientinnen und Patienten mit Wohnsitz im jeweiligen Kanton. Dies unabhängig vom 

Behandlungsort und unter Berücksichtigung der Nachfrage nach stationären Leistungen von 

Einwohnerinnen und Einwohnern anderer Kantone sowie aus dem Ausland. Sie basiert auf 

der von einem oder mehreren Kantonen gemeinsam aufgestellten Planung für eine 

bedarfsgerechte Spitalversorgung, wobei private Trägerschaften angemessen in die Planung 

einzubeziehen sind (Art. 39 Abs. 1 lit. d KVG i. V. m. Art. 58b ff. der Verordnung über die 

Krankenversicherung vom 27. Juni 1995 [KVV, SR 832.102]). 

 

Die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft haben die Spitallisten gemäss den 

Empfehlungen der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen 

und -direktoren (GDK) für eine leistungsorientierte Spitalplanung in sogenannte 

Leistungsbereiche und Leistungsgruppen nach der Zürcher Leistungsgruppensystematik 

gegliedert. Für jede dieser Leistungsgruppen wurden spezifische Qualitätsanforderungen wie 

Infrastrukturvorgaben, Facharzttitel, Notfallanforderung und – wo möglich – Mindestmengen 

definiert. 

 

Festlegung und Entrichtung von Beiträgen 

Die Festlegung und Entrichtung von Beiträgen ist wie folgt geregelt: Ein Listenspital hat 

gegenüber dem Versicherer und dem Wohnkanton der Patientin/des Patienten einen 

gesetzlichen Anspruch auf Vergütung der stationären Leistungen (Art. 49a Abs. 1 KVG). 

Gemäss Art. 49a Abs. 1 KVG werden die Vergütungen der stationären Behandlungen 

einschliesslich Aufenthalt und Pflegeleistungen in einem Spital oder einem Geburtshaus (Art. 

49 Abs. 1 KVG) vom Kanton und den Versicherern anteilsmässig übernommen. Der Anteil 

des Kantons beträgt mindestens 55 Prozent, der Anteil des Krankenversicherers maximal 

45 Prozent. Bis auf den Kanton Basel-Stadt übernehmen alle Kantone den Anteil in Höhe 

von 55 Prozent. Jeder Kanton prüft die Zuständigkeit anhand der von der GDK genannten 

Prüfkriterien. 

 

Die stationären Leistungen in den Spitälern werden in der Schweiz über einheitliche 

Tarifstrukturen abgegolten. Die Höhe der Tarife unterscheidet sich jedoch zwischen den 

Leistungserbringern. Der Regierungsrat BL ist für die Genehmigung respektive die 

Festsetzung der stationären Spitaltarife verantwortlich. 

 

Bei einer ausserkantonalen Wahlbehandlung (Art. 41 Abs. 1bis KVG) in einem Spital, welches 

nicht auf der Spitalliste des Kantons Basel-Landschaft aufgeführt ist, gilt der Referenztarif 

des Kantons Basel-Landschaft. Die Referenztarife werden vom Kanton Basel-Landschaft 

regelmässig aktualisiert. 

 

Das öffentliche Interesse der Aufgabe und die Zuständigkeit des Kanton Basel-Landschaft für 

die Wahrnehmung der Aufgabe ergibt sich somit aus den oben genannten Rechtsgrundlagen. 

Leitfrage 2: Muss die Aufgabe auch in Zukunft wahrgenommen werden? 

Vergabe von Leistungsaufträgen 

https://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/333.200
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/930.001
https://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/themen/spitalfinanzierung/NZ_Kantonsbeitrag_stationaere_Behandlung_20181108_d.pdf
https://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/themen/spitalfinanzierung/NZ_Kantonsbeitrag_stationaere_Behandlung_20181108_d.pdf
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Gemäss Art. 39 Abs. 1 lit. e des Bundesgesetzes vom 18. März 1994 über die Krankenversi-

cherung (KVG, SR 832.10) sind Anstalten oder deren Abteilungen, die der stationären Be-

handlung akuter Krankheiten oder der stationären Durchführung von Massnahmen der medi-

zinischen Rehabilitation dienen (Spitäler), zur Abrechnung zulasten der obligatorischen Kran-

kenpflegeversicherung (OKP) zugelassen, wenn sie u.a. auf der nach Leistungsaufträgen in 

Kategorien gegliederten Spitalliste des Kantons aufgeführt sind. D.h. die Herleitung von Leis-

tungsaufträgen an Spitäler und die Entrichtung von Beiträgen in den genannten Bereichen im 

Speziellen als kantonale Aufgabe leitet sich aus dem Bundesrecht (hier dem Krankenversi-

cherungsgesetz) ab. Der Kanton Basel-Landschaft ist durch Bundesgesetz verpflichtet, eine 

Spitalliste zu erlassen und die Beiträge festzulegen (siehe Leitfrage 1). Solange diese ge-

setzliche Regelung auf Bundesebene nicht angepasst wird, ist die Aufgabe auch in Zukunft 

wahrzunehmen. 

Festlegung und Entrichtung von Beiträgen 
Die Festlegung und Entrichtung der Beiträge als kantonale Aufgabe ist ebenfalls im Bundes-

recht geregelt. Einzig die Festlegung der vollen Freizügigkeit zwischen den Kantonen BL und 

BS ist im kantonalen Rechtsbereich. 

Leitfrage 3: Ist der Kanton verpflichtet, die Aufgabe selbst durchzuführen oder kann er aus-

gelagerte Aufgaben günstiger oder effizienter selbst durchführen? 

Die genannten Aufgaben werden derzeit selbst durchgeführt. Die Auslagerung der hoheitli-

chen Aufgaben ist nicht vorgesehen. Eine effizientere Aufgabenerfüllung durch eine Auslage-

rung wäre nur für die vorbereitenden Arbeiten möglich. Die Durchführung der hoheitlichen 

Aufgaben verbleibt in der kantonalen Verantwortung. Mit der Erfüllung der Gesamtaufgabe 

durch den Kanton werden Strukturbrüche und damit Ineffizienzen in der Aufgabenwahrneh-

mung vermieden. 

5.4.2 Wirksamkeit (Leistungsaufträge und Beiträge) 

Leitfrage 4: Wird mit der Erfüllung der Aufgabe ein strategisch, rechtlich oder politisch defi-

niertes Ziel erreicht? 

Aufgabe «Leistungsaufträge und Beiträge» 
Das rechtlich definierte Ziel ist die Erstellung von kantonalen Spitallisten zur Zulassung von 

Leistungerbringern mit der Aufgabe «der stationären Behandlung akuter Krankheiten oder 

der stationären Durchführung von Massnahmen der medizinischen Rehabilitation». Diese 

Leistungserbringer sind zur Abrechnung zulasten der obligatorischen Krankenpflege-

versicherung (OKP) zugelassen. 

Strategisch und politisch definierte Ziele: Grundlage der Spitalliste des Kantons ist die Spital-

planung, die Spitalplanung bedarf Versorgungsziele, an welchen sich die Leistungsaufträge 

der Spitäler auszurichten haben und einer Nomenklatur, anhand derer die medizinischen 

Leistungen klassifiziert werden. Die Versorgungsziele leiten sich aus den übergeordneten 

politischen Zielen der gemeinsamen Gesundheitsregion ab: 

− Eine optimierte Gesundheitsversorgung der Bevölkerung der beiden Kantone; 

− eine deutliche Dämpfung des Kostenwachstums im Spitalbereich sowie 

− eine langfristige Sicherung der Hochschulmedizin in der Region. 

Die drei Ziele der gemeinsamen Planung, Regulation und Aufsicht nach § 4 des Staatsver-

trages dienen einer effizienten und effektiven Versorgung in den Bereichen Akutsomatik, Re-

habilitation, Psychiatrie, Rettung und den nicht-universitären Gesundheitsberufen. Sie wer-

den im Bericht zum Staatsvertrag aufgeführt. 
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Mit der Erfüllung der Aufgaben sollen die genannten Ziele erreicht werden. Die Zielerrei-

chung wird im Rahmen einer «Wirkungsanalyse GGR» evaluiert. Eine Neujustierung der 

Vergabe von Leistungsaufträgen ist je nach Ergebnis der Wirkungsanalyse im Rahmen der 

Erstellung einer neuen Spitalliste möglich. 

Festlegung und Entrichtung der Beiträge 
Die Festlegung und Entrichtung der Beiträge für die stationäre Leistungserbringung im Kan-

ton Basel-Landschaft wird der rechtlichen Zielsetzung des Krankenversicherungsgesetzes 

gerecht. Weitergehende strategische und politische Ziele sind mit der Erfüllung der Aufgabe 

nicht verbunden. 

Leitfrage 5: Findet die Erfüllung der Aufgabe Akzeptanz in der Bevölkerung und im Parla-

ment? 

Vergabe von Leistungsaufträgen  

Der am 10. Februar 2019 vom Volk der beiden Kantone angenommene Staatsvertrag zwi-

schen den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft betreffend Planung, Regulation und 

Aufsicht in der Gesundheitsversorgung vom 6. Februar 2018 (Staatsvertrag Gesundheitsver-

sorgung, Basel-Stadt: SG 333.200, Basel-Landschaft: SGS 930.001) sieht die Erarbeitung 

eines gemeinsamen Versorgungsplanungsberichtes vor. Dieser dient nach § 7 des Staats-

vertrages als Grundlage für die Erstellung der gleichlautenden Spitallisten. Gemäss § 2 des 

Spitalversorgungsgesetzes des Kantons Basel-Landschaft (SGS 931) führt der Kanton Ba-

sel-Landschaft eine Spitalplanung nach Leistungskategorien im Sinne der Krankenversiche-

rungsgesetzgebung durch. § 12 regelt die Festlegung der Spitalliste die aufgrund der Spital-

planung zur Tätigkeit zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) zuge-

lassenen Spitäler und Geburtshäuser sowie deren Leistungsauftrag durch den Regierungs-

rat. 

Mit der Annahme des Staatsvertrages sowie der Bestimmung im Spitalversorgungsgesetz ist 

der öffentliche Auftrag gegeben. Die Erfüllung der Aufgabe «Vergabe von Leistungsaufträ-

gen» stösst auf Akzeptanz in der Bevölkerung und im Parlament. 

Festlegung und Entrichtung der Beiträge 

Die hoheitliche Aufgabe ist unabhängig von der Akzeptanz in der Bevölkerung umzusetzen 

und orientiert sich an den bundesrechtlichen Vorgaben. 

Leitfrage 6: Wird die Erfüllung der Aufgabe durch absehbare Entwicklungen beeinflusst? 

Vergabe von Leistungsaufträgen 

Um absehbare Entwicklungen bei der Erstellung der Spitallisten und damit der Vergabe von 

Leistungsaufträgen berücksichtigen zu können, werden für alle Leistungsbereiche regelmäs-

sig (i.d.R. alle 4 bis 5 Jahre) Versorgungsplanungsberichte erstellt. Die Versorgungspla-

nungsberichte ermitteln differenziert nach Leistungskategorien den Bedarf im Status-Quo 

und für die Zukunft (Prognose). Etwaige absehbare Entwicklungen werden in den Prognosen 

quantitativ berücksichtigt (bspw. Trend zur forcierten Ambulantisierung) und fliessen damit in 

die Vergabe der Leistungsaufträge ein. 

Aufgabe: Festlegung und Entrichtung der Beiträge 

Die anteilige kantonale Finanzierung sowie die Entrichtung der kantonalen Beiträge an der 

Finanzierung der Spitalleistungen wird sich mit der Einführung des Gesetzes zur «Einheitli-

chen Finanzierung ambulant – stationär (EFAS)» grundlegend ändern. Die Änderung tritt 

zum 1. Januar 2028 in Kraft. Die VGD wird die vorgesehene Übergangsfrist von drei Jahren 

nach Einführung von EFAS auf Bundesebene nutzen, allfällig nötige Anpassungen der kan-

tonalen Gesetzgebung zu schaffen. Bereits heute werden im Rahmen der GGR zusammen 

mit dem Kanton Basel-Stadt Massnahmen umgesetzt, welche die gewünschte Ambulantisie-

rung der Spitalversorgung unterstützen. 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/regierungsrat/dossiers/spitalplanung/berichte-und-dokumente/Staatsvertrag_Gesundheitsversorgung.pdf/@@download/file/Staatsvertrag_Gesundheitsversorgung.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/spitaler-und-therapieeinrichtungen/spitalversorgung/versorgungsbericht
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Die Festlegung der Spitaltarife erfolgt unter Berücksichtigung der allgemeinen Teuerung und 

einem schweizweiten Spitalkostenbenchmark. Dabei gehen die Verhandlungen von markt-

konformen Spitaltarifen zwischen Spitälern und Krankenversicherern im Sinne der Tarifauto-

nomie einer Tariffestlegung durch den Kanton immer vor. 

5.4.3 Finanzielle Tragbarkeit und Qualität der Aufgabe (Leistungsaufträge 

und Beiträge) 

Leitfrage 7: Kann die Aufgabe in gleicher Qualität mit einem niedrigeren Mitteleinsatz ge-

währleistet werden bzw. kann die Qualität verringert werden? 

Aufgabe: Vergabe von Leistungsaufträgen 

Der Kanton Basel-Landschaft setzt im Rahmen des Staatsvertrages zur Planung, Regulation 

und Aufsicht in der Gesundheitsversorgung gemeinsam mit dem Kanton Basel-Stadt die 

Empfehlungen zur Spitalplanung der GDK vollumfänglich um. In Teilbereichen setzt die ge-

meinsame Spitalplanung in der GGR neue Standards, welche anschliessend in die Empfeh-

lungen der GDK zur Spitalplanung einfliessen. Solange die Spitalplanung gemeinsam mit 

dem Kanton Basel-Stadt erfolgt, wird eine Planung mit verringertem Mitteleinsatz nicht im 

Konsens möglich sein.  

Eine Veränderung der Planungsvorgaben und der damit einhergehenden Veränderung der 

Art der Leistungsauftragsvergabe auf die gesetzlich vorgegebenen Mindeststandards wird 

nur ohne die Beteiligung des Kantons Basel-Stadt umsetzbar sein. 

Aufgabe: Festlegung und Entrichtung von Beiträgen 

Die Festlegung und Entrichtung der Beiträge zur Finanzierung der Spitalleistungen des Kan-

ton Basel-Landschaft erfolgt auf Grundlage rechtlicher Vorgaben sehr ressourceneffizient. 

Eine Absenkung der Qualität ist nicht zielführend, da die Folgekosten fehlerhaft entrichteter 

Beiträge für Spitalleistungen den niedrigeren Mitteleinsatz deutlich überkompensieren kön-

nen. Das finanzielle Risiko einer Reduktion des Mitteleinsatzes wird als hoch eingeschätzt. 

Leitfrage 8: Können Synergieeffekte durch Zusammenlegen von Aufgaben erzielt werden? 

Vergabe von Leistungsaufträgen 

Der Kanton Basel-Landschaft setzt im Rahmen des Staatsvertrages zur Planung, Regulation 

und Aufsicht in der Gesundheitsversorgung gemeinsam mit dem Kanton Basel-Stadt die Spi-

talplanung vollumfänglich um. Synergieeffekte durch Zusammenlegen von Aufgaben werden 

im Rahmen der institutionalisierten Geschäftsstelle Gemeinsame Gesundheitsregion (GGR) 

realisiert. Diese Aufgaben betreffen die von Bundesgesetz vorgeschriebene Versorgungspla-

nung der stationären Versorgung als Grundlage der Vergabe von Leistungsaufträgen durch 

die Linienorganisationen der beiden Kantone (hoheitliche Aufgabe). 

Festlegung und Entrichtung von Beiträgen 

Soweit Teilaufgaben der Gesamtaufgabe durch Zusammenlegen der Aufgaben erfüllt wer-

den können, ist dies erfolgt. Zu nennen sind Aufgaben im Rahmen des Leistungsauftrags-

controllings sowie der Umsetzung der Regelungen zu «AVOS». Die übrigen Teilaufgaben 

wurden in Hinblick auf eine Zusammenlegung geprüft und entweder aus rechtlichen Gründen 

nicht realisiert oder aufgrund einer Chancen-Risiken-Betrachtung verworfen 

Leitfrage 9: Kann die Aufgabe durch eine Drittpartei effizienter erfüllt werden? 

  

https://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/themen/spitalfinanzierung/EM_WiPrue_V4.0_20180301_def_d.pdf
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/930.001
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/930.001
https://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/themen/spitalplanung/EM-Spitalplanung_revidiert_20220520_def._d.pdf
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/930.001
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/930.001
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Vergabe von Leistungsaufträgen 
Im Rahmen der oben genannten zusammengelegten Versorgungsplanung werden Teilaufga-
ben an externe Dritte delegiert, soweit diese von der Drittpartei effizienter erfüllt werden kön-
nen. Zu nennen ist das Datenmanagement durch das Statistische Amt Basel-Stadt, die Ent-
wicklung und Implementierung einer Bewerbungsplattform für beide Kantone (Digitalisie-
rung). 
 
Festlegung und Entrichtung von Beiträgen 
Soweit Teilaufgaben der Gesamtaufgabe durch Zusammenlegen der Aufgaben (hier Leis-

tungseinkauf beim Kanton Basel-Stadt) erfüllt werden können, ist dies erfolgt. Zu nennen 

sind Aufgaben im Rahmen des Leistungsauftragscontrollings sowie der Umsetzung der Re-

gelungen zu «Ambulant vor Stationär – AVOS». Die übrigen Teilaufgaben wurden in Hinblick 

auf einen externen Leistungseinkauf geprüft und entweder aus rechtlichen Gründen nicht re-

alisiert oder aufgrund einer Chancen-Risiken-Betrachtung verworfen. 

 

6. Ergebnisse der Vollzugsüberprüfung 

Die Vollzugsüberprüfung erfolgt für alle vier Bereiche 

1. «Volle Patientenfreizügigkeit» 

2. «GWL» 

3. «WFV» 

4. «Leistungsaufträge und Beiträge» 

in den drei Schritten 

1. «Fact Findung» 

2. «Ursachenanalyse» 

3. Erarbeitung von Massnahmen» 

Die Ergebnisse sind im Folgenden zusammengestellt: 

6.1 Fact Finding 

6.1.1 Schritt 1: Fact Finding im Bereich volle Patientenfreizügigkeit 

Die folgenden Bestandsaufnahmen erfolgen aufgrund vorhandener Unterlagen wie z. B. 

AFP, Jahresberichterstattung, Leistungsaufträge, Organigramme, Prozessbeschreibungen, 

Landratsvorlagen, Kosten- und Leistungsrechnung und Personalkosten. Das Resultat eines 

jeden Schritts wird dokumentiert. Das Fact Finding bildet die Grundlage für die Ursachenana-

lyse in Schritt 2 der Vollzugsüberprüfung (Kapitel 6.2). 

6.1.1.1 Beschreibung der Leistungserbringung 

Wie in Kapitel 5.1 dargestellt, stehen für alle Einwohnerinnen und Einwohner des Kanton Ba-

sel-Landschaft sämtliche Spitäler in Basel-Stadt und Basel-Landschaft, die sich auf der Spi-

talliste befinden, ohne zusätzliche Kostenfolgen für die Patientin oder den Patienten zur 

Verfügung. Diese volle Freizügigkeit wurde am 1. Januar 2014 eingeführt. Die rechtliche 

Grundlage liegt in § 8 Abs. 5 der damals gültigen Spitalliste (SGS 930.122; in der Fassung 

vom 1. Januar 2014). Durch eine autonome Ergänzung der jeweiligen Spitalliste wurde die 

volle Freizügigkeit rechtlich verankert. Diese lautete wie folgt: 

https://www.lexfind.ch/fe/de/tol/3318/versions/13717/de
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Leistungserbringer mit Standort im Kanton Basel-Stadt sowie mit Leistungsauftrag gemäss 

Spitalliste des Kantons Basel-Stadt können alle stationären Leistungen, die sie für Einwoh-

nerinnen und Einwohner des Kantons Basel-Landschaft erbringen, mit der vom Standortkan-

ton genehmigten Baserate oder dem vom Standortkanton genehmigten Tarif des Spitals ab-

rechnen. 

Seit der Umsetzung der gleichlautenden Spitallisten der Kantone Basel-Landschaft und Ba-

sel-Stadt per Juli 2021 gelten die Spitallisten der beiden Kantone jeweils auch für den Part-

nerkanton. Die Referenztarife des Kantons Basel-Landschaft kommen somit gegenüber stati-

onären Leistungserbringenden im Kanton Basel-Stadt (insbesondere gegenüber dem USB) 

nicht zur Geltung (und umgekehrt). 

Für Behandlungen von Einwohnerinnen und Einwohnern des Kantons Basel-Landschaft in 

ausserkantonalen Spitälern ohne Leistungsauftrag des Kantons Basel-Landschaft (Artikel 41 

Absatz 1bis KVG) und ohne medizinischen Grund (Artikel 41 Absatz 2 ff. KVG) gelten die fest-

gelegten Referenztarife (siehe hier). 

Die Spitallisten sollen für Einwohnende des Kantons Basel-Landschaft eine möglichst kom-

plette medizinische Versorgung gewährleisten. In gewissen speziellen Fällen sind jedoch 

medizinische Leistungen nur in einem Zentrum ausserhalb des Kantons Basel-Landschaft 

bzw. der gemeinsamen Gesundheitsregion BL/BS verfügbar. Auch in solchen Fällen über-

nimmt der Kanton Basel-Landschaft den gesetzlichen Teil von 55 % der Kosten, wenn vorab 

ein Kostengutsprachegesuch bewilligt worden ist. Kostengutsprachen werden durch die Me-

dizinischen Dienste im Amt für Gesundheit der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion 

erteilt. 

6.1.1.2 Beschreibung der Ressourcen (Input) 

Personal 

Es werden keine personellen Ressourcen für die Umsetzung der vollen Patientenfreizügig-

keit benötigt. 

Informatik 

Es wird keine zusätzliche Informatik für die Umsetzung der vollen Patientenfreizügigkeit be-

nötigt. 

Infrastruktur 

Es wird keine besondere Infrastruktur benötigt. Als kalkulatorische Kosten für die Büroräum-

lichkeiten gelten die Ansätze der BUD von rund 225 Franken pro m2. Zusätzlich kommen 

Kosten für das Mobiliar im Umfang von 4’000–5'000 Franken pro Arbeitsplatz (inkl. allge-

meine Kosten wie Sitzungszimmer u. ä.) dazu. Da die Räumlichkeiten von den angegeben 

Mitarbeitenden auch für andere Aufgaben genutzt werden, ist ein «Herunterbrechen» auf die 

Kosten für die Bearbeitung des Geschäftes «volle Patientenfreizügigkeit» nicht möglich. 

Weitere Ressourcen 

Der Referenztarif kommt, wie oben dargestellt, vor allem im Fall des Universitätsspitals Basel 

aufgrund der vollen Freizügigkeit nicht zur Geltung. 

Der Kanton Basel-Landschaft übernimmt anteilig (55 %) die Kosten der höheren Baserate 

gegenüber dem Referenztarif für alle Patientinnen und Patienten, welche im USB aufgenom-

men werden. Für die folgenden Berechnungen werden nur die Fälle betrachtet, die nicht als 

Notfälle behandelt werden mussten: 

Im Jahr 2022 wurden im Augenspital 6'698 Patientinnen und Patienten behandelt. Grund-

sätzlich wäre ohne die volle Freizügigkeit der Referenztarif in der Höhe von 9'733 Franken 

anzuwenden gewesen. Bei einer im Jahr 2022 verhandelten Baserate des USB in Höhe von 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/spitaeler-und-therapieeinrichtungen/spitaltarife-referenztarife
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/medizinische-dienste/kantonsaerztlicher-dienst/kostengutsprachen
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10'650 Franken und des USB-Augenspitals in Höhe von 10'250 Franken ergibt sich folgen-

des kalkulatorische Einsparpotenzial. Unberücksichtigt bleiben dabei medizinische Gründe 

(kostensenkend) und ein höherer CMI (kostensteigernd). 

USB: 6’574 (Patientinnen/Patienten) * 917 Franken (Baseratedifferenz) * 55 % (Kantonsan-

teil) = 3'315'597 Franken 

USB-Augen: 124 (Patientinnen/Patienten) * 517 Franken (Baseratedifferenz) * 55 % (Kan-

tonsanteil) = 35'259 Franken 

Nach weitergehenden Berechnungen des Amts für Gesundheit (d. h. wenn auch der Case 

Mix der jeweiligen Leistungsgruppe und die Komplexität der Eingriffe berücksichtigt werden) 

zieht die Umsetzung der vollen Freizügigkeit mit dem Kanton Basel-Stadt Zusatzkosten in 

Höhe von bis zu 10 Millionen Franken pro Jahr nach sich. Die «Wirkungsanalyse GGR 

2025» bestätigt die Analysen des Amts für Gesundheit. Die Analyse kommt unter Anwen-

dung der Methode «hypothetischer Spitallisten» zum Ergebnis, dass die Zusatzkosten für die 

Bevölkerung des Kantons Basel-Landschaft rund 8,5 Millionen Franken pro Jahr betragen 

(Kantonsanteil 55 %: 4,675 Millionen Franken pro Jahr). 

6.1.1.3 Beschreibung weiterer relevanter Fakten 

Wichtige Veränderungen in den letzten Jahren 

Bereits im April 2012 haben die Regierungen der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt 

eine komplette Patientenfreizügigkeit («volle Patientenfreizügigkeit») zwischen den beiden 

Kantonen beschlossen und dies im September 2013 und im November 2013 bestätigt14. So-

mit stehen für alle Einwohnerinnen und Einwohner des Kanton Basel-Landschaft sämtliche 

Spitäler in Basel-Stadt und Basel-Landschaft, die sich auf der Spitalliste befinden, ohne zu-

sätzliche Kostenfolgen für die Patientin oder den Patienten zur Verfügung. Diese volle 

Freizügigkeit wurde am 1. Januar 2014 eingeführt. Die rechtliche Grundlage lag in § 8 Abs. 5 

der damals gültigen Spitalliste (SGS 930.122; in der Fassung vom 1. Januar 2014). Durch 

eine autonome Ergänzung der jeweiligen Spitalliste wurde die volle Freizügigkeit rechtlich 

verankert. 

In der Folge wollten die beiden Kantone ihre Zusammenarbeit längerfristig und verbindlich 

festschreiben15 und verhandelten den Staatsvertrag vom 6. Februar 2018 zwischen den Kan-

tonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft betreffend Planung, Regulation und Aufsicht in der 

Gesundheitsversorgung (SGS 930.001). Ein wesentlicher Gegenstand des Staatsvertrags ist 

die Umsetzung von sogenannten gleichlautenden Spitallisten. Dabei erstellen beide Kantone 

in enger Abstimmung Spitallisten, auf welchen die Spitäler beider Kantone mit den gleichlau-

tenden Leistungsaufträgen gelistet sind. 

Die Einführung der vollen Freizügigkeit basiert auf der von zahlreichen Expertinnen und Ex-

perten gestützten Annahme, dass sich die Baserates der Spitäler nach Einführung des 

Swiss-DRG-Systems zum 1. Januar 2012 sukzessive angleichen. Diese Angleichung hat je-

doch nicht stattgefunden – insbesondere bei den Universitätsspitälern der Schweiz. 

Im Jahr 2023 liessen sich 45 Prozent aller akutsomatischen Patientinnen und Patienten 

(ohne UKBB-Patienten) mit Wohnort BL in einem Spital des Kantons Basel-Stadt (ohne 

UKBB) behandeln. Fast ein Viertel der BL-Patientinnen und Patienten (24,8 %) wurden im 

Jahr 2023 im USB behandelt. 

 

14 In Ergänzung zu der «Freizügigkeit», welche gemäss Art. 41 Abs. 1bis, Bundesgesetz über die Krankenversi-

cherung (KVG, SR 832.10) gewährleistet ist, übernehmen die Kantone BS und BL die Tarife voll, welche in einem 

Spital auf ihren Spitallisten für die betreffende Behandlung gilt. 

15 Abstimmungsvorlage S. 9.  

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/regierungsrat/medienmitteilungen/starkung-des-gemeinsamen
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/medienmitteilungen/spitalliste-volle-freizugigkeit-zwischen-bs-und-bl
https://www.lexfind.ch/fe/de/tol/3318/versions/13717/de
file:///C:/Users/u171755/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/1da91246-2b05-460b-91e8-c5f59e495af6/930.001-1-1.de.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/1328_1328_1328/de
https://abstimmungen.bl.ch/storage/8151352c04aaed3254393f012409b4cc644edbac3ea35ef4ce766681ca5da6b2
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Absehbare zukünftige Veränderungen 

Neuerungen im Kanton Basel-Landschaft können sich insbesondere durch die im Rahmen-

konzept «Gesundheit BL 2030» aufgeführten Elemente ergeben. 

Die Differenz der Baserate des USB zum Referenztarif des Kanton BL hat sich weiter erhöht; 

sie beträgt derzeit 1'311 Franken (2024). Auch schweizweit ist für die Jahre ab 2024 nicht 

absehbar, dass eine Angleichung der Baserates erfolgen wird. 

Mit der Einführung der «Einheitlichen Finanzierung von ambulanten und stationären Leistun-

gen (EFAS16)» wird der Kantonsanteil an den stationären Kosten im Jahr 2028 voraussicht-

lich 26,9 % betragen. Die Zusatzkosten der vollen Freizügigkeit fallen in diesem Fall zu ei-

nem höheren Anteil bei den Prämienzahlenden an, weil die Krankenversicherungen die rest-

lichen 73,1 % tragen. 

6.1.2 Schritt 1: Fact Finding der Leistungserbringung im Bereich GWL 

6.1.2.1 Beschreibung der Leistungserbringung im Bereich GWL 

Unter der «Leistungserbringung im Bereich GWL» ist der Einkauf gemeinwirtschaftlicher 

Leistungen (GWL) zu verstehen. Dieser Einkauf erfolgt seit der Leistungsperiode 2022 bis 

2025 zunehmend standardisiert. Für die nächste Leistungsperiode ist vorgesehen, alle GWL-

Verhandlungen in einer vordefinierten zeitlichen Abfolge durchzuführen. 

Dabei wird berücksichtigt, dass erst nach einem Beschluss des Landrates die GWL mit den 

Leistungserbringern in Form von Leistungsvereinbarungen vertraglich geregelt werden. 

Folgender schematischer Fahrplan ist für den GWL-Prozess vorgesehen: 

 

Neben den eigentlichen Verhandlungen mit den Leistungserbringern sind bis zum Einkauf 

der GWL die notwendigen politischen Entscheidungen vorzubereiten. 

Das Verhandlungskonzept zu den GWL beinhaltet vier Verhandlungsrunden mit den anbie-

tenden Leistungserbringern (in der Regel Spitäler). Das Verhandlungskonzept kommt in Q4 

202x und Q1 202y zur Anwendung. 

 

16 Abstimmung vom 24. November 2024.  

https://bl-api.webcloud7.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/download-newsletter/241125-gesundheit-bl-2030.pdf
https://bl-api.webcloud7.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/download-newsletter/241125-gesundheit-bl-2030.pdf
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Abbildung 3: eigene Darstellung AfG, 2025 

Die vorliegenden Verhandlungsergebnisse werden anschliessend in den entsprechenden 

Landrats- und Regierungsratsvorlagen zusammengeführt. 

Die Verhandlungen mit den Leistungserbringern werden von der Leitung der Abteilung Spitä-

ler und Therapieeinrichtungen (S&T) des Amts für Gesundheit (AfG) geführt. Die Leitung 

wird unterstützt durch die zuständige Fachperson aus der Abteilung. 

Die Leistungsvereinbarungen werden im Anschluss an den Landratsbeschluss abgeschlos-

sen. Während der Laufzeit der Leistungsvereinbarungen sind die Leistungserbringer ver-

pflichtet, die Leistungserbringung nachzuweisen und im Rahmen eines Reportings dem AfG 

transparent darzustellen. 

Die Abteilung S&T überprüft das Reporting und gleicht dieses mit den in der Leistungsverein-

barung vereinbarten Leistungsdaten ab. Weicht die Leistungserbringung von der vereinbar-

ten Leistung ab, wird in der Schlussabrechnung durch die Abteilung S&T eine Rückforderung 

geltend gemacht. Dieses Vorgehen ist im IKS-Prozess P7013 abgebildet. 

6.1.2.2 Beschreibung der Ressourcen im Bereich GWL 

Personal 

Die personellen Aufwendungen zur Erfüllung der Aufgaben in diesem Bereich umfassen:  

Bezeichnung Anzahl involvierte 

Personen 

Schätzung der einge-

setzten FTE (%) 

Kosten total in CHF 

(geschätzt) p.a. 

Pro  

Person 

Total p.a. Aktuell  Ausblick 

DV 1 <1 <1 - - 

GS 1 <1 <1 - - 

DSL 1 <1 <1 - - 

AL S&T / Stv S&T 2 1 2 3’000 3’000 

WM S&T 1 30 30 36’000 36’000 

Total 4  32 39’000 39’000 
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Informatik 

Es wird keine zusätzliche Informatik für die Umsetzung der GWL-Verhandlungen / -Administ-

ration benötigt. 

Infrastruktur 

Es wird keine besondere Infrastruktur benötigt. Als kalkulatorische Kosten für die Büroräum-

lichkeiten gelten die Ansätze der BUD mit rund 225 Franken pro m2. Zusätzlich kommen 

Kosten für das Mobiliar im Umfang von 4’000–5'000 Franken pro Arbeitsplatz (inkl. allge-

meine Kosten wie Sitzungszimmer u. ä.) dazu. Da die Räumlichkeiten von den angegeben 

Mitarbeitenden auch für andere Aufgaben genutzt werden, ist ein «Herunterbrechen» auf die 

Kosten für die Bearbeitung des Geschäftes «GWL» nicht möglich. 

Weitere Ressourcen 

Gemäss folgender Landratsvorlagen (2022/5 // 2022/629 // 2021/703 // 2022/6 // 2022/614 // 

2022/630 // 2022/625 // 2020/478) sind für die GWL-Periode 2022/2023 bis 2025 folgende 

finanziellen Ressourcen bewilligt: 

Spital Betrag 

Kantonsspital Baselland (KSBL) 42'488'000 Franken 

Psychiatrie Baselland (PBL) 27'516'000 Franken 

Universitätskinderspital beider Basel (UKBB) 29'036’000 Franken 

Dienstleistungen Rettung BL 15'793'055 Franken 

Privatspitäler BL 1'305'000 Franken 

Hometreatment der PBL 3'000'000 Franken 

Tageskliniken 7'482'492 Franken 

Notfall Walk-in Laufen 3'400'000 Franken 

 

Im Rahmen dieser vom Landrat bewilligten Ausgaben werden die Leistungsvereinbarungen 

mit den Leistungserbringern abgeschlossen (Verhandlungen auf Grundlage der GWL-Prinzi-

pien) und ggf. Rückforderungen anhand des GWL-Reportings vorgenommen. 

6.1.2.3 Beschreibung weiterer relevanter Fakten im Bereich GWL 

Wichtige Veränderungen in den letzten Jahren 

Die wichtigste Veränderung im Rahmen der Leistungserbringung GWL ist die Einführung der 

GWL-Prinzipien des Kanton Basel-Landschaft und die weitgehende Harmonisierung der 

Prinzipien mit dem Kanton Basel-Stadt. 

Die Prinzipien ermöglichen einen transparenten Einkauf von gemeinwirtschaftlichen Leistun-

gen durch den Kanton Basel-Landschaft. Mit der Einführung der Prinzipien wird auch die Ar-

beit des Landrates und der Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission (VKG) im Rah-

men der Bewertung der Landratsvorlagen zu den GWL erleichtert. 

  

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaefte-ab-juli-2015?i=https%3A//baselland.talus.ch/de/politik/cdws/geschaeft.php%3Fgid%3De9c29a382b494be39e0587d374d6ce81
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaefte-ab-juli-2015?i=https%3A//baselland.talus.ch/de/politik/cdws/geschaeft.php%3Fgid%3D7da7edbe697f4e00a3c836461da3f382
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaefte-ab-juli-2015?i=https%3A//baselland.talus.ch/de/politik/cdws/geschaeft.php%3Fgid%3D78db81d631164512a7f7b913c0d7c542
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaefte-ab-juli-2015?i=https%3A//baselland.talus.ch/de/politik/cdws/geschaeft.php%3Fgid%3D93c1d7550a57439abc5f036ac9bcf152
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaefte-ab-juli-2015?i=https%3A//baselland.talus.ch/de/politik/cdws/geschaeft.php%3Fgid%3D0912aeb144374c3f8c2df81f08850e46
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaefte-ab-juli-2015?i=https%3A//baselland.talus.ch/de/politik/cdws/geschaeft.php%3Fgid%3Dfc11907112324795abc8954ce17d5e89
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaefte-ab-juli-2015?i=https%3A//baselland.talus.ch/de/politik/cdws/geschaeft.php%3Fgid%3Dc5b8d4bfe18143da8a8cf2c2fcfd1894
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaefte-ab-juli-2015?i=https%3A//baselland.talus.ch/de/politik/cdws/geschaeft.php%3Fgid%3D0a2387b9db6947c083d2f22440a3582f
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Absehbare zukünftige Veränderungen 

Neuerungen im Kanton Basel-Landschaft können sich insbesondere durch die im Rahmen-

konzept «Gesundheit BL 2030» aufgeführten Elemente ergeben. 

Zur Erhöhung der Transparenz und Effizienz der GWL-Leistungserbringung ist vorgesehen, 

die GWL-Perioden anzugleichen und dem Landrat ein einziges grosses Paket zum Be-

schluss vorzulegen. Die einzelnen GWL als separate Beschlüsse zu formulieren, ist bisher 

nicht vorgesehen. Der Landrat kann auch so (und hat auch schon) Ausgabenbewilligung an-

passen und auf diese Weise einzelne Leistungen stärker fördern oder weglassen. 

Hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen ist anzumerken, dass die Leistungserbringer vo-

raussichtlich in den Verhandlungen einen automatischen Teuerungsausgleich anstreben 

werden. 

Weitere Informationen und optionaler Benchmark 

Mit der Einführung und Anwendung der erwähnten «10 GWL-Prinzipien» setzt der Kanton 

Basel-Landschaft – aus Sicht des AfG – einen nationalen Benchmark betreffend die Festle-

gung von GWL. 

6.1.3 Schritt 1: Fact Finding der Leistungserbringung im Bereich WFV 

6.1.3.1 Beschreibung der Leistungserbringung im Bereich WFV 

Wie in Kapitel 3.1 aufgeführt, geht es bei dieser Aufgabe um die Umsetzung von Vorgaben 

des Landrats in Bezug auf die Vereinbarung zur Finanzierung der ärztlichen Weiterbildung 

(WFV). Konkret soll gemäss Kapitel 5.3 vor einem Beitritt des Kantons zur WFV mit dem 

Kanton Basel-Stadt über Rückzahlungen für Ärztinnen und Ärzte, die im bikantonalen UKBB 

ausgebildet werden, verhandelt werden sowie über einen zusätzlichen Ausgleich BS/BL für 

die gewährte volle Patientenfreizügigkeit unter den beiden Kantonen. 

Erst dann sollen Zahlungen an das Zentralsekretariat der GDK zum solidarischen Ausgleich 

unter den Kantonen betreffend die unterschiedliche finanzielle Belastung bei der Ausrichtung 

des einheitlichen Mindestbetrags von jährlich 15'000 Franken pro Ärztin oder Arzt an Spitäler 

erfolgen. 

Die Verhandlungen mit dem Kanton Basel-Stadt erfolgen auf Stufe der beiden Direktions- 

bzw. Departementsvorstehenden und/oder deren Generalsekretariate bzw. im Fall von BL 

durch Vertretungen des Amts für Gesundheit. 

Beschreibung von Schnittstellen: 

• Der Austausch mit dem Generalsekretariat der GDK erfolgt via Schriftverkehr oder per-

sönlich, z. B. anlässlich von Plenarversammlungen. 

• Die Verhandlungen mit BS folgen den üblichen Prozessen des bikantonalen Austauschs. 

Die Schnittstellen zwischen DV/GS und AfG bzw. innerhalb des AfG werden durch Ge-

fässe wie z. B. formale, bilaterale Gespräche abgedeckt. 

Vorhandene Prozesse: 

Allfällige Zahlungen erfolgen nach den vorgegeben IKS-Prozessen P9001 (Kreditorenwork-

flow) und P9020 (Ausgabenbewilligungen) sowie nach Bestimmungen des Reglements über 

die Zuständigkeiten für Ausgabenbewilligungen in der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdi-

rektion (SGS 143.121). 

  

https://bl-api.webcloud7.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/download-newsletter/241125-gesundheit-bl-2030.pdf
https://bl-api.webcloud7.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/download-newsletter/241125-gesundheit-bl-2030.pdf
https://kww.bl.ch/index.php?id=5979
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/143.121
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6.1.3.2 Beschreibung der Ressourcen im Bereich WFV 

Personal 

Die personellen Aufwendungen zur Erfüllung der Aufgaben in diesem Bereich umfassen: 

Bezeichnung Anzahl involvierte 

Personen 

Schätzung der einge-

setzten FTE (%) 

Kosten total in CHF 

(geschätzt) p.a. 

Pro  

Person 

Total p.a. Aktuell  Ausblick 

DV 1 <<10 <<10 - - 

GS 1 <<10 <<10 - - 

DSL 1 <<10 <<10 - - 

AL S&T 1 <<10 <<10 - - 

Total 4 <<10 <<10 <<15’000 <<15’000 

 

Informatik 

Es werden keine besonderen Informatikmittel eingesetzt. 

Infrastruktur 

Es wird keine besondere Infrastruktur benötigt. Als kalkulatorische Kosten für die Büroräum-

lichkeiten gelten die Ansätze der BUD17 mit rund 225 Franken pro m2. Zusätzlich kommen 

Kosten für das Mobiliar im Umfang von 4’000–5'000 Franken pro Arbeitsplatz (inkl. allge-

meine Kosten wie Sitzungszimmer u. ä.) dazu. Da die Räumlichkeiten von den angegebenen 

Mitarbeitenden auch für andere Aufgaben genutzt werden, ist ein «Herunterbrechen» auf die 

Kosten für die Bearbeitung des Geschäftes «WFV» nicht möglich. 

Weitere Ressourcen/Kosten 

Gemäss Artikel 5 der WFV ist die Differenz der vom Kanton bereits geleisteten Weiterbil-

dungsbeiträge zum Wert auszugleichen, der sich aus dem anhand der Bevölkerungszahlen 

gewichteten Mittelwert aller Vereinbarungskantone ergibt («solidarischer Ausgleich unter den 

Kantonen»). Gemäss Stand am 1. März 2022 würden bei einem Beitritt des Kantons BL zur 

WFV jährliche Brutto-Kosten in der Grössenordnung von 2 Millionen Franken anfallen, weil in 

den Spitälern unseres Kantons – im Vergleich mit den anderen Kantonen – zu wenige Assis-

tenzärztinnen und -ärzte ausbildet werden. 

Zusätzlich zum oben erwähnten solidarischen Ausgleich unter den Kantonen sind im Bereich 

der Unterstützung der Weiterbildung von Assistenzärztinnen und -ärzten jährliche Kosten 

von total 5,3 Millionen Franken budgetiert (Basis 2023)18. Die Aufteilung gestaltet sich wie 

folgt: 

• Für das KSBL  : 3,3 Millionen Franken 

• Für die PBL  : 0,6 Millionen Franken 

• Für das UKBB  : 1,0 Millionen Franken 

• Für die BL-Privatspitäler : 0,4 Millionen Franken 

 

17 Mail von D. Fischer, BUD, vom 29. Juli 2024.  

18 Siehe LRV 2022/629, 2022/614, 2022/5, 2021/703.  

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaefte-ab-juli-2015?i=https%3A//baselland.talus.ch/de/politik/cdws/geschaeft.php%3Fgid%3D7da7edbe697f4e00a3c836461da3f382
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaefte-ab-juli-2015?i=https%3A//baselland.talus.ch/de/politik/cdws/geschaeft.php%3Fgid%3D0912aeb144374c3f8c2df81f08850e46
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaefte-ab-juli-2015?i=https%3A//baselland.talus.ch/de/politik/cdws/geschaeft.php%3Fgid%3De9c29a382b494be39e0587d374d6ce81
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaefte-ab-juli-2015?i=https%3A//baselland.talus.ch/de/politik/cdws/geschaeft.php%3Fgid%3D78db81d631164512a7f7b913c0d7c542
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6.1.3.3 Beschreibung weiterer relevanter Fakten im Bereich WFV 

Wichtige Veränderungen in den letzten Jahren 

Die letzten Jahre waren geprägt durch stabile Beiträge des Kantons an die Weiterbildung 

von Assistenzärztinnen und -ärzten. Es wurde vornehmlich die Empfehlung der GDK umge-

setzt, den Weiterbildungsstätten pro Jahr und Assistenzärztin oder -arzt 15'000 Franken zu 

entrichten. Davon abweichend wurden 24'000 Franken für Assistenzärztinnen und -ärzten im 

universitären Setting bezahlt. Diese Zahlungen waren nie Gegenstand von Entlastungspake-

ten, etc. 

Neu ist die WFV selber, welche die der Vereinbarung beigetretenen Kantone verpflichtet, ne-

ben den Zahlungen von mind. 15'000 Franken pro Jahr und Assistenzärztin oder -arzt einen 

solidarischen Ausgleich unter den Kantonen zu leisten. Der Kanton Basel-Landschaft ist die-

ser Vereinbarung noch nicht beigetreten, weil der vom Landrat dafür vorgesehene Vorbehalt 

(«Ausgleichszahlungen» an BL durch den Kanton Basel-Stadt) noch nicht ausgeräumt wer-

den konnte. 

Absehbare zukünftige Veränderungen 

Sollte der erwähnte Vorbehalt ausgeräumt werden können, würde der Kanton Basel-Land-

schaft der WFV beitreten und hätte (Stand 2023) mit zusätzlichen Brutto-Aufwendungen von 

ca. 2 Millionen Franken pro Jahr zu rechnen. 

Dazu kommen absehbare Anträge von Spitälern, denen neu die «W2-Berechnungen»19 zu-

grunde gelegt werden, welche von jährlichen Weiterbildungskosten von > 40'000 Franken 

pro Assistenzärztin oder -arzt ausgehen. 

Neuerungen im Kanton Basel-Landschaft können sich insbesondere durch die im Rahmen-

konzept «Gesundheit BL 2030» aufgeführten Elemente ergeben. 

Weitere Informationen und optionaler Benchmark 

Der finanzielle Benchmark innerhalb der WFV wird durch die GDK vorgegeben. 

Grundsätzlich könnte die ärztliche Weiterbildung aber auch auf andere Weise gefördert wer-

den (siehe dazu z. B. entsprechende Diskussionen in Kapitel 6.3). 

6.1.4 Schritt 1: Fact Finding der Leistungserbringung im Bereich Leistungs-

aufträge und Beiträge 

6.1.4.1 Beschreibung der Leistungserbringung im Bereich Leistungsaufträge 

und Beiträge 

Vergabe von Leistungsaufträgen 

Gemäss Art. 39 Abs. 1 lit. e des Bundesgesetzes vom 18. März 1994 über die 

Krankenversicherung (KVG, SR 832.10) sind Anstalten oder deren Abteilungen, die der 

stationären Behandlung akuter Krankheiten oder der stationären Durchführung von 

Massnahmen der medizinischen Rehabilitation dienen (Spitäler), zur Abrechnung zulasten 

der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) zugelassen, wenn sie unter anderem 

auf der nach Leistungsaufträgen in Kategorien gegliederten Spitalliste des Kantons 

aufgeführt sind. 

Die gleichlautenden Spitallisten der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft dienen als 

Grundlage der akutsomatischen, psychiatrischen und rehabilitativen Spitalversorgung für alle 

Patientinnen und Patienten mit Wohnsitz im jeweiligen Kanton. Dies unabhängig vom 

 

19 w hoch 2, Research, Analysis & Consulting  

https://bl-api.webcloud7.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/download-newsletter/241125-gesundheit-bl-2030.pdf
https://bl-api.webcloud7.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/download-newsletter/241125-gesundheit-bl-2030.pdf
file://///faintapvgd1/groups$/vgd/03%20Aufträge/03%20Finanzen-Controlling/PGA%2023-26/2024%20AfG/3%20ABSCHLUSSBERICHT/w%20hoch%202%20Research,%20Analysis%20&%20Consulting
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Behandlungsort und unter Berücksichtigung der Nachfrage nach stationären Leistungen von 

Einwohnerinnen und Einwohnern anderer Kantone sowie aus dem Ausland. Sie basiert auf 

der von einem oder mehreren Kantonen gemeinsam aufgestellten Planung für eine 

bedarfsgerechte Spitalversorgung, wobei private Trägerschaften angemessen in die Planung 

einzubeziehen sind (Art. 39 Abs. 1 lit. d KVG i. V. m. Art. 58b ff. der Verordnung über die 

Krankenversicherung vom 27. Juni 1995 [KVV, SR 832.102]). 

Die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft haben die Spitallisten gemäss den 

Empfehlungen der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen 

und -direktoren (GDK) für eine leistungsorientierte Spitalplanung in so genannte 

Leistungsbereiche und Leistungsgruppen nach der Zürcher Leistungsgruppensystematik 

gegliedert. Für jede dieser Leistungsgruppen wurden spezifische Qualitätsanforderungen wie 

Infrastrukturvorgaben, Facharzttitel, Notfallanforderung und wo möglich Mindestmengen 

definiert. 

Der am 10. Februar 2019 vom Volk der beiden Kantone angenommene Staatsvertrag 

zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft betreffend Planung, Regulation 

und Aufsicht in der Gesundheitsversorgung vom 6. Februar 2018 (Staatsvertrag 

Gesundheitsversorgung, SGS 930.001) sieht die Erarbeitung eines gemeinsamen 

Versorgungsplanungsberichts vor. Dieser dient nach § 7 des Staatsvertrags als Grundlage 

für die Erstellung der gleichlautenden Spitallisten. 

Nachfolgend wird kurz dargestellt, wie die administrative Leistungserbringung im Bereich 

Leistungsaufträge erfolgt. Dabei steht die Erstellung der Spitalliste mit der Vergabe von 

Leistungsaufträgen im Fokus. Dieser Prozess wird für alle drei Leistungsbereiche 

(Akutsomatik, Psychiatrie und Rehabilitation) in der Regel alle vier Jahre pro 

Leistungsbereich umgesetzt. 

Grundsätzlich sind jeweils drei Phasen für die drei zu erstellenden Spitallisten zu 

unterscheiden: 

Phase 1: Erstellung des Versorgungsplanungsberichtes 

Der Staatsvertrag sieht die Erarbeitung eines gemeinsamen Versorgungsplanungsberichtes 

vor. Dieser dient nach § 7 des Staatsvertrags als Grundlage für die Erstellung der 

gleichlautenden Spitallisten. 

 
Phase 2: Erstellung der Spitallisten – Vergabe der Leistungsaufträge / Abschluss der 

Leistungsvereinbarungen 

Diese Phase lässt sich in zwei Arbeitsschritte aufteilen: 

Schritt 1: Bewerbungsverfahren und Auswertung der Bewerbungen 

Das Bewerbungsverfahren steht allen Spitälern offen, die für die Kantone Basel-Stadt und 

Basel-Landschaft stationäre Leistungen erbringen möchten. Die bisherigen 

Leistungserbringer in den beiden Kantonen werden direkt zum Bewerbungsverfahren 

eingeladen. Wer einen Leistungsauftrag von den beiden Kantonen erhalten möchte, muss 

neben bereits bisher zu erfüllenden Kriterien unter anderem auch Volumen- und 

Ausbildungskriterien akzeptieren. Das Bewerbungsverfahren zu den Spitallisten erfolgt seit 

dem Jahr 2023 über eine digitale Plattform. 

Schritt 2: Vergabe von Leistungsaufträgen 

Der gesamte Prozess erfolgt im Rahmen einer engen Zusammenarbeit der Teams 

Spitalplanung im Amt für Gesundheit der VGD BL und des Bereichs Gesundheitsversorgung 

des GD BS unter Anwendung der im Versorgungsplanungsbericht genannten 

https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/930.001
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Vergabekriterien. Die Entscheidungen der Direktionsvorstehenden BL und BS werden im 

Rahmen sogenannter Leitungsgruppensitzungen getroffen. 

Phase 3: Bearbeitung von Beschwerden, Gerichtsverfahren und Anträgen im Rahmen 

der geltenden Spitallisten 

Mit Inkrafttreten der Spitallisten haben die Spitäler das Recht, Beschwerde gegen die (nicht-) 

erteilten Leistungsaufträge beim Bundesverwaltungsgericht einzulegen. Der gesamte 

Prozess wird durch die zuständige Abteilung mit Unterstützung des Rechtsdiensts des AfG 

aktiv begleitet. 

Darüber hinaus besteht für die Spitäler die Möglichkeit, innerhalb der Laufzeit der Spitallisten 

die Aufnahme weiterer Leistungsaufträge auf die Spitalliste zu beantragen. Diese Anträge 

werden bikantonal bearbeitet und entschieden. 

Am Beispiel der Erstellung der gleichlautenden Spitalliste (SL) für die Akutsomatik des Jah-

res 2027 lassen sich die Arbeitsschritte gegliedert nach Phasen und geplantem zeitlichem 

Ablauf wie folgt darstellen. 

 

Meilensteine SL-Akutsomatik 2027 wann 

Phase 1  

Besprechung Vergabekriterien ab September 2024 

Stossrichtung SL 2027 mit DVs Januar 2025 

Wirkungsanalyse SL 2021 bis Ende Januar 2025 

Festlegung der Vergabekriterien bis Februar 2025 

Fertigstellung Versorgungsplanungsbericht (VPD) bis Ostern 2025 

Freigabe VPB durch DVs (BS/BL) Mai 2025 

Veröffentlichung VPB Ende August 2025 

Phase 2  

Bewerbungsverfahren Spitalliste 2027 September/Oktober 2025 

Auswertung Bewerbungen bis Ende 2025 

Erarbeitung und Abstimmung SL BL/BS bis Ostern 2026 

Rechtliches Gehör Spitäler, Kantone, Versicherer Mai 2026 

Auswertung rechtliches Gehör Juni / Juli 2026 

Beschluss SL 2027 durch DVs (BS/BL) August 2026 

Erstellung RRB inkl. Mitbericht bis Oktober 2026  

Freigabe Spitalliste 2027 Dezember 2026 

Phase 3  

Bearbeitung von Beschwerden vor dem Bundesver-

waltungsgericht inkl. Akteneinsicht etc. 

laufend 

Bearbeitung von Anträgen für neue Leistungsauf-

träge inkl. RRB 

laufend 

Abstimmung mit dem Kanton BS laufend 
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Vergütung der Leistungen (Beiträge) 

Gemäss Art. 39 Abs. 1 lit. e des Bundesgesetzes vom 18. März 1994 über die Krankenversi-

cherung (KVG, SR 832.10) sind Anstalten oder deren Abteilungen, die der stationären Be-

handlung akuter Krankheiten oder der stationären Durchführung von Massnahmen der medi-

zinischen Rehabilitation dienen (Spitäler), zur Abrechnung zulasten der obligatorischen Kran-

kenpflegeversicherung (OKP) zugelassen, wenn sie unter anderem auf der nach Leistungs-

aufträgen in Kategorien gegliederten Spitalliste des Kantons aufgeführt sind. 

Die Kantone legen den Anteil für die Vergütungen an stationären Leistungen für die in ihrem 

Kanton wohnhaften Versicherten fest (KVG Art. 49a). Der Kanton Basel-Landschaft hat die-

sen Anteil auf 55 Prozent (Mindestsatz) festgelegt. 

Die Abrechnung der Leistungen erfolgt gemäss folgender IKS-Prozesse weitgehend automa-

tisiert. Soweit dies nicht möglich ist, erfolgt die Prüfung weiterhin durch das Personal der 

Rechnungsprüfung innerhalb des AfG. 

Die materielle und finanzielle Prüfung dieser Rechnungen wird in den allgemeinen IKS-Pro-

zessen «P9001 Kreditorenworkflow» und «P9009 Allgemeine Buchführung» sowie in den 

spezifischen IKS-Prozessen «P7014 Einzelrechnungen», «P7023 e-billing in Spitalrechnun-

gen», «P7069 Spitalkostenmonitoring», «P7071 Überprüfung Papierspitalrechnungen grös-

ser als 100'000 Franken» sowie «P7084 Spitalkostenabgrenzungen» überwacht. 

Daneben gibt es noch weitere IKS-spezifische Prozesse im Zusammenhang mit den Spitä-

lern und den Spitalkosten, auf deren Auflistungen hier verzichtet wird. 

Das Volumen der zu prüfenden und freizugebenden Rechnungen stellt sich wie folgt dar: 

Anzahl Rechnungen: rund 63'800 pro Jahr 

• davon Papierrechnungen: rund 300 

• davon nicht automatisiert freigegeben (Einzelfallprüfung): 3'200 bis 5’000 

Die nicht automatisiert freigegebenen Rechnungen werden einzeln geprüft und freigegeben 

oder abgelehnt. 

Leistungsauftragscontrolling  

Der Kanton ist gemäss KVG verpflichtet, eine nach Leistungen differenzierte Spitalliste zu 

erlassen. Die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft machen dies auf Basis der Spital-

planungsleistungsgruppen-Systematik (SPLG). Die Einhaltung des Leistungsauftrages sei-

tens der Spitäler wird mittels eines Leistungsauftragscontrollings überprüft. Dazu wird einmal 

jährlich die Medizinische Statistik der Krankenhäuser (MedStat) ausgewertet. 

Die Leistungsaufträge der Spitalplanungsgruppen werden mittels Operations- (CHOP) und 

Diagnose (ICD-10)-Codes definiert. In der Auswertung wird überprüft, ob die ausserhalb des 

Leistungsauftrags codierten Codes mit dem eigentlichen Leistungsauftrag in Zusammenhang 

stehen oder ob Eingriffe erfolgten, die nicht unter den Leistungsauftrag fallen. Vor allem bei 

Spitälern mit einer Notfallstation kann es immer wieder zu Abweichungen kommen, da beim 

Eintritt die Diagnose oder Behandlung nicht immer klar bestimmt werden kann. 

Bei der Vergabe von Leistungsaufträgen war eine Prämisse, bei kleinen Fallzahlen keine 

Leistungsaufträge zu vergeben. Es handelt sich dabei um Fälle, welche durch die Codierung 

hierarchisch höher gestellter Codes in eine Leistungsgruppe fallen, welche nicht der eigentli-

chen Hauptbehandlung entspricht (z. B. viszeralchirurgische Codes bei gynäkologischen Tu-

moren; es wird nur der gynäkologische Leistungsauftrag auf der Spitalliste erteilt). In diesen 

Fällen wurde den Spitälern zugesichert, dass die Behandlungen weiterhin durchgeführt wer-

den können und diese mittels Leistungsauftragscontrolling überprüft werden. Diese Zusätze 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/1328_1328_1328/de#art_49_a
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zu den Leistungsaufträgen werden in den Leistungsvereinbarungen geregelt und nicht auf 

der Spitalliste abgebildet. 

Das GD BS und die VGD BL behalten sich vor, abschliessend über die Definition des Leis-

tungsauftrages zu entschieden. Dies umfasst in diesem Sinne auch Codes ausserhalb zuge-

teilter Leistungsgruppen, wenn im Leistungsauftragscontrolling ein klarer Bezug zum Leis-

tungsauftrag ersichtlich ist. Die VGD BL kann zur Beurteilung der Fälle auch weitere Unterla-

gen wie Austrittsberichte oder Krankenakten einfordern. 

Reporting/Forecast 

Von der Spitalbehandlung über die Rechnungsstellung bis zur Abrechnung der Behandlung 

durch den Kanton Basel-Landschaft vergehen in der Regel mehrere Monate. Somit bilden 

die Abrechnungsdaten des Kantons den Status-Quo erst mit einer mehrmonatigen Verzöge-

rung ab. 

Zur Erstellung der unterjährigen Steuerungsberichte werden vom AfG von den Spitälern mit 

Leistungsauftrag für alle Leistungsbereiche regelmässige Reportings (pro Quartal) eingeholt. 

Darüber hinaus wird von den Spitälern ein Forecast bis zum Jahresende eingefordert. Für 

den AFP-Prozess nutzt das Amt für Gesundheit ein eigenes Prognosemodell, in welches ne-

ben den Reportings der Spitäler weitergehende Informationen wie Preisentwicklung etc. ein-

fliessen. 

6.1.4.2 Beschreibung der Ressourcen im Bereich Leistungsaufträge und Bei-

träge 

Personal 

Die personellen Aufwendungen zur Erfüllung der Aufgaben in diesem Bereich umfassen: 

Bezeichnung Anzahl involvierte 

Personen 

Schätzung der einge-

setzten FTE (%) 

Kosten total in CHF 

(geschätzt) p.a. 

Pro  

Person 

Total p.a. Aktuell  Ausblick 

DV 1 <1 <1 - - 

GS 1 <1 <1 - - 

DSL 1 5 5 - - 

AL S&T / Stv S&T 2 20 40   

WM S&T (anteilig 

Team GGR) 

3 40 120   

WM - Reporting 2 20 40   

Rechnungsprüfung 3 30 90   

Total 13  295 ca. 400 

Tsd. 

ca. 400 

Tsd. 

 

Informatik 

Es wird neben der digitalen Bewerbungsplattform derzeit keine zusätzliche Informatik für die 

Umsetzung der Leistungsauftragsvergabe/-Beiträge benötigt. 
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Infrastruktur 

Es wird keine besondere Infrastruktur benötigt. Als kalkulatorische Kosten für die Büroräum-

lichkeiten gelten die Ansätze der BUD mit rund 225 Franken pro m2. Zusätzlich kommen 

Kosten für das Mobiliar im Umfang von 4’000–5'000 Franken pro Arbeitsplatz (inkl. allge-

meine Kosten wie Sitzungszimmer u. ä.). Da die Räumlichkeiten von den angegeben Mitar-

beitenden auch für andere Aufgaben genutzt werden, ist ein «Herunterbrechen» auf die Kos-

ten für die Bearbeitung des Geschäftes «Leistungsaufträge zur Spitalliste» nicht möglich. 

Weitere Ressourcen 

Neben den personellen und infrastrukturellen Ressourcen werden finanzielle Ressourcen für 

Transferzahlungen (Beiträge) benötigt. Diese werden für erbrachte Leistungen im Rahmen 

der Leistungsaufträge für die stationären Leistungsbereiche Akutsomatik, Rehabilitation und 

Psychiatrie entrichtet. 

Für das Jahr 2023 wurden rund 405 Millionen Franken an finanziellen Ressourcen benötigt. 

Diese lassen sich wie folgt in Leistungsbereiche aufteilen (in Tausend Franken). 

 

 

 

Abbildung 4: Jahresbericht 2023 Kanton Basel-Landschaft, Seite 192. 

 

6.1.4.3 Beschreibung weiterer relevanter Fakten im Bereich Leistungsaufträge 

und Beiträge 

Wichtige Veränderungen in den letzten Jahren 

Leistungsauftragsvergabe 

Die Umsetzung der gleichlautenden Spitallisten gemeinsam mit dem Kanton Basel-Stadt und 

damit die gleichlautende Vergabe der Leistungsaufträge darf als einschneidende Verände-

rung der letzten Jahre bezeichnet werden. Diese Umsetzung geht auf der einen Seite mit ei-

ner höheren Aufgabenteilung und auf der anderen Seite mit einem erhöhten Koordinations-

aufwand einher. Für die Erstellung der Spitallisten und der Leistungsauftragsvergabe können 

personelle Ressourcen der bestehenden Teams aus BL und aus BS herangezogen werden. 

https://bl-api.webcloud7.ch/politik-und-behorden/direktionen/finanz-und-kirchendirektion/finanzverwaltung/jahresberichte/jahresbericht-2023.pdf/@@download/file?_t=1744728455123
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Nur dadurch ist es überhaupt möglich, den gestiegenen Anforderungen (GDK-Empfehlun-

gen) und der Zunahme von Beschwerden Rechnung tragen zu können. Dem steht ein deut-

lich gestiegener Koordinationsaufwand bis zur Entscheidungsfindung gegenüber. 

Vergütung der Leistungen / Beiträge 

Seit dem Jahr 2014 gilt zwischen den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt die volle 

Freizügigkeit. Diese wird mit der Umsetzung der gleichlautenden Spitallisten seit dem Jahr 

2021 institutionalisiert (siehe Aufgabenbereich «volle Freizügigkeit»). 

Die Alterung der Bevölkerung bildet sich zunehmend auch bei der Inanspruchnahme von sta-

tionären Behandlungen ab. Darüber hinaus hat die Covid-19-Pandemie zu einer erheblichen 

Steigerung der Inanspruchnahme von stationären Behandlungen im Leistungsbereich der 

Psychiatrie geführt. Hervorzuheben ist der deutliche Anstieg im Teilbereich der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie. 

Nach einer langen Phase von stabilen Baserates zeigen die Verhandlungen mit den Kran-

kenversicherern, dass die Teuerung des Jahres 2022 in den Baserates des Jahres 2024 ab-

gebildet werden. 

Absehbare zukünftige Veränderungen 

Preissteigerungen im Bereich der stationären Versorgung sind auch in den Jahren 2025 und 

2026 in Höhe der allgemeinen Teuerung der Jahre 2023/2024 zu erwarten. 

Neuerungen im Kanton Basel-Landschaft ergeben sich insbesondere durch die im Rahmen-

konzept «Gesundheit BL 2030» aufgeführten Elemente. Insbesondere: Zunehmend an Rele-

vanz gewinnen werden im Kanton Basel-Landschaft und ggf. auch im Kanton Basel-Stadt 

stationär ersetzende Behandlungen (wie z. B. Hospital at Home). Die Vergütung wird mittel-

fristig noch nicht über die bestehenden Prozesse der stationären Vergütung erfolgen können. 

Diese werden gesondert aufgesetzt und innerhalb des Budgets der stationären Leistungen 

vergütet (der Mechanismus greift bereits für sogenannte teilstationäre Angebote). Dies 

könnte mit der geplanten Weiterentwicklung der KSBL-Strategie im Jahr 2024 an Relevanz 

gewinnen. 

Weitaus tiefgreifender wird die Umsetzung der einheitlichen Finanzierung von ambulanten 

und stationären Leistungen (EFAS) für Vergütung von Leistungen im Gesundheitsbereich 

durch die Kantone sein. Der Kostenteiler zwischen Kanton und Versicherer wird von heute 

55/45 (bei stationären Leistungen) auf 26,9/73,1 (für ambulante und stationäre Leistungen) 

verändern. Der Kanton wird sich also neu an der ambulanten Vergütung beteiligen (bisher 

nur Krankenversicherungen und Patientinnen/Patienten). 

Im Hinblick auf die Spitalliste Akutsomatik 2.0 sollen insbesondere die Steuerungsinstru-

mente und Vergabekriterien so ausgerichtet werden, dass die Ausgaben für unnötige Ge-

sundheitskosten, die von der Bevölkerung des Kantons getragen werden, auf ein Minimum 

reduziert werden. 

Weitere Informationen und optionaler Benchmark  

In Hinblick auf die Inanspruchnahme von stationären Behandlungen in der Akutsomatik dient 

die um soziodemografische Merkmale bereinigte sogenannte Hospitalisierungsrate (HR) der 

Wohnbevölkerung als Massstab. Im schweizweiten Benchmark des OBSAN für das Jahr 

2023 vermeldet der Kanton BL mit einer HR von rund 164 die dritthöchste Rate. 

In den letzten zehn Jahren ist HR in der Schweiz von 147 auf 140 gesunken, während sie für 
den Kanton Basel-Landschaft konstant geblieben ist: 

https://www.gdk-cds.ch/de/gesundheitsversorgung/spitaeler/planung/empfehlungen-der-gdk-zur-spitalplanung
https://www.gdk-cds.ch/de/gesundheitsversorgung/spitaeler/planung/empfehlungen-der-gdk-zur-spitalplanung
https://bl-api.webcloud7.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/download-newsletter/241125-gesundheit-bl-2030.pdf
https://bl-api.webcloud7.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/download-newsletter/241125-gesundheit-bl-2030.pdf
https://ind.obsan.admin.ch/indicator/obsan/hospitalisierungsrate-in-akutsomatik-psychiatrie-und-rehabilitation


Seite 55 von 76 

 

 

 
Abbildung 5: OBSAN 2025, Datenjahr MedStat. 2023 

 

6.2 Ursachenanalyse 

6.2.1 Schritt 2: Ursachenanalyse – volle Patientenfreizügigkeit 

[Siehe dazu Handbuch Kapitel 6.2.1.] 

6.2.1.1 Kostentreiber volle Patientenfreizügigkeit 

Einnahmenseite 

Veränderungen sind nur auf Ausgabenseite zu erwarten.  

Ausgabenseite 

Als Kostentreiber lassen sich zwei Faktoren identifizieren: 

Bei einem Wegfall der vollen Patientenfreizügigkeit schlägt der nötige Verwaltungsaufwand 

zur Bearbeitung von jährlich rund 7'000 zusätzlichen Kostengutsprachen (unter Status-quo- 

Bedingungen 2022) zu Buche. Dieser wird auf zusätzliche personelle Ressourcen in der 
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Grössenordnung 0,4 FTE geschätzt. Davon 0,12 FTE ärztliche Tätigkeit und 0,24 FTE admi-

nistrative Tätigkeit.20 

Dem gegenüber stehen ausgabenseitig folgende Kostentreiber (Preis und Menge): 

Preis 

Der Preis der vollen Freizügigkeit hängt von der Höhe des Referenztarifs des Kanton Basel-

Landschaft (derzeit 10’021 Franken für Akutspitäler) und z. B. den Baserates der Spitäler im 

Kanton Basel-Stadt, welche den Referenztarif übersteigen, ab. 

Der Preis wird neben der Tarifdifferenz noch erheblich durch die Ressourcenintensität ver-

gleichbarer Behandlungen (ausgedrückt durch das Kostengewicht der Behandlung – Case-

Mix) bestimmt. Je höher das Kostengewicht einer Behandlung eines Spitals ist, umso höher 

der Preis einer vergleichbaren Behandlung. Das Amt für Gesundheit hat eine differenzierte 

Analyse zu Case-Mix-Differenzen zwischen dem KSBL und dem USB auf Ebene der Spital-

planungsleistungsgruppen durchgeführt. Insbesondere bei medizinisch weniger anspruchs-

vollen Behandlungen kommt der CM des USB deutlich über demjenigen des KSBL zu liegen. 

Folgendes Beispiel verdeutlicht den Effekt: 

Die Spitalplanungsleistungsgruppe Viszeralchirurgie 1 (VIS1) wird am KSBL für 174 BL-Pati-

enten und am USB für 116 BL-Patienten erbracht. Bei allen Fällen handelt es um keine Not-

fälle. Das KSBL und das USB können von der Leistungsfähigkeit im Bereich der VIS als min-

destens gleichwertig eingeordnet werden. 

Das Kantonsspital erbringt die Leistung im Jahr 2022 zu einem Kostensatz von 9'800 Fran-

ken und das USB zu einem Satz von 10'863 Franken. Darüber hinaus behandelt das KSBL 

die Patienten weniger ressourcenintensiv zu einem CMI (für VIS1) von 2,1 im Vergleich zum 

USB mit einem CMI (für VIS1) von 2,9. 

Die Kosten für die Behandlung der 116 BL-Patienten des USB am KSBL wären um gesamt-

haft 98'646 Franken tiefer gewesen (116 (BL-VIS1-Patienten am USB) * 1'063 Franken (Kos-

tendifferenz) * 0,8 (CMI-Differenz). Für den Kanton Basel-Landschaft wären die anteiligen 

(55 %) Kosten 54'255 Franken geringer ausgefallen. 

Menge 

Je höher die Anzahl von Patientinnen und Patienten, welche planbare Spitalleistungen in 

Spitälern des Kanton Basel-Stadt (mit höherer Baserate als der Referenztarif BL) in An-

spruch nehmen, umso höher werden die Kosten der vollen Freizügigkeit sein. 

Insbesondere der steigende Anteil des USB an der Grundversorgung der Wohnbevölkerung 

des Kanton Basel-Landschaft ist als Kostentreiber zu identifizieren. Diese Patientenströme 

können nur zum Teil beeinflusst werden. Zum einen ist zu berücksichtigen, dass die gleich-

wertige Leistung im Kanton Basel-Landschaft in erreichbarer Nähe angeboten werden muss 

(hier in der Regel das KSBL). 

  

 

20 7'000 zusätzliche ausserkantonale KoGu in den bestehenden Prozessen und Mengengerüsten würde rund 

25–30 zusätzliche KoGu pro Tag (Arbeitstag) bedeuten, bzw. rund eine Verdreifachung des bestehenden Volu-

mens von etwa 10 KoGu pro Tag. Der ärztliche Aufwand wird bei einer Stunde pro Tag liegen (2 Min pro KoGu im 

Mittel). Die administrative Erfassung und Prüfung benötigt bei e-KoGu 2–3 Minuten (inkl. Rückfragen) sowie die 

Papier-KoGu für Ausdrucken, Vorlage, Einscannen und Ablage eher 5–6 Min pro KoGu. Für 25–30 zusätzliche 

KoGu pro Tag beträgt der administrative Aufwand (50:50 Papier vs. e-KoGu) 30–45 Min plus 75–90 Min pro Tag 

(ca. 2 Stunden). In der Summe entspricht das einem Personalaufwand von ca. 5 Stunden Arzt pro Woche = 0,12 

FTE und 10 Stunden Admin pro Woche = 0,24 FTE. 

https://bl-api.webcloud7.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/spitaeler-und-therapieeinrichtungen/spitaltarife-referenztarife/dateien-referenztarife/referenztarife-2025.pdf
https://bl-api.webcloud7.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/spitaeler-und-therapieeinrichtungen/spitaltarife-referenztarife/dateien-referenztarife/referenztarife-2025.pdf
https://bl-api.webcloud7.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/spitaeler-und-therapieeinrichtungen/spitaltarife-referenztarife/dateien-referenztarife/referenztarife-2025.pdf
https://www.gesundheitsversorgung.bs.ch/spitaeler/finanzierung/Tarife.html
https://www.gesundheitsversorgung.bs.ch/spitaeler/finanzierung/Tarife.html
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6.2.1.2 Betriebliche Effizienz volle Patientenfreizügigkeit 

[Siehe dazu Handbuch Kapitel 6.2.2.] 

Aus betrieblicher Sicht kann mit der bestehenden Regelung der Aufwand sowohl für die Ver-

waltung als auch die Patienten/niedergelassenen Ärzte/Spitäler im Rahmen der Kostengut-

sprachen erheblich reduziert werden (Kostengutsprachen sind nur nötig für BL-Patienten die 

ausserhalb des GGR behandelt werden und auf welche die Regelungen zur Kostengutspra-

che zutreffen). 

Auf der anderen Seite wird auf nicht unerhebliche Kosteneinsparungen für den Kantonshaus-

halt in Millionenhöhe verzichtet. 

6.2.2 Schritt 2: Ursachenanalyse – Gemeinwirtschaftliche Leistungen (GWL) 

6.2.2.1 Kostentreiber GWL 

Einnahmenseite 

Die GWL sind in der Regel als Maximalbetrag in der Leistungsvereinbarung fixiert. Auf dieser 

Grundlage werden Abschlagzahlungen geleistet. Im nachfolgenden Reporting wird kontrol-

liert, wie hoch die IST-Ausgaben waren. Das AfG fordert Überzahlungen aus den Abschlags-

zahlungen zurück. 

Daher sind allfällige Rückforderungen des Kanton Basel-Landschaft gegenüber den Leis-

tungserbringern im Nachgang zum GWL-Reporting als mögliche «Einnahmen» zu zählen.  

In Abstimmung mit der Finanzkontrolle des Kanton Basel-Landschaft liegt dem GWL-Report-

ing ein Prüfkonzept zugrunde, welches seit einem Jahr umgesetzt wird. Eine weitere «Opti-

mierung» der Einnahmenseite ist nicht zu erwarten. 

Ausgabenseite 

Als Kostentreiber bei den gemeinwirtschaftlichen Leistungen sind 

a) die Leistungsmenge; 

b) der Preis pro Mengeneinheit zu identifizieren. 

Zu a) Leistungsmenge 

Ob und in welchem Umfang der Kanton Basel-Landschaft GWL bestellt ist zum einen abhän-

gig vom Leistungsangebot und zum anderen von der Leistungsnachfrage. 

Das Leistungsangebot kann in der Regel mit den Leistungsanbietern anhand einer Ober-

grenze (Globalbudget, Kostendach, Pauschalbetrag) fixiert werden. Soweit dies nicht mög-

lich ist, besteht das Risiko, dass über eine Ausweitung der Leistungsmenge die Kosten stei-

gen. 

Die Nachfrage nach GWL wird bestimmt durch die Präferenzen des Landrates und damit der 

Kantonsbevölkerung. Den Rahmen bilden zum einen der Art. 49 Abs. 3 KVG sowie die GWL-

Prinzipien des Kanton Basel-Landschaft. 

Innerhalb dieser Rahmenbedingung ist der Landrat frei, gemeinwirtschaftliche Leistungen zu 

bewilligen. 
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Zu b) Preis pro Mengeneinheit 

Die GWL sind in der Regel personalintensive Leistungen. Mit der Teuerung der letzten Jahre 

und dem Teuerungsausgleich bei den Löhnen hat sich die GWL-Erbringung für die Leis-

tungserbringung verteuert (Stückpreis steigt). Es ist zu erwarten, dass die Leistungserbringer 

diese Teuerung durch eine Erhöhung der Preise für die GWL ausgleichen möchten. 

Darüber hinaus streben die Spitäler an, die Kostenbeteiligung der Kantone an der Weiterbil-

dung für Assistenzärztinnen und -ärzte über höhere GWL-Ausgleichszahlungen pro Ausbil-

dungsjahr zu erhöhen. 

6.2.2.2 Betriebliche Effizienz GWL 

Die Umsetzung der GWL-Verhandlungen und des GWL-Reportings erfolgt innerhalb des 

Amts für Gesundheit mit einem Personalkosteneinsatz von rund 39'000 Franken pro Jahr. 

Rund 0,3 VZÄ administrieren sowohl die periodischen Verhandlungen als auch das Report-

ing und die Durchführung der Nachforderungen. 

Dem administrierten Budget von rund 32 Millionen Franken pro Jahr steht ein Personal-

budget von rund 40'000 Franken (0,1 % des administrieren Budgets) gegenüber. 

Mit der erhöhten Standardisierung und Konzentrierung der Prozesse (siehe Kapitel 6.1.1.2) 

ist insbesondere eine Effizienzsteigerung im Bereich der Vorbereitung zur Entscheidungsfin-

dung (RRB/LRV) als auch bei der Entscheidungsfindung zu erwarten (Regierungsrat und 

Landrat). In Zusammenarbeit mit der Finanzkontrolle sind die Prüfprozesse weiter standardi-

siert und optimiert worden. 
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6.2.3 Schritt 2: Ursachenanalyse – WFV 

6.2.3.1 Kostentreiber WFV 

Einnahmenseite 

Zu den «Einnahmen» werden Vergütungen aus der WFV für die tatsächliche Weiterbildung 

von Assistenzärztinnen und -ärzten in BL verstanden. Aktuell (Stand 2023) präsentiert sich 

die Rechnung wie folgt: 

 

Abbildung 6: GDK  
Erläuterung: Bei 292'817 Kantonseinwohnenden und schweizweit gemittelten Kosten pro Einwohnerin und Einwohner von 
~19,78 Franken würden dem Kanton Basel-Landschaft 3'696'150 Franken für die Weiterbildung «seiner» 246,41 FTE Assis-
tenzärztinnen und -ärzten gutgeschrieben. 

 
Weitere Einnahmen in diesem Bereich würden innerhalb einer allfälligen «Abgeltungsverein-

barung» mit dem Kanton Basel-Stadt geregelt21. Dieser soll insbesondere der Grundsatz der 

«Verursacherfinanzierung» gemäss §§ 3 & 9, FHG (SGS 310) zu Grunde gelegt werden: 

• Dazu gehören einerseits Rückzahlungen seitens BS, welche dem Kanton Basel-

Landschaft für die Ärztinnen und Ärzte zustehen, welche im bikantonal getragenen 

UKBB weitergebildet werden, deren Anzahl FTE jedoch innerhalb der WFV derzeit 

allein dem Standortkanton Basel-Stadt gutgeschrieben wird. Stand 2023 müsste dem 

Kanton Basel-Landschaft ein jährlicher Anteil von 625'050 Franken vergütet werden. 

• Andererseits sollen anteilsmässig die Kosten vergütet werden, welche BL infolge der 

vollen Patientenfreizügigkeit zwischen BL und BS entstehen. Diese sind verursacht 

 

21 Siehe LRV 2018/444 

https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/310
https://baselland.talus.ch/de/dokumente/geschaeft/bac29f21e6a24a8287e306238eb4af7b-332
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durch die hohe Baserate22 und allf. Zusatzkosten für Baselbieter Patientinnen und Pa-

tienten, welche sich z. B. für «Bagatellfälle»23 im USB behandeln lassen. Die vom 

Landrat hierfür veranschlagte Mindestvergütung soll jährlich 750'000 Franken24 betra-

gen. 

Ausgabenseite 

Zu den «Ausgaben» werden die Kosten für die WFV verstanden, die dem Kanton für solidari-

sche Beiträge an die Weiterbildung von Assistenzärztinnen und -ärzten anfallen würden. Ak-

tuell präsentiert sich die Rechnung wie folgt (Stand 2023): 

 

Abbildung 7: GDK  
Erläuterung: Bei 292'817 Kantonseinwohnenden und schweizweit gemittelten Kosten pro Einwohnerin und Einwohner von 
~19,78 Franken müsste der Kanton Basel-Landschaft an die WFV 5'793'788 Franken entrichten bzw. 386.25 FTE Assistenzärz-
tinnen und -ärzte ausbilden. 

 
Die Differenz von etwa 2,1 Millionen Franken (Stand 2023) aus den auszubildenden 386,25 

FTE = 5'793'788 Franken (Soll) und den tatsächlich weitergebildeten 246,41 FTE = 

3'696'150 Franken (Ist) stellt (Stand 2023) die Bruttoausgabe dar. 

 

22 Für die Definition siehe Swiss DRG: Wichtige Begriffe 

23 Eingriffe und Behandlungen, für die der Kanton auch mit anderen Spitälern auf der gleichlautenden Spitalliste 

BS/BL eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen hat. 

24 Siehe LRB Nr. 2451 vom 11. Mai 2023 zur LRV 2018/444 

https://www.swissdrg.org/de/ueber-uns/kommunikation-1/wichtige-begriffe
https://baselland.talus.ch/de/dokumente/geschaeft/28882ece66844a6eb4345d3602624595-332
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschaefte/geschaefte-ab-juli-2015?url=https%3A%2F%2Fbaselland.talus.ch%2Fde%2Fpolitik%2Fcdws%2Fgeschaeft.php%3Fgid%3D4cb4787acef4404cad36a17f79f2a12d
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6.2.3.2 Betriebliche Effizienz WFV 

Die WFV an sich ist eine starre Regelung, die sich im Sinne einer Produktionseffizienz oder 

im Sinne einer Kostenminimierung nur dadurch beeinflussen lässt, dass der Kanton ihr nicht 

beitritt. Dies widerspricht aber dem vorbehaltenen Willen des Landrates25. 

Allenfalls liesse sich mit den verwendeten Produktionsfaktoren (= jährliche Abgeltung an Spi-

täler für die Weiterbildung von Assistenzärztinnen und -ärzten) dann mehr Output (= verbes-

serte Erreichbarkeit und erhöhte Anzahl von Fachärztinnen und Fachärzten, insb. Grundver-

sorgende) erzielen, wenn z. B. die Höhe der Abgeltung abgestuft nach angestrebtem Weiter-

bildungstitel entrichtet würde oder wenn sie an eine Verpflichtung der Ärztinnen und Ärzte 

gebunden wäre, ihre Tätigkeiten im Kanton Basel-Landschaft auszuüben (für eine gewisse 

Zeit). Solche Aspekte werden in Kapitel 6.3 vertieft adressiert. 

6.2.4 Schritt 2: Ursachenanalyse – Leistungsaufträge und Beiträge 

6.2.4.1 Kostentreiber Leistungsaufträge und Beiträge 

Ausgabenseite 

Die Ausgaben für stationäre Behandlungen für den Kanton Basel-Landschaft sind seit dem 

Jahr 2014 mit 354 Millionen Franken auf 409 Millionen Franken im Jahr 2023 um 15,5 Pro-

zent gestiegen. 

Folgende Kostentreiber für die stationären Ausgaben des Kanton Basel-Landschaft lassen 

sich identifizieren: 

a) Bevölkerungswachstum 

b) Teuerung 

c) Überinanspruchnahme stationär 

a) Bevölkerungswachstum 
Die Bevölkerungszahl des Kanton Basel-Landschaft ist in den letzten zehn Jahren von 

280’000 (31.12.2013) auf 301'000 (31.12.2023) angestiegen. Dies entspricht einem Anstieg 

von 7,5 Prozent. Dieses Bevölkerungswachstum bildet sich entsprechend im Anstieg der 

Beiträge für stationäre Spitalleistungen ab. 

b) Teuerung 

Im gleichen Zeitraum ist der Landesindex der Konsumentenpreise um 5,4 Prozent angestie-

gen. 

c) Überinanspruchnahme stationär 
Der Versorgungsplanungsbericht 2021 (Akutsomatik) identifiziert für die GGR eine Überinan-

spruchnahme von stationären Leistungen von rund 20 %. 

Mit der Umsetzung der gleichlautenden Spitallisten 2021 (Akutsomatik), 2024 (Psychiatrie) 

und voraussichtlich 2025 (Rehabilitation) sowie der damit verbundenen Leistungsauftrags-

vergabe konnte keine Dämpfung der Ausgabenentwicklung erreicht werden. Zu diesem Ana-

lyseergebnis kommt die «Wirkungsanalyse GGR 2025», welche von den Regierungen BS 

und BL in Auftrag geben wurde. 

6.2.4.2 Betriebliche Effizienz Leistungsaufträge und Beiträge 

Mit der Umsetzung der Vergabe der Leistungsaufträge im Rahmen der gleichlautenden Spi-

tallisten konnte die Expertise der Spitalplanungsabteilungen beider Kantone gebündelt wer-

 

25 Siehe LRB Nr. 2451 vom 11. Mai 2023 zur LRV 2018/444 

https://chance-gesundheit.ch/de/heute
https://baselland.talus.ch/de/dokumente/geschaeft/28882ece66844a6eb4345d3602624595-332
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschaefte/geschaefte-ab-juli-2015?url=https%3A%2F%2Fbaselland.talus.ch%2Fde%2Fpolitik%2Fcdws%2Fgeschaeft.php%3Fgid%3D4cb4787acef4404cad36a17f79f2a12d
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den. Damit war es möglich, den steigenden Anforderungen an die Vergabe von Leistungs-

aufträgen durch das Bundesrecht Rechnung zu tragen. Darüber hinaus konnte die neu not-

wendige Versorgungsplanung in einem neuen Team GGR – getragen von beiden Kantonen 

– gebündelt werden. Auch die Implementierung einer gemeinsam umgesetzten digitalen Be-

werbungsplattform trägt wesentlich zu einer Effizienzsteigerung im Rahmen der Erstellung 

der Spitallisten bei. 

Dem stehen Effizienzverluste durch die Koordination der Prozesse von zwei Verwaltungen 

sowie zwei politischen Entscheidungsträgern gegenüber. Dies wird z. B. deutlich an der Zahl 

von Teamsitzungen, Steuerungs- und Lenkungsgruppensitzungen sowie der Koordination 

der Fachkommission GGR. 

Abstimmungsgremien GGR 2024 

Gremium 
Anzahl Sitzun-

gen pro Jahr 

Teilnehmende 

(Durchschnitt) 

Dauer in Stun-

den 

Leitungsausschuss 8 10–14 2–3 

Steuerungsgruppe 10 6–8 1,5 

Kerngruppe 30 4–6 1 

Fachkommission (Be-

teiligung Verwaltung) 
3–4 2–3 2–4 

 
Die betriebliche Effizienz leidet dabei zunehmend an der unterschiedlichen Arbeitskultur und 

ressourcenmässigen Ausstattung der beiden Verwaltungen. Der lösungsorientierten Arbeits-

weise des AfG steht zunehmend die in der Tendenz strukturerhaltende Arbeitsweise des GD 

BS gegenüber. 

Beiträge 
Aufgrund der hoch standardisierten Prozesse (automatisierte Rechnungsprüfung und -frei-

gabe) erfolgt sowohl die Leistungsabrechnung als auch das Leistungscontrolling effizient. 

Wo möglich werden die Prozesse weiter standardisiert und laufend überprüft. Ohne die weit-

gehende Standardisierung der Prozesse wäre die Administration von über 60'000 Rechnun-

gen mit 0,9 Vollzeitäquivalenten undenkbar. 

 

6.3 Schritt 3: Erarbeitung von Massnahmen 

Erarbeitung möglicher betrieblicher, personeller, prozessbezogener und organisatorischer 

Massnahmen, welche dazu dienen können, das Wachstum der Kosten der Leistungserbrin-

gung zu bremsen und ggf. zu reduzieren oder Ertragssteigerungen zu erzielen. 

6.3.1 Vorgehen bei der Ableitung von Massnahmen 

6.3.1.1 Vorgehen bei der Ableitung von Massnahmen im Bereich volle Freizü-

gigkeit 

Im Rahmenkonzept «Gesundheit BL 2030» des Regierungsrates von November 2024 wird in 

Kapitel 8.14 die Zeitplanung zur Weiterentwicklung GGR inkl. Spitalliste 2.0 vorgestellt. Auf 

dem vorgestellten Zeitplan basiert das nachfolgend dargestellte Vorgehen zur Ableitung von 
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Massnahmen im Bereich der vollen Freizügigkeit. Diese Massnahmen sind Teil der Arbeits-

prozesse zur Erstellung der nächsten akutsomatischen Spitalliste. Das Inkrafttreten dieser 

Spitalliste ist für den 1. Januar 2027 geplant. 

Vorgehensschritt Wer Bis wann 

Zusammenstellung der Erkenntnisse 

aus der Wirkungsanalyse 

AfG Q1 2025 

Abstimmung der Erkenntnisse mit dem 

Kanton BS (gemeinsames Verständnis 

der Analyseergebnisse) 

AfG/GD BS Q1 2025 

Berücksichtigung der Erkenntnisse in 

den Kriterien und deren Anwendung 

zur Vergabe von Leistungsaufträgen 

zur Spitalliste 2.0 

AfG/GD BS Q1 2025 

Abstimmung der Kriterien und deren 

Anwendung mit dem Kanton BS (ge-

meinsames Verständnis der Kriterien 

und der Anwendung) 

AfG/GD BS Q2 2025 

Modellierung der Auswirkungen auf die 

Vergabe von Leistungsaufträgen zur 

gleichlautenden Spitalliste 

AfG Q2 2025 

Beschluss der Bewerbungskriterien 

und deren Anwendung zur Reduktion 

der Ineffizienzen für den Kanton BL 

DV VGD/DV GD Q2 2025 

Falls kein gemeinsamer Beschluss 

möglich: Differenzbereinigungsverfah-

ren nach § 20 Staatsvertrag (SGS 

930.001).  

VGD/GD BS unter Be-

teiligung Präsident 

Fachkommission GGR 

Q3 2025 

 

Falls keine Einigung mit den Kanton BS zur Anwendung von Kriterien zur Vergabe von Leis-

tungsaufträgen im Rahmen gleichlautender Spitallisten zustande kommt, wird der Kanton 

Basel-Landschaft ein eigenständiges Bewerbungsverfahren zur Spitalliste Basel-Landschaft 

in Q4/25 oder Q1/26 eröffnen. Dabei werden die Vergabekriterien zur Anwendung kommen, 

welche die Erkenntnisse der Wirkungsanalyse aus Sicht des Kantons Basel-Landschaft mög-

lichst optimal erfüllen und die Empfehlungen der GDK zur Spitalplanung berücksichtigen. 

 

6.3.1.2 Vorgehen bei der Ableitung von Massnahmen im Bereich GWL 

Das Vorgehen zur Ableitung von Massnahmen im Bereich der GWL muss bestehende Ver-

tragsinhalte und -laufzeiten berücksichtigen. Die bestehenden GWL-Leistungsvereinbarun-

gen laufen per 31. Dezember 2025 aus. Somit ist zwischen einem kurzfristigen Vorgehen 

und einem mittelfristigen Vorgehen im Bereich der GWL zu unterscheiden. 

Kurzfristiges Vorgehen 

Vorgehensschritt Wer Bis wann 

Mandatierung zur Verlängerung der beste-

henden GWL-Leistungsvereinbarungen um 

zwei Jahre 

AfG/RR Q1 2025 

https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/930.001
https://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/themen/spitalplanung/EM-Spitalplanung_revidiert_20220520_def._d.pdf
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Verhandlungen zur Verlängerung der be-

stehenden Leistungsvereinbarung 

AfG/Leistungserbringer Q2 2025 

Landratsbeschluss – Ausgabenbewilligung 

GWL-Periode 2026/2027 auf dem Niveau 

der Vorperiode 

Landrat Q3 2025 

Abschluss der Leistungsvereinbarungen für 

die Leistungsperiode 2026/2027 

AfG/Leistungserbringer Q4 2025 

 
Mit der Verlängerung der Leistungsvereinbarungen um zwei Jahre auf dem Niveau der Vor-

periode besteht für die Leistungserbringer Planungssicherheit für zwei weitere Jahre. Zudem 

ermöglicht sie dem AfG, Neuverhandlungen mit den Leistungserbringern aufzunehmen. Da-

bei können sowohl konzeptionelle Überlegungen aus dem Rahmenkonzept «Gesundheit BL» 

2030 als auch Vorgaben aus der Finanzstrategie des Regierungsrats berücksichtigt werden. 

Mittelfristiges Vorgehen (GWL-Periode 2028 bis 2031) 
Gemeinwirtschaftliche Leistungen werden für eine befristete planbare Periode vom Kanton 

Basel-Landschaft bestellt und im Rahmen einer Leistungsvereinbarung fixiert. Vor Ablauf der 

Leistungsvereinbarung prüft das Amt für Gesundheit, ob die Aufgabe auch in Zukunft wahr-

genommen werden muss, d. h. ob weiterhin ein öffentliches Interesse an der Wahrnehmung 

der Aufgaben besteht. 

Diese Aufgabenprüfung wird im Verlauf des Jahres 2026 für alle bestehenden GWL erfolgen 

(siehe dazu auch Zeitplan des Rahmenkonzepts «Gesundheit BL 2030», Kapitel 8.17).  

Vorgehensschritt Wer Bis wann 

Aufgabenprüfung GWL AfG Q2/26 

Konzeptionelle Weiterentwicklung (u.a. Ret-

tung, Notfall, …) 

AfG/Leistungserbringer Q2/26 

Dialog mit Leistungserbringern Leistungserbringer AfG Q4/25 bis Q2/26 

Mandatierung für die GWL-Leistungsverein-

barungen der Jahre 2028 bis einschliess-

lich des Jahres 2031 

AfG/RR Q4 2026 

Verhandlungen zur Verlängerung der Leis-

tungsvereinbarungen 

AfG/Leistungserbringer Q4/26 und Q1/27 

Landratsbeschluss – Ausgabenbewilligung 

GWL-Periode 2028 bis 2031 

Landrat Q3 2027 

Abschluss der Leistungsvereinbarungen für 

die Leistungsperiode 2028 bis 2031 

AfG/Leistungserbringer Q4 2027 

 
Im Zeitraum von September 2025 bis Juni 2026 findet die Aufgabenprüfung anhand der 

GWL-Prinzipien und der konzeptionellen Weiterentwicklungen einzelner GWL statt. Diese 

konzeptionelle Weiterentwicklung ist eingebettet in das Rahmenkonzept «Gesundheit BL 

2030» des Regierungsrates sowie in die Finanzstrategie des Kantons BL. 

6.3.1.3 Vorgehen bei der Ableitung von Massnahmen im Bereich WFV 

Die Massnahmen leiten sich direkt aus dem vorbehaltenen Landratsbeschluss26 betreffend 

den Beitritt zur WFV ab.  

 

26 LRB Nr. 2151 

https://baselland.talus.ch/de/dokumente/geschaeft/28882ece66844a6eb4345d3602624595-332
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Bei einem «Nicht-Zustandekommen» der Einigung mit dem Kanton Basel-Stadt gemäss Vor-

behalt können im Bereich der ärztlichen Weiterbildung z. B. folgende weiteren Massnahmen 

vorgesehen werden: 

• Der Verzicht auf einen Beitritt zur WFV. 

• Die Schaffung von Anreizen, um den Bedarf an Ärztinnen und Ärzten mit Weiterbildungs-

titeln sowie die erforderliche Qualität bei geringeren Kosten abzudecken bzw. die Be-

darfsabdeckung und Qualität bei gleichbleibenden Kosten zu verbessern. 

 

Ableitung des Bedarfs: 
Gemäss Erkenntnissen des BAG27 zum «bedarfsorientierten (need based) Ansatz» richtet 

sich das Weiterbildungsangebot «weitgehend nach den funktionalen Bedürfnissen der Wei-

terbildungsstätten (Spitäler). Diese benötigen die Assistenzärztinnen und Assistenzärzte zur 

Aufrechterhaltung des Normalbetriebs. Dabei ist offen, ob die funktionalen Bedürfnisse der 

Spitäler deckungsgleich sind mit dem Versorgungsbedarf der Bevölkerung. Es gibt Anzei-

chen dafür, dass in einzelnen Fachgebieten zu viele und in andern zu wenig Ärztinnen und 

Ärzte ausgebildet werden». 

Als erstes gilt es daher, weitere Kennzahlen für den «Bedarf» abzuleiten. Möglichkeiten hier-

für bieten z. B. die folgenden Betrachtungen: 

• Der Bedarf entspricht der Anzahl der sich im Schweizer Durchschnitt pro Einwohner aktu-

ell in Weiterbildung befindenden Assistenzärztinnen und -ärzte. Im Kanton BL bestände 

demnach (Stand 2023) ein «absoluter Bedarf» von 386 Assistenzärztinnen und -ärzten in 

Weiterbildung (siehe Tabellen in Kapitel 6.2.3.1). 

• Der Bedarf richtet sich nach Anzahl der sich in Schweizer Durchschnitt pro angestellter 

Spitalärztin oder angestelltem Spitalarzt in Weiterbildung befindlichen Assistenzärztin 

oder -arzt. Im Kanton BL bestände demnach (Stand 2022) ein «relativer Bedarf» von 

0,44 Assistenzärztinnen und -ärzten in Weiterbildung pro angestellte Ärztin oder ange-

stellter Arzt28. 

Anzahl total Anzahl Assistenz Quotient Theoret. Soll

Kantonsspital Baselland 398 184 0.46 175

Hospiz im Park 3 0 0.00 1

Psychiatrie Baselland 88 39 0.44 39

Klinik Arlesheim AG 73 24 0.33 32

Klinik ESTA 1 0 0.00 0

Hirslanden Klinik Birshof 10 5 0.46 5

Praxisklinik Rennbahn AG 23 6 0.27 10

Geburtshaus Tagmond GmbH 0 0 - 0

Geburtshaus ambra GmbH 0 0 - 0

Ergolz-Klinik 1 0 0.00 1

Vista Klinik 6 3 0.60 2

UKBB (hälftig berücksichtigt) 79 32 0.60 35

Total alle Spitäler BL 681 293 0.43 300

Total alle Spitäler BS 0.43

Total alle Spitäler CH 0.44  

 

27 siehe Seite 4 in : Ärztliche Weiterbildung  

28 BAG: Kennzahlen der Schweizer Spitäler  

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/berufe-gesundheitswesen/medizinalberufe/plattform-zukunft-aerztliche-bildung/bericht-themengruppe-koordination-aerztl.-weiterbildung.pdf.download.pdf/Bericht%20der%20Themengruppe%20Koordination%20der%20%C3%A4rztlichen%20Weiterbildung.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/zahlen-und-statistiken/zahlen-fakten-zu-spitaelern/kennzahlen-der-schweizer-spitaeler.html
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Abbildung 8: Zeitreihe der Kennzahlen der Schweizer Spitäler; konkret: Verhältnis der Spalten AT und AU in der entsprechen-

den Excel-Tabelle 

Erläuterungen: Theoret. Soll = Anzahl angestellte Ärztinnen oder Ärzte * Quotient aller CH-Spitäler 

Unklar bleibt, inwieweit «Belegärztinnen und -ärzte» in den Angaben der Datenquelle be-

rücksichtigt sind. Allerdings liegt die Vermutung nahe, dass eine durch ihre Nichtberücksichti-

gung allfällig resultierende Ungenauigkeit insbesondere in der statistischen Betrachtung «alle 

Spitäler CH» ausgeglichen würde. 

• Der Bedarf wird aus Betrachtungen des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums 

OBSAN abgeleitet. So kommt der «OBSAN Bericht 05/202329» in Kapitel 4.1.6 in Bezug 

auf das Total der Fachärzte zum Schluss, dass «unter den getroffenen Annahmen der 

Bestand im Jahr 2023 den Bedarf decken bzw. sogar darüber zu liegen kommen würde. 

Dies jedoch nur aufgrund einer weiterhin relativ hohen Einwanderung von ausländischen 

Fachärztinnen und Fachärzten. Setzte man diese Einwanderung auf null, so käme der 

zukünftige (2030) Bestand schweizweit auf 14 %–23 % unter dem Bedarf zu liegen». 

• Der Bedarf richtet sich nach dem Bereich «Hausarztmedizin» aus. Hierzu kommt das 

OBSAN im Kapitel 4.2 des oben erwähnten Berichts zum Schluss, dass der Bestand im 

Jahr 2030 auf schweizweit 33 %–41 % unter dem Bedarf zu liegen käme30. 

Zusammenfassend ist der tatsächliche Bedarf an weiterzubildenden Assistenzärztinnen und 

-ärzten wohl ein Konglomerat aus verschiedenen Betrachtungen. Es empfiehlt sich aus Sicht 

der Autoren dieses Berichts, die Thematik z. B. mit der «Fachkommission GGR31» zu spie-

geln, die sich aus Fachleuten verschiedenster Fachrichtungen zusammensetzt. 

Ableitung des Qualitätsbegriffs: 
Qualitative Anforderungen an ärztliche Weiterbildungsstätten sind in Art. 39 ff. der Weiterbil-

dungsverordnung (WBO) des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung 

(SIWF) festgelegt. 

Ableitung der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel: 
Für allfällige «alternative Massnahmen» stehen gemäss AFP 2024–2027 im Bereich der as-

sistenzärztlichen Weiterbildung in Spitälern jährliche Beträge von rund 5,3 Millionen Franken 

zur Verfügung, sowie zusätzlich netto rund 0,8 Millionen Franken, falls der Beitritt zur WFV 

nicht zustande kommen sollte: 

Jährliche Beiträge an die assistenzärztliche Wei-

terbildung (Stand 2023; in Mio. Franken) 

Ausgabenbewilligung  Referenz 

KSBL 3,3 LRV 2022/5 

PBL 0,6 LRV 2022/629 

UKBB 1,0 LRV 2021/703 

Privatspitäler BL 0,4 LRV 2022/614 

Total 5,3  

 

Jährliche Kosten für einen Beitritt zur WFV (Stand 

2023; in Mio. Franken) 

Ausgabenseitig  Einnahmenseitig  

1) Kosten für Weiterbildung von Assistenzärztinnen 

und -ärzten in BL 

5,8 an WFV  3,7 von WFV  

 

29 Siehe OBSAN Bericht 05/2023: Zukünftiger Bestand und Bedarf an Fachärztinnen und -ärzten in der Schweiz  

30 Auch andere Fachgebiete (ausser die Orthopädie) würden im Jahr 2030 eine Unterdeckung aufweisen. 

31 VGD Regierungsrätliche Kommissionen 

https://www.siwf.ch/files/pdf7/wbo_d.pdf
https://www.siwf.ch/ueber-das-siwf/portraet.cfm
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschaefte/geschaefte-ab-juli-2015?url=https%3A%2F%2Fbaselland.talus.ch%2Fde%2Fpolitik%2Fcdws%2Fgeschaeft.php%3Fgid%3De9c29a382b494be39e0587d374d6ce81
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschaefte/geschaefte-ab-juli-2015?url=https%3A%2F%2Fbaselland.talus.ch%2Fde%2Fpolitik%2Fcdws%2Fgeschaeft.php%3Fgid%3D7da7edbe697f4e00a3c836461da3f382
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschaefte/geschaefte-ab-juli-2015?url=https%3A%2F%2Fbaselland.talus.ch%2Fde%2Fpolitik%2Fcdws%2Fgeschaeft.php%3Fgid%3D78db81d631164512a7f7b913c0d7c542
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschaefte/geschaefte-ab-juli-2015?url=https%3A%2F%2Fbaselland.talus.ch%2Fde%2Fpolitik%2Fcdws%2Fgeschaeft.php%3Fgid%3D0912aeb144374c3f8c2df81f08850e46
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/berufe-gesundheitswesen/medizinalberufe/gremium_kaew/obsan_05-2023.pdf.download.pdf/Obsan_05_2023_BERICHT.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/behoerdenverzeichnis/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion-regierungsraetliche-kommissionen
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Jährliche Kosten für einen Beitritt zur WFV (Stand 

2023; in Mio. Franken) 

Ausgabenseitig  Einnahmenseitig  

2) Rückzahlungen seitens BS für Ärztinnen und Ärzte 

im UKBB  

 0,6  

3) Vergütung von Kosten BL u.a. infolge der vollen 

Patientenfreizügigkeit.  

 Mind. 0,7 (LRB Nr. 2151 

vom 11. Mai 2023) 

Saldo (Nettoausgabe) 0,8   

 

6.3.1.4 Vorgehen bei der Ableitung von Massnahmen im Bereich Leistungsauf-

träge und Beiträge 

Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass die Synergien im Rahmen der Leistungsauftragsver-

gabe durch die enge Zusammenarbeit mit dem Kanton Basel-Stadt ausgeschöpft sind. Eine 

Beendigung der Zusammenarbeit (Massnahme) würde auf der einen Seite die Prozesseffizi-

enz durch den Wegfall von Abstimmungsrunden mit BS erhöhen. Auf der anderen Seite 

müssten vorhandene Prozesse der Arbeitsteilung wieder voll in das AfG integriert werden. 

Von daher wird auf eine Ableitung von Massnahmen zur Verbesserung der betrieblichen Effi-

zienz verzichtet. Im Fokus bleiben daher Massnahmen im Bereich der Verbesserung der 

Ausgabenentwicklung. 

Eine Grundlage für die Ableitung von Massnahmen im Bereich Leistungsaufträge und Bei-

träge bildet die «Wirkungsanalyse GGR 2025». Die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirek-

tion sieht sich aufgrund der Ergebnisse der «Wirkungsanalyse GGR» darin bestätigt, dass 

die Forcierung der Ambulantisierung stationärer akutsomatischer Leistungen die prioritär um-

zusetzende Massnahme ist, um die Kosteneffizienz in der stationären Leistungserbringung 

und damit im Bereich Leistungsaufträge zu erhöhen. 

Die forcierte Ambulantisierung ist wesentlicher Bestandteil des Massnahmenplans des Rah-

menkonzepts «Gesundheit BL 2030». Daran hat sich auch die Vergabe von Leistungsaufträ-

gen (siehe Kapitel 6.3.1.1) im Rahmen der Spitalliste 2.0 zu orientieren. Der Prozess der 

Leistungsauftragsvergabe zur Spitalliste 2.0 ist im oben genannten Kapitel beschrieben. Die 

nachfolgende Abbildung beschränkt sich auf das Vorgehen bei der Ableitung von Massnah-

men im Bereich der Ambulantisierung von stationären Leistungen. 

Vorgehensschritt Wer Bis wann 

Zusammenstellung der Erkenntnisse 

aus der Wirkungsanalyse 

AfG Q1 2025 

Abstimmung der Erkenntnisse mit dem 

Kanton BS (gemeinsames Verständnis 

der Analyseergebnisse) 

AfG/GD BS Q1 2025 

Berücksichtigung der Erkenntnisse in 

der Umsetzung von Massnahmen zur 

Ambulantisierung 

AfG/GD BS Q2 2025 

Konzeptionelle Ausarbeitung von Mas-

snahmen zur Ambulantisierung mit 

KSBL und Interessensgruppen 

AfG/KSBL/Dialogplatt-

form 

Q3 2025 

Konzeptionierung der Steuerungs-

massnahme «Verlagerungsdialog» 

Psychiatrie zur Optimierung der Bei-

träge «psychiatrische Tageskliniken» 

AfG/GD BS Q2 2025 

https://baselland.talus.ch/de/dokumente/geschaeft/28882ece66844a6eb4345d3602624595-332
https://bl-api.webcloud7.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/download-newsletter/241125-gesundheit-bl-2030.pdf
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Diskussion der Steuerungsmassnah-

men mit psychiatrischen Kliniken im 

Rahmen des «Verlagerungsdialoges» 

AfG/GD BS/Spitäler Q3 2025 

 
Die Ableitung von Massnahmen erfolgt im Rahmen der Umsetzung des Rahmenkonzepts 

«Gesundheit 2030» durch die Projektleitung im Team der Abteilung Spitäler und Therapie-

einrichtungen des Amts für Gesundheit. Neben der konzeptionellen Vorbereitung durch das 

Amt für Gesundheit sowie das Kantonsspital Baselland werden über die Dialogplattform Ge-

sundheit Baselland die Interessensgruppen in die Ableitung von Massnahmen eingebunden. 

Die Konzeptionierung von Steuerungsmassnahmen zur Optimierung der Beiträge zu den 

psychiatrischen Tageskliniken erfolgt durch die Abteilung Spitäler und Therapieeinrichtungen 

in Koordination mit dem Bereich «Gesundheitsversorgung» des GD Basel-Stadt. Die Diskus-

sion und Umsetzung erfolgt im Rahmen des sogenannten «Verlagerungsdialog» auf Grund-

lage des Versorgungsplanungsberichtes Psychiatrie 2022. 

6.3.2 Beschreibung der möglichen Massnahmen 

6.3.2.1 Beschreibung der möglichen Massnahmen im Bereich volle Freizügig-

keit 

Innerhalb des Staatsvertrags (SGS 930.001) sind grundsätzlich zwei Massnahmen umsetz-

bar, um die Ineffizienzen im Bereich der vollen Freizügigkeit zu minimieren. 

a) Massnahmen im Rahmen gleichlautender Spitallisten 

b) Massnahmen im Rahmen nicht gleichlautender Spitallisten 

Wie in Kapitel 6.3.1.1 beschrieben sind kurzfristig Vergabekriterien für Spital-Leistungsauf-

träge zu definieren und die Reihenfolge der Anwendung (Anwendungskaskade) zu bestim-

men. 

Mittelfristig 
a) Massnahmen im Rahmen gleichlautender Spitallisten: 

Die Vergabe von Leistungsaufträgen erfolgt unter Berücksichtigung von Vergabekriterien. 

Diese sollen im Versorgungsplanungsbericht beschrieben werden und dienen den Spitälern 

als Grundlage im Bewerbungsverfahren. Den Spitälern ist transparent bekannt, welche Krite-

rien zur Vergabe der Leistungsaufträge angewendet werden. Eine mögliche Anwendungs-

kaskade möglicher Vergabekriterien zeigt folgende Abbildung. 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/medienmitteilungen/test-2
https://bl-api.webcloud7.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/spitaeler-und-therapieeinrichtungen/versorgungsplanung/dateien-versorgungsplanung/psychiatrische-versorgung.pdf
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Abbildung 9: Mögliche Anwendungskaskade der Vergabekriterien zur gleichlautenden Spitalliste 2.0. 

Mit dem Vergleich der schweregradbereinigten Fallkosten (Wirtschaftlichkeit) in Kombination 

der Mindestabdeckung laut Bedarfsanalyse (bedarfsgerechte Abdeckung) können, die aus 

Sicht des Kantons BL unnötigen Kosten, im Rahmen der gleichlautenden Spitallisten mini-

miert werden. Im Ergebnis werden ausgewählte Leistungsaufträge z. B. nicht an das teuerste 

Spital in der GGR vergeben. Erste Modellierungen zeigen, dass dies insbesondere Leis-

tungsaufträge in den Leistungsbereichen der Urologie und des Bewegungsapparates betref-

fen würde. In diesen Leistungsbereichen ist das Versorgungsangebot in der GGR besonders 

hoch. Die Versorgung der GGR-Patientinnen und Patienten wäre auch ohne den teuersten 

Leistungsanbieter in der GGR weiterhin sichergestellt. 

b) Massnahme im Rahmen nicht gleichlautender Spitallisten: Selektive Vergabe von 

Leistungsaufträgen an Spitäler, welche unnötig hohe Kosten für den Kanton Basel-Land-

schaft verursachen. 

Sollte der Kanton Basel-Landschaft ohne Abstimmung mit dem Kanton Basel-Stadt ein Be-

werbungsverfahren starten und eine Spitalliste erlassen, wäre eine spezifischere Umsetzung 

der Vergabekriterien denkbar. So könnten die an den teuersten Leistungsanbieter zu verge-

benden Leistungsaufträge reduziert werden. Die Zusatzkosten für den Kanton Basel-Land-

schaft könnten auf diese Weise weiter minimiert werden. 

Erste Modellierungen zeigen, dass dies insbesondere Leistungsaufträge in den Leistungsbe-

reichen der Urologie, Bewegungsapparates, Viszeralchirurgie, HNO und Gastroenterologie 

betreffen würde. In diesen Leistungsbereichen ist das Versorgungsangebot in der Region be-

sonders hoch. Die Versorgung der BL-Patientinnen und Patienten wäre auch ohne den teu-

ersten Leistungsanbieter in der GGR weiterhin sichergestellt. Die Spitalliste des Kanton Ba-

sel-Landschaft würde mindestens 70 Prozent des Bedarfs der BL-Bevölkerung abdecken. 

6.3.2.2 Beschreibung der möglichen Massnahmen im Bereich GWL 

Auf Grundlage der Aufgabenprüfung anhand der GWL-Prinzipien sowie der konzeptionellen 

Weiterentwicklung einzelner GWL-Leistungsbereiche lassen sich beispielhaft folgende mögli-

che Massnahmen zum Treiber «GWL» identifizieren. 
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Aufgabenprüfung 

GWL-Beschrieb Mögliche Massnahme 

KSBL: Weiterbildung bis 

zum ersten Facharzttitel 

Die jährlichen Pauschalen von 15'000 bzw. 24'000 Franken könnten 

dahingehend überprüft werden, ob eine Reduktion für die Ausbildung in 

Fachgebieten vorgesehen werden kann, welche eine Zulassungsregu-

lierung unterliegen. 

Dies betrifft insbesondere die Fachgebiete Orthopädie und HNO. Privatspitäler: Weiterbil-

dung bis zum ersten Fach-

arzttitel 

PBL: Weiterbildung bis 

zum ersten Facharzttitel 

PBL: Weiterbildung Assis-

tenzpsychologen 

UKBB: Weiterbildung bis 

zum ersten Facharzttitel 

UKBB: Unterdeckung am-

bulante Behandlungen 

Mit den ambulanten Anbietern (bspw. Kindertagesklinik Liestal) im Kan-

ton Basel-Landschaft wird eine Dezentralisierung «leichter Fälle» ange-

strebt. Darüber hinaus soll eine Analyse des «Verlagerungspotenzials» 

von ambulanten Fällen des UKBB in alternative ambulante Angebote 

erfolgen. 

 

Tageskliniken Psychiatrie Mit den gleichlautenden Spitallisten «Psychiatrie 2024» wird die Teil-

nahme der psychiatrischen Einrichtungen in der GGR im Rahmen der 

Leistungsvereinbarung verpflichtend. Dieser Dialog sieht vor, dass das 

Leistungsspektrum der tagesklinischen Angebote in der GGR abge-

stimmt wird und Synergiepotenziale erschlossen werden. 

Konzeptionell ist über eine Differenzierung der Tagespauschale zu ver-

handeln. So könnten für «stationär-ersetzende» Behandlungen höhere 

GWL-Leistungspauschalen ausgerichtet, jedoch für leichte Fälle auf 

eine Vergütung verzichtet werden. 

 

PBL: Dolmetscherdienste Übersetzungsapps (KI) bieten zunehmend alternative Möglichkeiten, 

Übersetzungsdienste zu ersetzen. Diese Alternativen werden noch 

nicht umgesetzt. Eine Prüfung kostengünstigerer Möglichkeiten könnte 

mit dem Amt für Migration (SID) angestossen werden. 

 

PBL und KSBL: «Patien-

tenmanagement» 

Einige dieser Leistungen sind ggf. neu Teil der Fallkostendefinition und 

-finanzierung gemäss KVG: Sie müssen/sollen daher nicht mehr (voll-

ständig) als GWL betrachtet werden. 
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Konzeptionelle Weiterentwicklung (zwei mögliche Massnahmen) 

Medizinische Notrufzentrale (MNZ) 
Im Rahmen des Dialogplattform Gesundheit Baselland ist von verschiedenen Interessens-

gruppen (Ärztegesellschaft, Apotheken, Spitäler, …) vorgesehen, die Rolle der MNZ zu prü-

fen und das Geschäftsmodell der MNZ weiterzuentwickeln. Vorschläge zur Weiterentwick-

lung werden bis Herbst 2025 vorliegen. 

Rettungsdienste 
Laut Rahmenkonzept «Gesundheit BL 2030» (Kapitel 8.8) ist vorgesehen das rettungs-

dienstliche Angebot mit der dezentralen Versorgungsstruktur respektive den 

Gesundheitszentren zu verknüpfen. Das Konzept soll bis zum 1. Quartal 2026 vorliegen. Im 

Rahmen der konzeptionellen Überarbeitung könnte geprüft werden, in wie weit die bestehen-

den Versorgungsgebiete der Rettungsdienste optimiert werden können, um den Bedarf an 

GWL zur Einhaltung der Hilfsfristen pro Rettungsdienst im Kanton BL zur reduzieren.  

6.3.2.3 Beschreibung der möglichen Massnahmen im Bereich WFV 

Der Beitritt zur WFV wurde durch den Landrat unter Vorbehalt beschlossen32. Die möglichen 

Massnahmen leiten sich aus diesem Vorbehalt ab: 

1. Die Zustimmung über den Beitritt des Kantons Basel-Landschaft zur WFV steht unter 

dem Vorbehalt, dass mit dem Kanton Basel-Stadt eine Vereinbarung über Ausgleichs-

zahlungen für das UKBB (aktuelle Schätzung rund 0,6 Mio. Franken) sowie über eine 

zusätzliche Ausgleichszahlung für die gewährte Freizügigkeit in der GGR im Ausmass 

von rund 0,8 Mio. Franken abgeschlossen werden kann. 

Nach Erfüllung dieser landrätlichen Forderung lassen sich die jährlichen Nettokosten 

für den Beitritt zur WFV von rund 2,1 Millionen Franken um etwa 1,4 Millionen Franken 

auf rund 0,7 Millionen Franken reduzieren (Stand 2023). Allerdings wird dies bereits im 

AFP 2024–2027 abgebildet, so dass sich allein durch die Umsetzung der vorbehalte-

nen Beschlüsse keine Auswirkungen auf die Erwartungsrechnungen ergeben würden. 

Gemäss Art. 2 der WFV richten die Standortkantone den Spitälern pro Jahr und Ärztin 

und Arzt in Weiterbildung (Vollzeitäquivalent) pauschal 15‘000 Franken aus, sofern die 

betreffende Ärztin/der betreffende Arzt im Zeitpunkt der Erlangung des Universitätszu-

lassungsausweises ihren/seinen Wohnsitz in einem der Vereinbarung beigetretenen 

Kanton hatte. Alternative Überlegungen zur Finanzierung der Weiterbildung von Assis-

tenzärztinnen und -ärzten können daher insbesondere dann greifen, wenn der Kanton 

BL der WFV nicht beitritt. 

2. Kein Beitritt zur WFV: Es entfallen für den Kanton BL Nettoausgaben von jährlich rund 

0,7 Millionen Franken (Stand 2023). Diese Variante ist im AFP 2024–2027 nicht abge-

bildet; die Umsetzung hätte daher direkte Auswirkungen auf die Erwartungsrechnun-

gen in der genannten Höhe. Hinweis: Die Variante steht grundsätzlich im Widerspruch 

zum landrätlichen Auftrag. 

3. Aufhebung der Unterstützung für die Weiterbildung von Assistenzärztinnen und -ärz-

ten: Es entfallen für BL zusätzlich jährliche Nettoausgaben von rund 5,3 Millionen Fran-

ken (Stand 2023). Diese Variante ist im AFP 2024–2027 nicht abgebildet; die Umset-

zung hätte daher direkte Auswirkungen auf die Erwartungsrechnungen in der genann-

ten Höhe, wäre aber aus Versorgungssicht derzeit nicht opportun. 

4. Erarbeitung alternativer Abgeltungsmodelle für die Weiterbildung von Assistenzärztin-

nen und -ärzten. Keine dieser Varianten ist im AFP 2024–2027 abgebildet. Ziel muss 

 

32 LRB Nr. 2151 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/medienmitteilungen/test-2
https://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/themen/gesundheitsberufe/medizinalberufe/aerztliche_weiterbildung/IKV_WFV_plenar_BeitrV_20141120_in_Kraft_d.pdf
https://baselland.talus.ch/de/dokumente/geschaeft/28882ece66844a6eb4345d3602624595-332
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sein, die im AFP dafür eingestellten Beträge einzuhalten bzw. zu unterschreiten. Eine 

detaillierte Quantifizierung allfälliger Budget-Unterschreitungen ist zum aktuellen Zeit-

punkt nicht möglich. 

Alternative Abgeltungsmodelle sind aktuell z. B.: 

4.1. Analog «Berner Modell33»: 

• Abgeltung von jährlich 15'000 Franken pro anerkanntes Weiterbildungszeugnis in 

der jeweiligen Weiterbildungsperiode. 

• Erlass je eines «Weiterbildungsquotienten» für die Bereiche Akutsomatik, Reha-

bilitation, Psychiatrie und universitäres Setting (der Quotient ist ein Mass für die 

«zu erbringende Weiterbildungsleistung» eines Leistungserbringers). Der Quoti-

ent berechnet sich – grob gesagt – aus dem Verhältnis der Einnahmen aus der 

OKP in Franken und der Summe der erbrachten Weiterbildungsleistung in Voll-

zeitäquivalenten. 

• Unterschreitet ein Leistungserbringer die zu erbringenden Weiterbildungsmass-

nahmen, leistet er eine Ausgleichszahlung in Höhe der Abgeltungspauschale 

(= 15'000 Franken p. a. pro Weiterbildungsassistenz). 

• Die Ausgleichszahlungen können für gezielte Fördermassnahmen (z. B. Erhö-

hung der Pauschale für Weiterbildungen in unterversorgten Fachrichtungen im 

Spital oder im ambulanten Setting) verwendet werden oder zu Gunsten des Kan-

tons BL, um die Kosten Weiterbildungsfinanzierung generell zu senken. 

4.2. Gezielte Förderung der Weiterbildung im perspektivisch unterversorgten Gebiet der 

medizinischen Grundversorgung. D. h. es werden nur Weiterbildungen von Assistenz-

ärztinnen oder -ärzten finanziert, welche einen Weiterbildungstitel als praktische Ärz-

tin/praktischer Arzt in der inneren Medizin oder in der Pädiatrie erreichen und – even-

tualiter – welche sich verpflichten, ihre Tätigkeit für eine gewisse Zeit (in ländlichen 

Gebieten) im Kanton Basel-Landschaft zu erbringen. 

6.3.2.4 Beschreibung der möglichen Massnahmen im Bereich Leistungsauf-

träge und Beiträge 

Zu unterscheiden sind mögliche Massnahmen zur Verbesserung der «betrieblichen Effizi-

enz» und mögliche Massnahmen zur Dämpfung des Kostenanstiegs «Ausgaben». 

Mögliche Massnahmen zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz (siehe Kapitel 

6.3.1.4) 

- Leistungsauftragsvergabe: Verzicht auf die Erstellung gleichlautender Spitallisten (im 

Rahmen des Staatsvertrages BL/BS zur Planung, Regulation und Aufsicht) 

Mit dem Verzicht auf die Erstellung gleichlautender Spitallisten kann die Koordination mit 

dem Partnerkanton BS im Rahmen der Vergabe von Leistungsaufträgen auf das rechtlich 

vorgesehene Mindestmass zurückgefahren werden. Die Zusammenarbeit mit dem Kanton 

Basel-Stadt beschränkt sich auf die Versorgungsplanung. Ob und in welchem Umfang eine 

Koordination im Rahmen des Staatsvertrages zu erfolgen hat, ist zu prüfen. 

- Verzicht auf die Zusammenarbeit auf Verwaltungsebene BS/BL im Rahmen des 

Staatsvertrages GGR 

Voraussetzung zur Umsetzung der Massnahme ist eine Kündigung des Staatsvertrags GGR. 

Die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsdepartement BS und dem Amt für Gesundheit BL 

 

33 Siehe: Kanton Bern: Ärztliche Weiterbildung: Informationen zur Weiterbildungsverpflichtung, Nov. 2022   

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi08eLM2MeJAxWKhf0HHRGDLjgQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.gsi.be.ch%2Fcontent%2Fdam%2Fgsi%2Fdokumente-bilder%2Fde%2Fdienstleistungen%2Fberufe%2Fweiterbildung%2Finformationen-weiterbildungsverpflichtung.pdf&usg=AOvVaw0UESIgp8wj_jZrMMoMEXXL&opi=89978449%20
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kann auf das Mass zurückgeführt werden, welches derzeit mit den übrigen Nachbarkantonen 

besteht. 

Mögliche Massnahmen zur Dämpfung des Kostenanstiegs «Ausgaben» 

Als Kostentreiber im Bereich Leistungsaufträge wurde die stationäre Überinanspruchnahme 

identifiziert (Kapitel 6.2.4.1). 

Der Versorgungsplanungsbericht 2021 (Akutsomatik) identifiziert für die GGR eine Überinan-

spruchnahme von stationären Leistungen von rund 20 %. Die «Wirkungsanalyse GGR» 

kommt zum Ergebnis, dass mit der Umsetzung der gleichlautenden Spitallisten 2021 die 

Überinanspruchnahme stationärer akutsomatischer Leistungen nicht reduziert werden 

konnte. Vielmehr ist die Überinanspruchnahme vom Jahr 2019 bis 2023 im GGR weiter ge-

stiegen. Dies betrifft sowohl den Kanton BL als auch den Kanton BS. 

Aus den Ergebnissen der «Wirkungsanalyse GGR» leitet der Kanton BL eine wesentliche 

Massnahme zur Reduktion der Überinanspruchnahme ab: Die Forcierung der Ambulantisie-

rung der stationären Leistungserbringung (stationär ersetzende Leistungserbringung). 

Flankierend dazu sieht das Rahmenkonzept «Gesundheit BL 2030» die Erstellung der Spital-

liste Akutsomatik vor. Mit der Spitalliste werden die stationären Leistungsaufträge vergeben. 

Mit der Vergabe von Leistungsaufträgen kann die Angebotsseite gesteuert werden. Die 

nachfolgende Tabelle stellt mögliche Massnahmen im Rahmen der Leistungsauftragsver-

gabe vor. 

Massnahme Beschreibung 

Mengenbeschränkung einzelner 

SPLG 

Mengenvereinbarung für überdurchschnittlich versorgte Spitalplanungsleistungs-

gruppen (SPLG) mit einzelnen Leistungserbringern – individuell oder über alle 

hinweg – mittels Zielvorgabe oder staatlich verordnet (bspw. in gesetzlicher 

Grundlage) 

Entzug von Leistungsauftrag Gezielte Nichtvergabe eines Leistungsauftrags in überdurchschnittlich versorgten 

SPLG 

Vergabe beschränkter Leistungs-

aufträge 

Gezielte Vergabe eines Leistungsauftrags mit Einschränkung 

 
Die nachfolgende Tabelle stellt mögliche Massnahmen im Rahmen der Ambulantisierung 

vor. 

Massnahme Beschreibung 

Hospital at Home: Das Konzept «Hospital@Home» (= stationär-ersetzend: Behandlung von statio-

nären Patientinnen und Patienten zu Hause) erlaubt eine akutmedizinische Ver-

sorgung von ausgewählten Patientinnen und Patienten im gewohnten Umfeld zu 

Hause. 

Ambulant + Das Konzept Ambulant+ (= stationär-ersetzend: Verlagerung von Kurzliegern in 

ambulante Struktur) erlaubt eine akutmedizinische Versorgung von ausgewählten 

Patientinnen und Patienten im tagesklinischen Setting und richtet sich an Patien-

tinnen und Patienten, für welche die Möglichkeit der spitaladäquaten tagesklini-

schen Behandlung/Diagnostik einen deutlichen Mehrwert gegenüber der stationä-

ren Spitalversorgung bietet (Kurzlieger). 

Aufbau von Gesundheitszentren Flankierend zu den stationär ersetzenden Angeboten werden höher installierte re-

gionale Gesundheitszentren gefördert (d.h. solche mit erweiterten medizinisch/di-

agnostischen Möglichkeiten im Vergliche zu «herkömmlichen» Hausarztpraxen. 

Aufbau weitere medizinischer An-

gebote 

Es wird die Förderung von telemedizinischen Angeboten sowie die Vernetzung 

mit und die Stärkung der dezentralen Erstversorgungsstrukturen durch Hausärz-

tinnen und Hausärzte sowie Apotheken oder therapeutischen Berufsgruppen im 

Gesundheitsnetzwerk angestrebt. 

https://chance-gesundheit.ch/de/heute
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Differenzierung tagesklinischer An-

gebote im Bereich der Psychiatrie 

Stärkung stationär ersetzender tagesklinischer Angebote durch differenzierte ta-

gesklinische; kantonale Mitfinanzierung. 

 
Zur Umsetzung des Massnahmenprogramms wird das Amt für Gesundheit im Jahr 2025 re-

organisiert. Personelle Ressourcen werden zusammengeführt, um zeitnah das Massnah-

menprogramm umsetzen zu können. 

6.3.3 Auswahl der umzusetzenden Massnahmen 

6.3.3.1 Auswahl der umzusetzenden Massnahmen im Bereich volle Patienten-

freizügigkeit 

Im Rahmen der vorbereitenden Arbeiten zur Erstellung der gleichlautenden Spitallisten 2.0 
der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt werden die in Kapitel 6.3.2.1 aufgeführten 
kurz-, mittel- und langfristigen Massnahmen im Jahr 2025 umgesetzt. 

Bis Juni 2025 wird geprüft, inwieweit zwischen beiden Kantonen Konsens besteht, die anfal-
lenden unnötigen Zusatzkosten der vollen Freizügigkeit für den Kanton Basel-Landschaft auf 
ein Minimum zu reduzieren (Massnahmenpunkt a). Die vorgestellte Kaskade der Anwendung 
der Vergabekriterien ist Teil der Umsetzung des Rahmenkonzepts «Gesundheit BL 2030» 
des Regierungsrates (Kapitel 8.14). 

Sollte hinsichtlich der Zielsetzung und dem Vorgehensmodell (Anwendungskaskade der vor-
gestellten Vergabekriterien) bis Herbst 2025 kein Konsens bestehen, wird der Kanton Basel-
Landschaft die Massnahmen unter Punkt b (selektive Vergabe von Leistungsaufträgen an 
Spitäler, welche unnötig hohe Kosten für den Kanton Basel-Landschaft verursachen) in Ver-
bindung mit der Umsetzung der Massnahmen in Kapitel 6.3.3.4 umsetzen. 

Das Vorgehen wird im Rahmen der Beantwortung verschiedener parlamentarischer Vor-
stösse (MO 2023/494, PO 2023/308, PO 2023/312, PO 2023/497) zu Beginn des Jahres 
2026 ausführlich begründet. 
 

6.3.3.2 Auswahl der umzusetzenden Massnahmen im Bereich GWL 

Die Neuverhandlung der Gemeinwirtschaftlichen Leistungen (GWL) ist Teil der Umsetzungs-
planung des Rahmenkonzepts «Gesundheit BL 2030» ab dem Jahr 2028. Die Neuverhand-
lungen erfolgen in Abhängigkeit der Versorgungsstrategie des Kanton Basel-Landschaft. Die 
Bestellung der GWL wird im Jahr 2025 verlängert. Die Mandatierung des Amts für Gesund-
heit durch den Regierungsrat ist erfolgt. Die Verhandlungen mit den Leistungserbringern 
werden bis Ende Q2 2025 abgeschlossen sein. Die Vorlagen zur Verlängerung des GWL 
werden dem Landrat bis zum Ende des Jahres 2025 vorgelegt. 

Zeitgleich beginnt die Prüfung der GWL in Hinblick auf die Umsetzung möglicher Massnah-
men gemäss Kapitel 6.3.2.2 sowie die vorgesehene konzeptionelle Weiterentwicklung in den 
Leistungsbereichen «Rettung» sowie «Medizinischen Notrufzentrale». 

Die konzeptionelle Weiterentwicklung beginnt, sobald die geplante Umschichtung von perso-
nellen Ressourcen im Amt für Gesundheit zur Umsetzung des Rahmenkonzepts «Gesund-
heit BL 2030» abgeschlossen ist. 

6.3.3.3 Auswahl der umzusetzenden Massnahmen im Bereich WFV 

An erster Stelle muss die Umsetzung des landrätlichen Auftrags (Verhandlungen mit BS) 

zum Beitritt des Kantons BL zur pauschalen WFV stehen. 

Alternativ bietet sich die Umsetzung gezielter Fördermassnahmen z. B. für medizinische 

Fachgebiete an, bei denen ein versorgungspolitisch besonders relevanter Fachkräftemangel 

droht. 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschaefte/geschaefte-ab-juli-2015?url=https%3A%2F%2Fbaselland.talus.ch%2Fde%2Fpolitik%2Fcdws%2Fgeschaeft.php%3Fgid%3D7e73aa3521214a35aee2bc138ec4684e
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschaefte/geschaefte-ab-juli-2015?url=https%3A%2F%2Fbaselland.talus.ch%2Fde%2Fpolitik%2Fcdws%2Fgeschaeft.php%3Fgid%3Df91d3ebc733e4e938b3b221b14fdb8aa
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschaefte/geschaefte-ab-juli-2015?url=https%3A%2F%2Fbaselland.talus.ch%2Fde%2Fpolitik%2Fcdws%2Fgeschaeft.php%3Fgid%3Dbd468cea72344c658f821fa1d9c4e7a1
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschaefte/geschaefte-ab-juli-2015?url=https%3A%2F%2Fbaselland.talus.ch%2Fde%2Fpolitik%2Fcdws%2Fgeschaeft.php%3Fgid%3De78d008b88a04683a1f983b99594aca2
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6.3.3.4 Auswahl der umzusetzenden Massnahmen im Bereich Leistungsauf-

träge und Beiträge 

Die nachfolgende Tabelle stellt die Umsetzung der geplanten Massnahmen im Rahmen der 

Vergabe von Leistungsaufträgen zur Spitalliste 2.0 in der Akutsomatik vor: 

Massnahme Beschreibung Umsetzung 

Mengenbeschränkung 

einzelner SPLG 

Mengenvereinbarung für über-

durchschnittlich versorgte Spi-

talplanungsleistungsgruppen 

(SPLG) mit einzelnen Leis-

tungserbringern, individuell 

oder über alle hinweg, mittels 

Zielvorgabe oder staatlich ver-

ordnet (bspw. in gesetzlicher 

Grundlage). 

Keine prioritäre Umsetzung, 

da die Wirkungsanalyse GGR 

2025 dem bisherigen Instru-

ment eine geringe Wirksam-

keit beimisst. 

Entzug von Leistungs-

auftrag 

Gezielte Nichtvergabe eines 

Leistungsauftrags in über-

durchschnittlich versorgten 

SPLG. 

Prioritäre Umsetzung im Rah-

men der Spitalliste 2.0. An-

wendung der vorgeschlage-

nen Vergabekriterien (Kapitel 

6.3.2.1) unter hoher Gewich-

tung der Wirtschaftlichkeit der 

Leistungserbringung. 

Vergabe beschränkter 

Leistungsaufträge 

Gezielte Vergabe eines Leis-

tungsauftrags mit Einschrän-

kung. 

Prioritäre Umsetzung im Rah-

men gleichlautender Spitallis-

ten 2.0. Beschränkung bspw. 

auf Bevölkerung nach Woh-

nort BS für Behandlungen in 

ausgewählten Leistungsberei-

chen des USB. 

 

Die nachfolgende Tabelle stellt die Umsetzung der geplanten Massnahmen im Rahmen der 

Ambulantisierung vor. 

Massnahme Beschreibung Umsetzung 

Hospital at Home Das Konzept Hospital@Home 

(= stationär-ersetzend: Be-

handlung von stationären Pati-

entinnen und Patienten zu 

Hause) erlaubt eine akutmedi-

zinische Versorgung von aus-

gewählten Patientinnen und 

Patienten im gewohnten Um-

feld zu Hause. 

Die Landratsvorlage zur Um-

setzung des Initialisierungs-

projektes der KLA im Kanton 

BL ist für den 6. Mai 2025 in 

der Regierung terminiert. 

LRB soll bis Ende Juni 2025 

vorliegen. Realisierung er-

folgt gemäss Umsetzungs-

zeitplan 8.4 des Rahmen-

konzepts «Gesundheit BL 

2030». 

Ambulant + Das Konzept Ambulant+ (= sta-

tionär-ersetzend: Verlagerung 

von Kurzliegern in eine ambu-

Realisierung erfolgt gemäss 

Umsetzungszeitplan 8.3 des 
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Massnahme Beschreibung Umsetzung 

lante Struktur erlaubt eine akut-

medizinische Versorgung von 

ausgewählten Patientinnen und 

Patienten im tagesklinischen 

Setting und richtet sich an Pati-

entinnen und Patienten, für 

welche die Möglichkeit der spi-

taladäquaten tagesklinischen 

Behandlung/Diagnostik einen 

deutlichen Mehrwert gegen-

über der stationären Spitalver-

sorgung bietet. 

Rahmenkonzepts «Gesund-

heit BL 2030» bis Sommer 

2026. 

Die konzeptionelle Weiter-

entwicklung beginnt, sobald 

die geplante Umschichtung 

von personellen Ressourcen 

im Amt für Gesundheit zur 

Umsetzung des Rahmen-

konzepts «Gesundheit BL 

2030» im September 2025 

abgeschlossen ist. 

Aufbau von Gesundheits-

zentren 

Flankierend zu den stationär 

ersetzenden Angeboten wer-

den höher installierte regionale 

Gesundheitszentren gefördert. 

Planung und Start der Reali-

sierung erfolgt gemäss Um-

setzungszeitplan 8.1 des 

Rahmenkonzepts «Gesund-

heit BL 2030» bis zum Jahr 

2028. 

Aufbau weitere medizini-

scher Angebote 

Es wird die Förderung von tele-

medizinischen Angeboten so-

wie die Vernetzung mit und die 

Stärkung der dezentralen Erst-

versorgungsstrukturen durch 

Hausärztinnen und Hausärzte 

sowie Apotheken oder thera-

peutischen Berufsgruppen im 

Gesundheitsnetzwerk ange-

strebt. 

Planung erfolgt gemäss Um-

setzungszeitplan 8.5 des 

«Rahmenkonzepts Gesund-

heit BL 2030» bis zum Jahr 

2026. 

Die konzeptionelle Weiter-

entwicklung beginnt, sobald 

die geplante Umschichtung 

von personellen Ressourcen 

im Amt für Gesundheit zur 

Umsetzung des Rahmen-

konzepts «Gesundheit BL 

2030» im September 2025 

abgeschlossen ist. 

Differenzierung tageskli-

nischer Angebote im Be-

reich der Psychiatrie 

Stärkung stationär ersetzender 

tagesklinischer Angebote durch 

differenzierte tagesklinische 

kantonale Mitfinanzierung.  

Planung und Realisierung 

erfolgt bis zum Jahr 2028 

gemäss «Verlagerungsdia-

log Psychiatrie» (siehe Spi-

talliste Psychiatrie 2024). 

 

7. Schlussfolgerungen und Ausblick 

Die PGA 2023–2026 im AfG konnte termin- und anforderungsgerecht mit dem vorliegenden 

Abschlussbericht durchgeführt werden. 

Das Umsetzungscontrolling wird nach den Vorgaben des PGA-Handbuches erfolgen. 

Der eng verknüpften Umsetzung von Erkenntnissen aus der vorliegenden PGA, aus der Wir-

kungsanalyse GGR und dem Rahmenkonzept «Gesundheit BL 2030» dient die derzeit erfol-

gende Optimierung der Struktur des AfG, gepaart mit personellen Anpassungen. 


